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Zusammenfassung

Als grofite kommunale Kdmmereibefragung in
Deutschland beleuchtet das KfW-Kommunalpanel seit
2009 jahrlich die finanzielle Lage, den Zustand der Infra-
struktur sowie die Rahmenbedingungen der Investitions-
finanzierung der Kommunen mit mehr als 2.000
Einwohnern. Fur die mittlerweile 17. Welle hat das
Deutsche Institut far Urbanistik (Difu) im ersten Quartal
2026 insgesamt rund 2.900 Gemeinden, Stadte und
Kreise befragt; 1.074 davon haben sich beteiligt. Das
entspricht einer Ricklaufquote in Hohe von 37 %. Die
Ergebnisse der Befragung sind reprasentativ flr die
Grundgesamtheit. Angesichts der sehr hohen Beteili-
gung liefert das diesjahrige KfIW-Kommunalpanel einmal
mehr ein valides Stimmungsbild zur Finanzsituation und
den Investitionsaktivitdten der Kommunen. Der vorlie-
gende Bericht stellt die Ergebnisse dar und ordnet sie
ein.

Im Jahr 2025 haben die Kommunen zum zweiten Mal in
Folge ein Rekorddefizit eingefahren. Insgesamt klaffte
gemald amtlicher Statistik eine Liicke von 29,4 Mrd. EUR
zwischen den Einnahmen und Ausgaben der Kernhaus-
halte. Im Vorjahr war das Defizit mit 24,3 Mrd. EUR zwar
noch etwas geringer, in seiner absoluten Hohe aber
ebenfalls massiv. Eine vergleichbare Situation haben die
Kommunen seit der Wiedervereinigung Anfang der
1990er-Jahren nicht mehr erlebt. Die Ursachen fir die
aktuelle Situation liegen in der stagnierenden wirtschaft-
lichen Entwicklung, die das Wachstum der kommunalen
Steuereinnahmen dampft und zugleich die Sozialaus-
gaben nach oben treibt. Gemal den Prognosen der
kommunalen Spitzenverbande ebenso wie des
Bundesministeriums der Finanzen durfte sich an dieser
Lage auch in den kommenden Jahren wenig andern.

In den K&dmmereien vor Ort sorgen die aktuelle Lage
sowie die Aussicht auf die ndhere Zukunft fir eine
insgesamt sehr negative Bewertung der kommunalen
Finanzsituation. Mit Blick auf das zurtickliegende Haus-
haltsjahr 2025 sprechen 44 % der Kommunen von einer
mangelhaften Finanzsituation, ein weiteres Viertel nennt
diese gerade noch ausreichend und nur noch rund eine
von zehn Kommunen gibt an, dass es 2025 vor Ort
finanziell gut aussah. Beim Blick auf das zum Befra-
gungszeitpunkt noch bevorstehende Haushaltsjahr 2026
erwarteten 80 % der Kommunen eine nachteilige
Entwicklung, in der mittleren Frist bis 2030 rechnen
sogar neun von zehn Kommunen mit einer solchen.
Grolie Kommunen beurteilen ihre Finanzsituation im
Durchschnitt pessimistischer als kleinere.

In einer derart angespannten Situation verfolgen viele
Kommunen derzeit einen harten Sparkurs.
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Stellschrauben hierfir sind die freiwilligen Leistungen
und vor allem auch die Investitionen. Dies zeigt sich
auch in den Daten. Die tatsachlich verausgabten Inves-
titionen der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern
lagen gemal Hochrechnung im KfW-Kommunalpanel im
Jahr 2025 bei 29,3 Mrd. EUR, wahrend sie im Vorjahr
noch bei rund 30 Mrd. EUR gelegen hatten. Bezogen auf
alle Kommunen wies auch die Kassenstatistik im Ver-
gleich dazu nur noch ein geringes Wachstum der Sach-
investitionen in Hohe von nominal 3 % von 2024 auf
2025 aus. Rechnet man die Preissteigerung heraus, so
ist von einem realen Riickgang der Investitionen auszu-
gehen. Bei gleichzeitigem Werteverzehr der bestehen-
den Infrastruktur bedeutet dies, dass Strallen, Schul-
gebaude und Kanale im Jahr 2025 im Schnitt weiter
verschlissen sind.

Dies spiegelt sich in der Entwicklung des wahrgenom-
menen Investitionsrickstands wider. Er betragt geman
Hochrechnung im KfW-Kommunalpanel nunmehr

231,2 Mrd. EUR. Das sind 15,5 Mrd. EUR oder 7,2 %
mehr als noch im Vorjahr. Die wesentlichen Rickstande
bestehen nach wie vor in der Schulinfrastruktur sowie in
den Strallen und der Verkehrsinfrastruktur mit 69 bzw.
54 Mrd. EUR; diese beiden Bereiche haben sich in ihrem
Gesamtrickstand im Vergleich zum Vorjahr kaum
verandert. Anders sieht es in den Bereichen Verwal-
tungsgebaude, Sportstatten und auch Brand- und
Katastrophenschutz aus. Hier weisen die Kommunen
wahrgenommene Investitionsrickstande in Hohe von
jeweils 22 bis 23 Mrd. EUR aus und jeder Bereich fir
sich verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen
starken Zuwachs.

Im Marz 2025 wurde das Sondervermdgen Infrastruktur
und Klimaneutralitat verabschiedet. Es umfasst 500 Mrd.
EUR an Investitionsmitteln, wovon rund 60 Mrd. EUR
Uber die Lander an die Kommunen gehen. Erklartes Ziel
ist es, die Defizite im Bereich der 6ffentlichen Infra-
struktur vor Ort abzubauen. Die Mittel flielen ab dem
Jahr 2026. Um einen ersten Eindruck davon zu erhalten,
wie die Kommunen damit umgehen, hat das KfW-Kom-
munalpanel die Kdmmereien danach gefragt. Im
Ergebnis zeigt sich, dass die Bereiche, in die die Mittel
im Jahr 2026 flieBen werden, im Gro3en und Ganzen
der Verteilung des wahrgenommenen Investitions-
rickstands entsprechen. Ein knappes Viertel wird in
Schulgebaude investiert, 22 % in Strallen und 18 % in
den Brand- und Katastrophenschutz. Gleichzeitig geht
die Mehrheit der Kommunen nicht davon aus, dass das
Sondervermdgen in diesem Jahr fir mehr Investitionen
sorgen wird, als dies ohne die zusatzlichen Mittel der Fall
gewesen ware. 22 % der Kommunen gehen fiir 2026 von



Mehrinvestitionen durch das Sondervermdégen aus, fiir
2027 sind es sogar 38 %. Damit scheint das Sonder-
vermdgen die kommunalen Investitionen zu stitzen und
in manchen Fallen sogar auszuweiten.

Bei der Frage danach, wie die Kommunen ihre Investi-
tionen finanzieren, zeigt sich eine leichte Verschiebung
weg von Eigenmitteln hin zu Kommunalkrediten. So stieg
der Anteil von Kommunalkrediten an der gesamten
Investitionsfinanzierung im Jahr 2025 um 4 Prozent-
punkte auf 27 %. Gemal den Erwartungen in den
Kammereien dirfte sich diese Bewegung im laufenden
Haushaltsjahr noch verstarken. Auch hier blicken die
Kammereien aber zunehmend skeptisch nach vorn. So
rechnet mittlerweile mehr als eine von drei Kommunen
(38 %) damit, dass sich die Bedingungen der Kreditauf-
nahme im Verlauf des Jahres 2026 verschlechtern
werden. Wesentlicher Grund dafir ist ein erwarteter
Anstieg des Zinsniveaus.

Das diesjahrige Schwerpunktkapitel nimmt kommunale
Beteiligungen und Auslagerungen in den Blick. Der
Fokus liegt dabei auf Beteiligungen in den Bereichen

KfW-Kommunalpanel 2026

Energie, Wasser, Abfall, OPNV, Gesundheit, Wohnen,
Kultur und Sport. Von den antwortenden Kommunen
hatten 9 von 10 mindestens in einem der genannten
Bereiche eine Beteiligung. In der Energie- und
Wasserversorgung gaben jeweils etwa zwei Drittel eine
Beteiligung an. Rund 5 % der antwortenden Kommunen
waren sogar in allen untersuchten Bereichen an einem
Unternehmen beteiligt.

Vor allem Beteiligungen im Energiebereich konnten in
den letzten fiinf Jahren Uberschiisse erwirtschaften, von
denen in vielen Kommunen auch der Kernhaushalt durch
Gewinnabfiihrungen profitiert. Gleichzeitig hat aber auch
rund ein Drittel der Gemeinden, Stadte und Kreise mit
Beteiligungen im Ver- und Entsorgungsbereich in den
letzten finf Jahren die erwirtschafteten Gewinne im
Unternehmen belassen, um dort die Investitionsfahigkeit
zu starken. Fur die nachsten finf Jahre planen 27 % der
Kommunen, Gewinne nicht oder nur teilweise abzufiih-
ren. Dagegen planen weniger Kommunen als bisher,
Birgschaften, Einlagen oder Zweckdarlehen zu nutzen,
um die Unternehmen finanziell zu unterstitzen, an
denen sie beteiligt sind.
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1. Einleitung: Finanzielle Schieflage der Kommunen verfestigt sich

Mit dem Sondervermdégen ,Infrastruktur und Klimaneu-
tralitat” hat der Bund im Frihjahr 2025 ein neues Kapitel
in der Debatte Uber 6ffentliche Investitionen und Infra-
strukturen aufgeschlagen. Erstmalig ist es gelungen, mit
diesem mit 500 Mrd. EUR an Kreditermachtigungen aus-
gestatteten Extrahaushalt eine zwdlfjahrige Perspektive
fir den Abbau der in der Vergangenheit aufgestauten In-
vestitionsrickstande auf allen féderalen Ebenen zu ent-
wickeln. Das Sondervermogen soll damit zugleich Im-
pulse fir das Wirtschaftswachstum der kommenden
Jahre setzen. Allein die geopolitischen Verwerfungen, zu
denen — neben dem seit mehr als vier Jahren anhalten-
den Ukraine-Krieg — seit Marz 2026 insbesondere noch
die militdrischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten
hinzugekommen sind, durften die deutsche Wirtschaft
auch im laufenden Jahr eher geringfiigig wachsen las-
sen. So erwartet die Projekigruppe Gemeinschaftsdiag-
nose fir 2026 und 2027 nur jeweils ein BIP-Wachstum
von 0,6 bzw. 0,9 %', wahrend die KfW Research-Prog-
nose mit +0,7 % und +1,3 % etwas hoher liegt.?

Die Folgen fur Bund, Lander und Kommunen liegen auf
der Hand: ein derart geringes wirtschaftliches Wachstum
wirkt sich auch auf die Steuereinnahmen aus. Gemaf
der Mai-Steuerschatzung 2026 sollen die gesamtstaatli-
chen Steuereinnahmen in diesem Jahr nur noch um

0,9 % im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Wahrend Lan-
der und Kommunen — getrieben Uber die sog. Gemein-
schaftssteuern (Einkommen-, Kérperschaft- und Umsatz-
steuer) — noch minimale Zuwachse von 1,2 bzw. 0,2 %
verzeichnen sollen, muss der Bund mit Mindereinnah-
men von -1,7 % rechnen (rund 6,6 Mrd. EUR). Betrachtet
man allerdings nur die prognostizierte Entwicklung bei
den originaren Gemeindesteuern (insbesondere Ge-
werbe- sowie Grundsteuer A, B und C), so haben auch
die Kommunen im Jahr 2026 mit Mindereinnahmen in
Hohe von -2,2 % zu rechnen (rund 2 Mrd. EUR).3

Stagnierende oder sinkende Steuereinnahmen werden
insbesondere fir Kommunen dann zu einer Herausforde-
rung, wenn die Aufwendungen fir ihre Pflichtaufgaben
(Sozialleistungen, friihkindliche Bildung, Planungs- und
Ordnungsverwaltung, Feuerwehr und Katastrophen-
schutz etc.) infolge weiterer Aufgabenubertragungen
oder -ausweitungen, Inflation sowie Tarifsteigerungen
bei den kommunalen Beschéftigten weiter steigen. Eine

' Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2026), S. 30. Aber auch: Bundesbank
(2026)

2 KfW-Konjunkturkompass Mai (2026): Fir das preisbereinigte Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) in Deutschland 2026 erwartet KfW-Research nur noch ein Wachstum
von 0,7 %, gefolgt von 1,3 % 2027

3 Bundesministerium der Finanzen - Referat | A 5: Ergebnis der Steuerschat-
zung Mai 2026, S. 2 und 3.
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besondere Herausforderung fiir die Kommunen stellt die
immer starkere Ausdifferenzierung der Sozialleistungs-
standards in den verschiedenen Regelsystemen des So-
zialgesetzbuches (SGB) dar, zu der es in den vergange-
nen Jahren gekommen ist, und die nun auf einen erneu-
ten Anstieg der Zahl der Arbeitslosengeld- und Sozial-
leistungsempfanger trifft. Die dadurch entstandene Aus-
gabendynamik manifestiert sich deshalb im zweiten Jahr
in Folge in einem historisch beispiellosen Finanzierungs-
defizit der kommunalen Ebene. So wiesen die Kernhaus-
halte im Jahr 2025 eine Differenz zwischen Einnahmen
und Ausgaben in Héhe von -29,4 Mrd. EUR auf (2024
-24,3 Mrd. EUR). Zusammen mit den ausgelagerten Ex-
trahaushalten — beispielsweise in Form von Beteiligun-
gen, Projektgesellschaften und éffentlichen Unterneh-
men etc. — betrug das Defizit sogar -31,9 Mrd. EUR.#
Und die Prognosen fiir die kommenden Jahre verspre-
chen kaum eine Besserung — im Gegenteil: vielmehr
muss von einer Verfestigung dieser Schieflage in den
kommunalen Haushalten ausgegangen werden. Dies gilt
umso mehr, je langer die geodkonomischen Verwerfun-
gen anhalten. Nicht umsonst warnen die funf fUhrenden
Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Friihjahrsprognose
2026 davor, dass der abermalige ,Energiepreisschock®
die Fiskalimpulse des Sondervermdgens tberdecken
konnte, sodass ,Wachstumskrafte versiegen“.5

Zu den zentralen Treibern der Defizite von Landkreisen,
Stadten und Gemeinden zahlt der Aufwuchs bei den
kommunalen Sozialleistungen. Der Zuwachs im Jahres-
vergleich 2024/2025 entsprach einem Plus von 5,9 %.
Die grofiten Steigerungen entfielen dabei auf die Ausga-
ben fir die Eingliederungshilfe fur Menschen mit Behin-
derung nach dem SGB IX. Hier war ein Zuwachs von
2,5 Mrd. EUR (+11,2 %) auf 25,2 Mrd. EUR zu verzeich-
nen. Aber auch die Ausgaben fiir die Kinder- und Ju-
gendhilfe nach SGB VIII stiegen abermals um 1,6 Mrd.
EUR (+8,8 %) auf 20 Mrd. EUR. Bei den Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz war hingegen
ein deutlicher Rickgang um 10,9 % auf 3,4 Mrd. EUR zu
verzeichnen.®

Die steigenden Ausgaben fir Pflichtaufgaben schranken
die Erfullung freiwilliger Aufgaben der Kommunen nicht
nur zunehmend ein. Die hohen Finanzierungsdefizite

4 Destatis (2026a)
5 Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2026).

6 Destatis (2026a)



und die aus ihnen resultierenden Konsolidierungs-
zwange in den kommenden Jahren bergen auch die Ge-
fahr weiterer Einschnitte bei grundlegenden Angeboten
und Leistungen der 6ffentlichen Daseinsvorsorge in den
Kommunen. Je langer dieser Zustand einer strukturellen
Unterfinanzierung der Kommunen anhalt, umso weniger
werden Landkreise, Stadte und Gemeinden auf Rickla-
gen zur SchlieBung entsprechender Defizite zurlickgrei-
fen kdnnen. Auch eine Anhebung der Hebesatze auf die
Grund- und Gewerbesteuer als Instrument der Defizit-
Uberbriickung lasst sich nicht beliebig ausreizen, da die
Gewerbesteuerhebesatze immer auch einen Standort-
faktor fir die ortliche Wirtschaft darstellen.” Verfestigen
sich Defizite in dieser Weise, missen auch Investitionen
aufgeschoben oder sogar ganz gestrichen werden. Denn
sie bilden eine vergleichsweise flexible Stellschraube der
kommunalen Haushaltswirtschaft — vorausgesetzt Land-
kreise, Stadte und Gemeinden unterliegen nicht gerade
harten Konsolidierungsauflagen oder befinden sich in der
Haushaltssicherung. Die kommunalen Spitzenverbande
prognostizieren daher, dass die Zuweisungen aus dem
Sondervermdgen des Bundes an Landkreise, Stadte und
Gemeinden den zu erwartenden Einbruch bei der kom-
munalen Investitionstatigkeit in den kommenden Jahren
nur werden abfedern helfen konnen.8 Ausgehend von ei-
nem Investitionsniveau in Héhe von rund 44,5 Mrd. EUR
im Jahr 2024 erwartet die Bundesvereinigung der kom-
munalen Spitzenverbande im Jahr 2028 nur noch ein Ni-
veau von 31,2 Mrd. EUR. Ohne die Mittel aus dem Son-
dervermogen kdnnten die Investitionen laut dieser Prog-
nose sogar nur bei 26,7 Mrd. EUR liegen.

In den Ergebnissen der diesjahrigen Befragung zum
KfW-Kommunalpanel 2026 spiegelt sich diese negative
Zuspitzung der kommunalen Finanz- und Haushaltslage
wider: Die Einschatzungen der Kommunen zu ihrer
gegenwartigen und zukinftigen Finanz- und Haushalts-
lage haben sich abermals deutlich verschlechtert. So hat
sich der Anteil der Kommunen, die ihre aktuelle Finanz-
situation ,ausreichend” oder gar ,mangelhaft‘ einschéat-
zen, von 61 auf 69 % abermals erhéht. Insbesondere der
Anteil an Kommunen mit der Bewertung ,mangelhaft” ist
um 8 Prozentpunkte angestiegen. Nur noch 30 % der
befragten Kdmmereien gibt an, dass ihre aktuelle
Finanzsituation ,befriedigend” oder besser sei. Auch die
Aussichten auf die kommenden fiunf Jahre weisen
Parallelen zur Prognose der Steuerschatzung auf. Denn
49 bw. 42 % der befragten Kdmmereien geben an, dass
sie auf absehbare Zeit mit einer ,eher nachteiligen® bzw.
sogar ,sehr nachteiligen“ Finanz- und Haushaltsent-
wicklung rechnen. Neun von zehn Kommunen blicken

7 Riedel et al. (2020)

8 Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbande 2025: Investitionsein-
bruch wird abgeschwacht, aber nicht verhindert. https://www.staedtetag.de/fi-
les/dst/docs/Presse/2025/250805-grafik-prognose-kommunalfinanzen-investiti-
onseinbruch.pdf

KfW-Kommunalpanel 2026

demnach pessimistisch in die Zukunft. Dies ist insofern
bedenklich, als dass der allgemeine Schuldenaufwuchs
der Kommunen (+16 % im Vergleich zum Vorjahr auf
nunmehr 196 Mrd. EUR) inzwischen auch in den
Bundeslandern zu beobachten ist, in denen in der
Vergangenheit eher geringere Schuldenstéande
verzeichnet wurden. Dies trifft insbesondere auf
Sachsen, Baden-Wirttemberg, Niedersachsen, Bayern
und Hessen zu.

Der deutliche Anstieg der kommunalen Schuldenstande
— insbesondere bei den Kassenkrediten — ist ein
Indikator fiir die sich weiter verscharfende Haushaltslage
von Landkreisen, Stadten und Gemeinden. Auch die
vom Bund mit dem ,Lander- und Kommunalentlastungs-
gesetz” (LKEG) bereitgestellten Mittel dirften an diesem
Befund nur wenig andern. Mit diesem Gesetz werden
den Landern in den Jahren 2026 bis 2029 zusatzliche
Entlastungen in Hoéhe von 1 Mrd. EUR pro Jahr Gber den
Bund-Lander-Finanzausgleich gewahrt, wovon 250 Mio.
EUR dazu dienen sollen, besonders hoch verschuldete
Kommunen von ihren Kassenkreditbestadnden zu
entlasten.®

Das Dilemma der Kommunen, dass viele Finanzierungs-
pflichten trotz der angespannten Haushalte mit hoher
Dringlichkeit bestehen bleiben, verdeutlichen die Ergeb-
nisse des KfW-Kommunalpanels 2026. So zeigt der
wahrgenommene Investitionsriickstand der Kommunen,
der seit 2009 jahrlich in dem vom Deutschen Institut fir
Urbanistik durchgefiihrten KfW-Kommunalpanel ermittelt
wird, im Jahr 2026 einen abermaligen Anstieg von 7,2 %
im Vergleich zum Vorjahr. Damit Uberschreitet der fur
alle Kommunen ab 2.000 Einwohner in Deutschland
hochgerechnete Investitionsrickstand erstmals die
Marke von 230 Mrd. EUR. Besonders auffallig ist dabei
der Anstieg der Rickstande, den die Kdmmereien in den
Bereichen Sportstatten (+6 Mrd. EUR), Katastrophen-
schutz (+3,2 Mrd. EUR) und Verwaltungsgebaude

(+2,8 Mrd. EUR) ausmachen. Aber auch in den Berei-
chen Schulen und Kitas sind leichte Aufwiichse zu ver-
zeichnen, wahrend der Riickstand im Stral’en- und Ver-
kehrsbereich nahezu unverandert geblieben ist. Diese
unterschiedlichen Entwicklungen verdeutlichen, dass der
bauliche Zustand von immer mehr 6ffentlichen Liegen-
schaften, die schwerpunktmafig in den 1960er- und
1970er-Jahren errichtet wurden, zunehmend ein Alter er-
reichen, das grundhafte Instandsetzungen erfordert.
Durch das haushalterisch erzwungene Aufschieben vie-
ler dieser Mallnahmen steigt der Investitionsrtickstand
jedoch immer weiter. Zudem deutet die Entwicklung vor

® Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung
der Lander und ihrer Kommunen (Lander- und Kommunalentlastungsgesetz —
LKEG),15. April 2026, https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2026/04/2026-04-15-laender-und-
kommunalentlastungsgesetz.html
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allem im Bereich der Katastrophenschutzinfrastruktur auf
einen politischen Wahrnehmungswandel aufgrund der
sich verandernden geopolitischen Lage sowie infolge
des Klimawandels hin.

Mit Blick auf die besondere Bedeutung des Sonderver-
mogens Infrastruktur und Klimaneutralitat wurden in die
Befragung zum KfW-Kommunalpanel 2026 auch ver-
schiedene Einschatzungsfragen zu diesem Thema mit
aufgenommen — auch wenn die Verhandlungen zwi-
schen Landern und Kommunen zur Verteilung der jewei-
ligen Landesanteile zum Zeitpunkt der Befragung noch
nicht in allen Landern abgeschlossen waren. Nichtsdes-
totrotz wurden die Kdmmereien um eine Bewertung ge-
beten, ob aufgrund der zusatzlichen Mittel aus dem Son-
dervermogen das geplante Investitionsvolumen ihrer
Kommune in den Jahren 2026 bzw. 2027 hoéher ausfal-
len wird, als es ohne die Mittel des Sondervermdgens
ausgefallen ware. Zum Zeitpunkt der Umfrage konnte
rund ein Finftel der Kommunen diese Aussagen noch
nicht bewerten. Von denen, die es konnten, gab rund
jede flinfte Kommune (22 %) an, dass sie aufgrund der
Mittel aus dem Sondervermdgen flir 2026 mit einem ho-
heren geplanten Investitionsvolumen rechne. Fur das
Jahr 2027 stimmten 38 % dieser Aussage zu. Besonders
hoch fiel die Zustimmung zu beiden Aussagen in Ost-
deutschland aus (35 % Zustimmung fir das Haushalts-
jahr 2026 und 59 % fur 2027), wohingegen vor allem in
Nordrhein-Westfalen deutlich weniger Kommunen zu-
stimmten (16 bzw. 24 %). Zudem rechnen auch eher
Kreise und kreisfreie Stadte mit hdheren Investitionsauf-
wendungen (28 % Zustimmung fir 2026 und 44 % fur
2027) als die kreisangehodrigen Kommunen (22 bzw.

37 %). Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch, dass un-
ter den Kommunen, die schon heute wissen, wie sie die
zu erwartenden Mittel aus dem Sondervermdgen in den
Jahren 2026/2027 einsetzen werden, jeweils mehr als
die Halfte nicht damit rechnet, dass dadurch die geplan-
ten Investitionen héher ausfallen als ohne diese Mittel.

Im KfW-Kommunalpanel 2026 wurden die Kommunen
auch erstmalig nach der Finanzsituation ihrer Beteiligun-
gen gefragt. Denn viele Landkreise, Stadte und Gemein-
den aller Einwohnergré3enklassen sind alleinige oder
anteilige Eigner z. B. von Stadtwerken, Sport- und Ba-
derbetrieben, Wohnungsbaugesellschaften bzw. -genos-
senschaften, von Trink- und Abwasserversorgungsbe-
trieben sowie Recycling- und Mullverbrennungsunterneh-
men. Diese Beteiligungen sind meist eigenwirtschaftlich
in unterschiedlichsten Rechtsformen organisiert, werden

0 Fir eine ausfiihrliche Darstellung vgl. Krone und Scheller (2020), urspringlich
dazu: Reidenbach. et al. (2008).
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als Extrahaushalt neben dem Haushalt der Kernverwal-
tung gefuihrt und refinanzieren sich haufig iber Gebuh-
ren-, Miet- und Pachteinnahmen. Fir das Jahr 2025 ga-
ben mehr als die Halfte der Kommunen an, dass ihre Be-
teiligungen im Energiesektor Uberschiisse abgefiihrt ha-
ben. In den Bereichen Trink- und Abwasserversorgung
sowie Wohnen war eine Uberschussabfiihrung in etwa
einem Funftel der Beteiligungen der befragten Kommu-
nen moglich, im Bereich Abfall immerhin noch bei 16 %
der Beteiligungen. In allen vier genannten Bereichen gab
nur ein sehr kleiner Anteil an Kommunen an, dass ein
sogenannter Verlustausgleich vorgenommen werden
musste. Die Erwartungen der Kommunen zur finanziellen
Entwicklung ihrer Beteiligungen in den kommenden funf
Jahren sind von Stabilitdt gepragt. Auch in Zukunft er-
warten die Kommunen eher Verluste in den Bereichen
Sport, Kultur, Gesundheit und OPNV. Allerdings liegt der
Anteil der Kommunen, die in den nachsten finf Jahren
mit Verlusten in diesen Bereichen rechnen, etwas hoher
als der Anteil der Kommunen, die im vergangenen Jahr
tatsachlich Verluste zu verzeichnen hatten. Genau um-
gekehrt verhalt es sich in den Bereichen Energie, Was-
ser und Abfall. Hier liegt der Anteil der Kommunen, die
Uberschusserwartungen fiir die nachsten funf Jahre &u-
Rern, niedriger als der Anteil der Kommunen, deren Be-
teiligungen im vergangenen Jahr Uberschiisse erwirt-
schaftet haben.

Die Umfrageergebnisse aus dem Kf\WW-Kommunalpanel
werden im vorliegenden Bericht zu den Daten der amtli-
chen Finanzstatistik sowie Ergebnissen friiherer Befra-
gungen ins Verhaltnis gesetzt. Den Ausgangspunkt des
KfW-Kommunalpanels 2026 bildet dabei eine Analyse
zur aktuellen und erwarteten Finanzsituation der Kom-
munen, gefolgt von der Betrachtung der kommunalen In-
vestitionstatigkeit unter besonderer Berilicksichtigung des
wahrgenommenen Investitionsrickstands und einem Ka-
pitel zur kommunalen Investitionsfinanzierung. In inhaltli-
cher Hinsicht wurde — wie auch in der Vergangenheit —
ein Grofiteil der Fragen aus dem Vorjahr Gbernommen,
um auf diese Weise sowohl Jahres- bzw. Langsschnitt-
vergleiche als auch Auswertungen nach Einwohnergroé-
Renklassen vornehmen zu kénnen. Der eingesetzte Fra-
gebogen wurde mit den kommunalen Spitzenverbanden
im Beirat fir das KfW-Kommunalpanel abgestimmt. Der
Erhebung zur Investitionstatigkeit sowie zu den Finanzie-
rungsbedingungen der Landkreise, Stadte und Gemein-
den auf Basis von Selbstwahrnehmungen der kommuna-
len Kdmmereien liegt dabei eine wissenschaftlich fun-
dierte und permanent fortentwickelte Methodik zu
Grunde."®



2. Aktuelle und erwartete Finanzlage

Nur noch ein Drittel der Kommunen bewertet die
Finanzsituation im Jahr 2025 als ,befriedigend” oder
besser. Fur das laufende Haushaltsjahr rechnen 80 %
der Kommunen mit einer eher nachteiligen oder sehr
nachteiligen Entwicklung der finanziellen Situation.

GroRere Kommunen beurteilen ihre Finanzsituation
tendenziell schlechter als kleinere.

Die kommunale Verschuldung ist im Jahr 2025 um
16 % gestiegen. Der Anstieg ist hauptsachlich auf
einen Anstieg der Investitionskredite zurlickzufiihren,
aber auch die Kassenkredite haben stark zugenom-
men.

2.1 Gedrickte Stimmung in den Kdmmereien

Die kommunale Finanzlage hat sich im Jahr 2025 erneut
spurbar verschlechtert. Die Kern- und Extrahaushalte
der Gemeinden und Gemeindeverbande wiesen zusam-
men ein Defizit von 31,9 Mrd. EUR auf — das hdchste
seit der Wiedervereinigung von 1990 und eine erneute
Steigerung um 7,1 Mrd. EUR gegeniber 2024. Allein in
den Kernhaushalten lag das Defizit mit 29,4 Mrd. EUR
um 5,1 Mrd. EUR hoéher als im Vorjahr. Das Defizit der
Extrahaushalte hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf
2,5 Mrd. EUR verfunffacht.

Grafik 2.1: Finanzierungssaldo der kommunalen
Kern- und Extrahaushalte in Prozent der Ausgaben

Anmerkungen: Finanzierungssaldo bis 2010 Kernhaushalte, ab 2011
Kern- und Extrahaushalte
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Quelle: Statistisches Bundesamt.

Im Verhaltnis zu den Ausgaben ergibt sich ein Finanzie-
rungssaldo von -7,5 %, nachdem er 2024 bereits -6,2 %
betragen hatte (Grafik 2.1). Damit waren 7,5 % der Aus-
gaben der Gemeinden, Stadte und Kreise nicht durch
Einnahmen gedeckt.

! Destatis (2026a)

Die Ausgaben stiegen 2025 insgesamt um 5,6 % und
damit deutlich starker als die Einnahmen (+4,1 %). Trei-
ber auf der Ausgabenseite sind vor allem die Personal-
aufwendungen (+6,8 %) — bedingt durch Tarifsteigerun-
gen und Personalaufbau — sowie die Sozialausgaben
(+5,9 %). Die Investitionsausgaben nahmen dagegen
nur noch um 3,5 % zu und damit deutlich schwacher als
in den Jahren zuvor."!

Grafik 2.2: Bewertung der Finanzsituation im abge-
schlossenen Haushaltsjahr durch die Kimmereien

Anteil der Kommunen in Prozent

100 %

28 %
80 % 36% 44.9%
60 % 22%
24 %
40 % 289% 2%

23 %

20 % 18 %
21%

0%

2022 2024 2025

= sehr gut ®gut befriedigend  ausreichend = mangelhaft

Quelle: Kf\W-Kommunalpanel 2026

Die deutliche Verschlechterung des aggregierten kom-
munalen Finanzierungssaldos spiegelt sich in der Be-
wertung der Finanzlage durch die Kdmmereien im Kf\W-
Kommunalpanel wider. Aktuell bewertet nur etwa eine
von drei Kommunen ihre Finanzsituation als ,befriedi-
gend” oder besser, die restlichen ca. 70 % der Kommu-
nen kommen zu einer deutlich pessimistischeren Ein-
schatzung. Im Detail zeigt sich, dass nur noch 1 % der
Kommunen ihre Lage als ,sehr gut®, 11 % als ,gut‘ und
18 % als ,befriedigend” einstufen. Insbesondere bewer-
tet fast jede zweite Kommune (44 %) ihre Finanzsitua-
tion im Haushaltsjahr 2025 als ,mangelhaft (Grafik 2.2).
Weitere 25 % der Kommunen gaben Anfang 2026 an,
dass ihre Finanzsituation im letzten Jahr lediglich ,aus-
reichend” war. Im Vergleich zum Jahr 2022, dem letzten
Jahr mit einem positiven aggregierten Finanzierungs-
saldo auf Gemeindeebene, hat sich die Stimmung in den
Kammereien nahezu umgekehrt. Damals bewertete
knapp die Halfte der Kommunen ihre Finanzlage als ,be-
friedigend” oder besser, wahrend etwas weniger als ein
Drittel von einer ,mangelhaften* Situation ausging.
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Der Anteil der Kommunen mit einer negativen Bewer-
tung der aktuellen Finanzsituation steigt dabei mit der
Einwohnerzahl (Grafik 2.3). So beurteilen 73 % der
Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern ihre Fi-
nanzsituation im zuriickliegenden Jahr als ,mangelhaft®.
Bei den Kreisen sind es 61 %, bei den mittleren und klei-
nen Kommunen um die 45 %. Uber alle drei GréRen-
klassen sind die Anteile zudem im Vergleich zur letztjah-
rigen Befragung stark angestiegen, unter den Kommu-
nen mit mehr als 50.000 Einwohnern sogar um 17 Pro-
zentpunkte. Lediglich unter den Kommunen unter 5.000
Einwohnern steigt der Anteil derer, die die Finanzsitua-
tion des zurtckliegenden Haushaltsjahrs als ,mangel-
haft bewerten, nur leicht von 34 auf 37 %. In der
Gruppe der kleinsten Kommunen ist auch der Anteil mit
der Bewertung ,sehr gut“ und ,gut‘ im Vergleich zum
Vorjahr in etwa stabil geblieben (zusammen rund 14 %
fur das Jahr 2025), ebenso wie bei den Kreisen (6 %). In
allen anderen GroRenklassen hat es eine klare Ver-
schiebung hin zu schlechteren Bewertungen gegeben.

Grafik 2.3: Bewertung der Finanzsituation 2025 nach
GemeindegroRBenklassen

Anteil der Kommunen in Prozent. Die Punkte markieren die jeweiligen
Werte im Vorjahr.
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Quelle: KIW-Kommunalpanel 2026

2.2 Ausblick auf die zukiinftige Finanzlage noch-
mals deutlich eingetriibt

Mit Blick auf die Zukunft fallt die Einschatzung der Kom-
munen im Jahr 2026 Uberwiegend pessimistisch aus.
Fir das laufende Haushaltsjahr 2026 rechneten zum Be-
fragungszeitpunkt im ersten Quartal 2026 80 % der
Kammereien mit einer nachteiligen Finanzlage (Gra-

fik 2.4). Darunter geht, wie im Vorjahr auch, knapp ein
Drittel weiterhin von einer ,sehr nachteiligen® Situation
aus. Jede zweite Kommune erwartet eine ,eher nachtei-
lige“ Entwicklung, was einem leichten Riickgang von

4 Prozentpunkten entspricht. Zwei Prozentpunkte mehr
als im Vorjahr, also 5 % der Kommunen, blicken mit ei-
ner ,eher vorteilhaften“ Perspektive auf das Haushalts-
jahr 2026. Von einer unveranderten Lage gehen 14 %
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aus. Eine ,sehr vorteilhafte® Finanzsituation prognosti-
ziert flr den laufenden Haushalt weiterhin praktisch
keine Kommune.

Grafik 2.4: Bewertung der Finanzsituation fiir das
bevorstehende Haushaltsjahr und die nachsten
5 Jahre
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Quelle: Kf\W-Kommunalpanel 2026

Auch der mittelfristige Ausblick ist wenig zuversichtlich.
Fir die kommenden finf Jahre rechnen insgesamt 91 %
der Kommunen mit einer nachteiligen Entwicklung der
Finanzlage, davon knapp die Halfte mit einer ,eher
nachteiligen® und gut 4 von 10 mit einer ,sehr nachteili-
gen“ Entwicklung. Nur rund 3 % der Kdmmereien in
Deutschland erwarten eine ,eher vorteilhafte* Finanz-
lage, 6 % gehen von einer unveranderten Situation aus.
Die finanziellen Zukunftsaussichten bleiben damit deut-
lich eingetrubt.

Grafik 2.5: Einschatzungen der Finanzlage im ver-
gangenen und der Entwicklung im laufenden Jahr

Links: Verteilung der Einschatzungen der Finanzlage im abgeschlosse-
nen Haushaltsjahr 2025: rechts: Verteilung der Einschatzungen fir das
laufende Jahr 2026. Der Anteil der Kommunen wird jeweils durch die
Breite der Balken dargestellit.
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Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026



Die Einschatzungen zur Haushaltsage differieren dabei
durchaus nach betrachtetem Haushaltjahr. Zwar sind die
Kommunen im Schnitt sowohl in ihrer Beurteilung der
Haushaltslage im vergangenen als auch im laufenden
Haushaltsjahr pessimistisch. Jedoch gibt es einerseits
auch einige Kommunen, die mit Blick zurlick auf das
Jahr 2025 von einer negativen Situation berichten, aber
optimistischer auf das laufende Haushaltsjahr 2026 bli-
cken. Andererseits geht die Mehrheit aber, Uber alle Ein-
schatzungen hinweg, von einer weiterhin schlechten
oder sich noch zuspitzenden Finanzlage aus (Gra-

fik 2.5). Besonders deutlich fallt die Tragheit am unteren
Ende der Skala aus: Ein groRer Teil der Kommunen, die
ihre aktuelle Lage als ,ausreichend” oder ,mangelhaft"
bewerten, erwartet auch fir 2026 eine ,eher nachteilige®
Entwicklung, und viele gehen sogar von einer ,sehr
nachteiligen“ Entwicklung aus. Dies lasst sich so inter-
pretieren, dass bspw. Kommunen mit einem Haushalts-
defizit davon ausgehen, dass dieses auch im laufenden
Jahr nochmals steigen wird. Bewegungen in die entge-
gengesetzte Richtung, also von ,mangelhaft‘ in Richtung
wvorteilhafter® Einschatzungen, sind demgegeniber sel-
ten.

2.3 Schulden steigen deutlich an

Der Aufwuchs der kommunalen Verschuldung nimmt
weiter zu. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Schulden-
stand der Gemeinden im Jahr 2025 um 16 % auf nun-
mehr 196 Mrd. EUR (Grafik 2.6, hellblaue Linie).

Der Anstieg der Schulden wird zum Grof3teil durch auf-
wachsende Investitionskredite getrieben. Diese stiegen
auf insgesamt 158 Mrd. EUR zum Jahresende 2025
(Grafik 2.6, dunkelblaue Linie). Dieser Wert lag rund

15 % hoher als im Vorjahr, was mit Blick auf die Vergan-
genheit ein ungewohnt hoher Anstieg ist.

Wahrend die langfristige Verschuldung auf die relativ
starke Investitionstatigkeit der Kommunen in den ver-
gangenen Jahren verweist und daher aus Sicht der
Haushaltsstabilitdt kaum problematisch ist, liegt die Sa-
che bei den kurzfristigen Kassenkrediten anders. Hier
zeigt sich ein in der relativen Betrachtung noch markan-
terer Aufwuchs. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um
21,3 % auf 38,6 Mrd. EUR gestiegen (Grafik 2.6, griine
Linie). Da Kassenkredite der Uberbriickung kurzfristiger
Zahlungsengpasse dienen, sind sie ein Indikator flr eine
angespannte kommunale Haushaltslage. Somit ist der
starke Anstieg im vergangenen Jahr ein weiterer Hin-
weis auf die Krise der kommunalen Finanzen.

2 Bundesbank (2026), S. 26.

3 Alle Werte zum 31.12.2025. Vgl. auch Gnadinger (2026).
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Grafik 2.6: Entwicklung der Schulden der Gemein-
den und Gemeindeverbande
Schulden des 6&ffentlichen Gesamthaushaltes der Gemeinden und Ge-

meindeverbande beim nicht-6ffentlichen Bereich zum 31.12. des jewei-
ligen Jahres, in Mio. EUR.
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Schuldenstatistik, eigene Darstellung

Die Kassenkredite, die theoretisch eigentlich nur eine
Liquiditatsuberbriickung zur Deckung laufender
Aufwendungen bilden sollten, hdufen sich weiterhin in
den Kommunen in Nordrhein-Westfalen, wo 2025 ein
nochmaliger Anstieg von 180 EUR auf rund 1.378 EUR
pro Kopf und damit ein Gesamtvolumen in Héhe von
rund 25 Mrd. EUR zu verzeichnen war. Auch in
Rheinland-Pfalz stiegen die Pro-Kopf-Verbindlichkeiten
in Form von Kassenkrediten um 170 auf 757 EUR,
wahrend sie im Saarland — das in der Vergangenheit
stets auch zum Reigen der am héchsten verschuldeten
Kommunen zahlte — um 140 auf 537 EUR pro Kopf
abgebaut werden konnten.'2 Die dritthdchsten
Kassenkreditschulden mit 668 EUR pro Kopf weisen
inzwischen die Kommunen in Sachsen-Anhalt auf.'s

In Folge der Finanzkrise waren die Kassenkredite stark
angestiegen und erreichten 2015 ihren Hochststand. Um
die daraus entstandene hohe Schuldenlast abzubauen,
haben verschiedene Lander in den vergangenen Jahren
aufwandige Entschuldungsprogramme gestartet. So
wurden beispielsweise in Hessen die ,Hessenkasse®, in
Rheinland-Pfalz das ,PEK-RP-Programm® (,Partner-
schaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-
Pfalz“), in Nordrhein-Westfalen das ,Altschuldenentlas-
tungsgesetz®, im Saarland der ,Kommunale Entlastungs-
fonds/ Saarlandpakt®, und in Niedersachsen der
»Zukunftsvertrag/ Entschuldungsfonds” eingerichtet.4
Die abermalige Anspannung der Verschuldungslage der
Kommunen droht diese Bemuhungen zu konterkarieren.

™ Junkernheinrich (2025), Person und GeiRler (2020).
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Grafik 2.7: Regionale Unterschiede in der kommuna-
len Verschuldung
Schulden des 6&ffentlichen Gesamthaushaltes der Gemeinden und Ge-

meindeverbande nach Landern beim nicht-6ffentlichen Bereich zum
31.12. des jeweiligen Jahres, in EUR je Einwohner
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Schuldenstatistik, eigene Darstellung
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Ein Vergleich der kommunalen Verschuldung Uber die
Bundeslander belegt trotz stark unterschiedlicher Schul-
denstande fast Uberall eine Zunahme. Pro Kopf betra-
gen die kommunalen Schulden in Deutschland zum
31.12.2025 im Schnitt 2.542 EUR und damit 351 EUR
pro Einwohner mehr als im Vorjahr. Dabei haben fast
alle Bundeslander einen Anstieg der Pro-Kopf-Verschul-
dung zu verzeichnen (Grafik 2.7). Die einzige Ausnahme
ist Thuringen, wo die Schulden pro Einwohner — wie
auch schon im Vorjahr — um rund 3 % gesunken sind.
Eine vergleichsweise geringe Zunahme gibt es im Saar-
land, wohingegen die finanzstarken Lander mit einer bis-
her eher niedrigen Pro-Kopf-Verschuldung wie Bayern
und Baden-Wadrttemberg deutlich héhere Schulden zu
verzeichnen haben (+18 % bzw. +28 % hohere Pro-
Kopf-Verschuldung). Auch in Niedersachsen, Sachsen
und Brandenburg ist eine Uberdurchschnittliche Erho-
hung der Pro-Kopf-Verschuldung zu beobachten.



3. Investitionen und Investitionsruckstand

Die tatsachlich verausgabten Investitionen der
Kommunen stagnierten 2025 im Vergleich zum Vorjahr,
nachdem sie in den Jahren davor kontinuierlich
angestiegen waren. Das deutet darauf hin, dass die
Gemeinden, Stadte und Kreise ihre Bautatigkeit an die
angespannte Haushaltssituation angepasst haben.

Mit Blick auf das bevorstehende Haushaltsjahr fallen
die geplanten Investitionen im Vergleich zum
zurUckliegenden Jahr deutlich hdéher aus, als dies in
den Vorgangerbefragungen der Fall war. Dahinter
durften die erwarteten Mittel aus dem Sondervermdgen
Infrastruktur und Klimaneutralitat stehen.

Die grofiten Teile des Sondervermdgens werden im
Jahr 2026 in die Infrastrukturbereiche Schulen und
StralRen flieRen. Der Anteil der Kommunen, der
aufgrund des Sondervermogens mit héheren Inves-
titionen rechnet, liegt im Jahr 2026 bei 22 % und bei
38 % im Jahr 2027.

Der wahrgenommene Investitionsrickstand steigt um
rund 15,5 Mrd. EUR und damit um 7,2 % auf nunmehr
rund 231,2 Mrd. EUR. Wahrend die Ruckstande bei
Sportstatten und bei der Infrastruktur zum Brand- und
Katastrophenschutz stark nach oben gehen, stagnieren
sie bei den Schulen und Straflen — hier allerdings auf
hohem Niveau.

3.1 Investitionen

Die Investitionen der Gemeinden, Stadte und Kreise in
Deutschland befinden sich aktuell in einer kritischen
Phase. Nachdem die Kommunen 2025 das dritte Jahr in
Folge ein aggregiertes Finanzierungsdefizit eingefahren
haben, werden nun vielerorts die finanziellen Spielraume
zunehmend eng. Ausgleichsricklagen in den Haushalten
schmelzen ab'5, und bei der Frage nach Einsparungen
geraten freiwillige Leistungen sowie Investitionen in den
Fokus. Vor diesem Hintergrund prognostiziert das Bun-
desfinanzministerium einen nur noch schwachen Anstieg
der nominalen Sachinvestitionen der Gemeinden in den
Kernhaushalten um 3 % von 2025 auf 2026.'® Im Ver-
gleich dazu gingen die kommunalen Spitzenverbande in
ihrer letzten Prognose zur Entwicklung der Kommunalfi-
nanzen von einem deutlichen Rickgang im selben Zeit-
raum aus."’

5 Deutscher Stadtetag (2025): Blitzumfrage des Deutschen Stadtetags: Ein-
schatzungen von Haushaltslage und Haushaltsstatus in den Stadten. Online:

https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Presse/2025/250217_Anlage_Grafi-
ken_Blitzumfrage.pdf [zuletzt aufgerufen: 22.05.2026]

16 Stabilitatsrat (2026): Beschlussvorlage zum TOP 1. Der 35. Sitzung des Sta-
bilitatsrates am 11. Mai 2026.

Die Sachinvestitionen — also vor allem Investitionen in
dauerhafte Wirtschaftsguter — spielen auch im KfW-Kom-
munalpanel eine zentrale Rolle. Der Fokus liegt auf den
nach Haushaltsplan vorgesehenen und dann im Haus-
haltsvollzug tatsachlich verausgabten Sachinvestitionen
des zuruckliegenden Haushaltsjahres sowie den geplan-
ten Sachinvestitionen des bevorstehenden Haushaltsjah-
res. Die Rickmeldungen der Kdmmereien werden an-
schlielend fur Gesamtdeutschland hochgerechnet. Fir
die geplanten Investitionen des Haushaltsjahres 2025
ergibt sich so eine Summe von rund 43,8 Mrd. EUR flr
Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern (Grafik 3.1).
Jeweils ein knappes Viertel (rund 24 %) dieser Summe
entfallt dabei auf die Stral’en- und Verkehrsinfrastruktur
sowie die Schulinfrastruktur. Darauf folgen mit 11 % In-
vestitionen in den Brand- und Katastrophenschutz, mit
rund 7 % Investitionen in 6ffentliche Verwaltungsge-
baude sowie mit jeweils rund 6 % in die Infrastrukturen
fur die Kinderbetreuung sowie den Sport.

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen fur das vo-
rausgegangene Haushaltsjahr aus dem letztjdhrigen
KfW-Kommunalpanel — also das Haushaltsjahr 2024 —
ging die Summe deutlich zurtick. Zu diesem Zeitpunkt
hatten die Kommunen mit Investitionen in Héhe von ca.
47,2 Mrd. EUR gerechnet. Fur das Jahr 2025 sind es
rund 3,4 Mrd. EUR weniger. Dieser Ruckgang in den ge-
planten Investitionen deutet darauf hin, dass aufgrund
der Haushaltslage die Anzahl oder der Umfang der Pro-
jekte in der Investitionsplanung fir 2025 abgenommen
hat.

Letztlich relevant sind die Investitionen, die die Kommu-
nen im Haushaltsvollzug tatsachlich realisieren konnten.
Gemal den Hochrechnungen waren dies fiir das Haus-
haltsjahr 2025 insgesamt rund 29,3 Mrd. EUR und damit
33 % weniger als firr dasselbe Jahr geplant waren. Bei
dieser Licke handelt es sich um ein mittlerweile gut do-
kumentiertes Phanomen, das wesentlich mit einer gan-
zen Reihe nicht-monetéarer Investitionshemmnisse zu-
sammenhangt.'® Diese fiihren dazu, dass sich Investiti-
onsprojekte zum Teil erheblich verzégern, abgespeckt
oder teilweise auch komplett gestrichen werden. Auch
das KfW-Kommunalpanel hat in einer der letztjahrigen
Befragungen diese Frage bereits eingehend beleuch-
tet.1®

7 Bundevereinigung der kommunalen Spitzenverbande (2025): Kommunalfinan-
zen 2023 bis 2028 in den Flachenlandern.

'8 Scheller et al. (2021): Baustelle zukunftsfahige Infrastruktur. WISO-Diskurs
12/2021. Friedrich-Ebert-Stiftung.

19 Raffer und Scheller (2024)
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Grafik 3.1: Geplante und tatsachlich verausgabte Investitionen 2025 und geplante Investitionen 2026

Angaben in Mrd. EUR

60
50

44
40 S/

0.8~ 29
- 2.
1.1
13.8
0.6 “e—
20 0.7 I
23 79
3.2
10 14
1.9
10.6 “
0
geplante Investitionen 2025 (laut vorauss. verausgabte Investitionen 2025 geplante Investitionen 2026
Haushaltsplan)
= StraRen -~ Off. Verwgeb. = Wasser = Schulen =Kinder = Kultur = Sport mWohnen Info = Schutz = Sonstiges

Quelle: KIW-Kommunalpanel 2026

Neben Engpassen in der Bauwirtschaft flihren etwa auf-
wandige Genehmigungs- oder Vergabeverfahren in min-
destens 60 % der Kommunen dazu, dass sich Investiti-
onsprojekte um mindestens ein Jahr verzdgern. Weitere
relevante Hemmnisse sind die langwierige Bearbeitung
von Foérderantragen, Personalmangel in den Bauverwal-
tungen oder auch umfangreiche baurechtliche Anforde-
rungen.

Die tatsachlich verausgabten Sachinvestitionen des Jah-
res 2025 verteilen sich mit rund 7,9 Mrd. EUR bzw. 27 %
auf die Schulinfrastruktur, mit rund 6,6 Mrd. EUR (23 %)
auf StralRen und Verkehrsinfrastruktur, mit ca.

3 Mrd. EUR (10 %) auf den Brand- und Katastrophen-
schutz, mit etwa 2,3 Mrd. EUR (8 %) auf die Infrastruktu-
ren zur Kinderbetreuung sowie mit rund 1,9 Mrd. EUR

(6 %) auf die offentlichen Verwaltungsgebaude und je-
weils 1,4 Mrd. EUR (5 %) auf Sportstatten sowie die
Wasserver- und -entsorgung. Der Vergleich der tatsach-
lich verausgabten Investitionen des Jahres 2024 aus
dem letztjahrigen KfW-Kommunalpanel und denen des
Jahres 2025 aus der aktuellen Befragung zeigt, dass die
Sachinvestitionen mehr oder minder stagnieren. Lag die
Summe fiir 2024 im Vorjahr bei rund 30 Mrd. EUR, so

20 GemaR eigenen Berechnungen auf Basis der Kassenstatistik — hier die Vier-
teljahrlichen Kassenergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des Offentlichen
Gesamthaushaltes (1.-4. Vierteljahr) der Jahre 2023, 2024 und 2025.
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sind es in diesem Jahr rund 0,7 Mrd. EUR weniger
(-2,3 %).

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass
sich diese Summe auf die Grundgesamtheit des KfW-
Kommunalpanels bezieht, also auf die Kommunen mit
mehr als 2.000 Einwohnern. Der Blick auf die Kassensta-
tistik zeigt im Vergleich dazu die Summe der Sachinves-
titionen fur die Gesamtheit aller Kommunen, welche im
Kernhaushalt 2024 bei 44,5 Mrd. EUR lag und 2025 auf
rund 45,8 Mrd. EUR nur noch leicht um 3 % angestiegen
sind. Im Jahr zuvor hatte der Anstieg noch 6,4 % betra-
gen.?% Sowohl auf Basis der amtlichen Statistik als auch
der Hochrechnungsergebnisse der vorliegenden Befra-
gungen zeigt sich, dass die nominalen Investitionsausga-
ben nah am Nullwachstum liegen. Bereinigt man die tat-
sachlich verausgabten Sachinvestitionen der Kommunen
mit mehr als 2.000 Einwohnern gemaf KfW-Kommunal-
panel um die Preisentwicklung, so zeigt sich, dass diese
von 2024 auf 2025 real um 6 % zurtickgegangen sind.
Der reale Riickgang seit 2018 betragt sogar 17 %.2!

21 Deflationierung anhand des Baupreisindex fiir den StraRenbau (Destatis,
2026b).



Der Blick auf die geplanten Sachinvestitionen im bevor-
stehenden Haushaltsjahr 2026 zeigt, dass die Kommu-
nen gemaf Hochrechnung im KfW-Kommunalpanel mit
einem Volumen von rund 50,3 Mrd. EUR rechnen. Da-
von entfallen 27 % auf Schulen, 23 % auf Stral’en und
Verkehrsinfrastruktur, 10 % auf den Brand- und Katastro-
phenschutz, 7 % auf 6ffentliche Verwaltungsgebaude,

6 % auf die Infrastrukturen fur die Kinderbetreuung und
6 % auf die Sportinfrastruktur sowie 5 % auf die Wasser-
ver- und -entsorgung. Im Vergleich mit den geplanten In-
vestitionen im zurlckliegenden Haushaltsjahr aus dersel-
ben Befragung ist das ein deutlicher Anstieg um 14,8 %
(Grafik 3.2). Diese Differenz war in den vorangegange-
nen Jahren mit durchschnittlich 4,2 % in den Befragun-
gen zum KfW-Kommunalpanel in den Jahren 2019 bis
2025 durchgehend deutlich moderater ausgefallen. Es
liegt nahe, den enormen Sprung von 2025 auf 2026 mit
den Erwartungen der Kommunen an das Sondervermo-
gen zu erklaren. Es bleibt allerdings abzuwarten, inwie-
weit sich die geplanten Investitionen im Vollzug des
Haushaltsjahres 2026 letztlich realisieren lassen.

Grafik 3.2: Differenz zwischen geplanten Sachinves-
titionen des zuriickliegenden und des kommenden
Haushaltsjahres

Gemal Hochrechnungen in den jeweiligen Wellen des KfW-Kommu-
nalpanels.
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Quelle: KIW-Kommunalpanel 2026

3.2 Unterhalt

Um die Qualitat von Gebauden oder Verkehrswegen auf
einem adaquaten Niveau zu halten, sind im 6ffentlichen
wie im privaten Sektor regelmafige Unterhaltsaufwen-
dungen nétig. Dahinter verbergen sich kleinere Repara-
turen, die die Infrastruktur noch nicht in einem Mafl} mo-

KfW-Kommunalpanel 2026

dernisieren oder erweitern, dass sie bereits als Investitio-
nen gewertet werden kdnnten. In der Stra3en- und Ver-
kehrsinfrastruktur zahlt dazu etwa das Ausbessern von
Aufwolbungen oder Schlagléchern, bei den Gebauden
beispielsweise die Instandsetzung abgenutzter sanitarer
Anlagen im Bestand. Dort, wo der Unterhalt nicht ausrei-
chend getatigt wird, kumulieren sich Uber die Zeit Scha-
den und ein Ruckstand baut sich auf, der irgendwann
letztlich nicht mehr Gber schlichte Reparaturen aufgefan-
gen werden kann. Gleichzeitig sind Kommunen nicht ver-
pflichtet, ein Mindestunterhaltsniveau ihrer Infrastruktu-
ren sicherzustellen. Aus diesem Grund gehort der Unter-
halt — genauso wie die Investitionen — in Zeiten klammer
Kassen zu einer der Stellschrauben, Uber die eingespart
werden kann.

Im KfW-Kommunalpanel werden die Kdmmereien regel-
mafig danach gefragt, in welchem Umfang ihnen der
Unterhalt der verschiedenen Infrastrukturen in den ver-
gangenen funf Jahren mdglich war (Grafik 3.3). Bezogen
auf die gesamte Infrastruktur gab ein Drittel der Kommu-
nen an, dass der Unterhalt ,vollstandig“ oder ,weitge-
hend” gelungen ist. In gut der Halfte der Kommunen

(51 %) waren die notwendigen Unterhaltsaufwendungen
»eilweise“ moglich und in 16 % der Kommunen gelang
er letztlich nur in ,geringem Umfang“ oder ,gar nicht®.

In den einzelnen Infrastrukturbereichen zeigt sich jedoch
ein differenzierteres Bild. Dabei lassen sich zwei Grup-
pen an Infrastrukturen unterscheiden: Auf der einen
Seite diejenigen, denen in den zurlickliegenden Jahren
offenbar eine hohe politische Prioritat beigemessen
wurde, weil hier besonders viele Kommunen den Unter-
halt weitgehend oder sogar vollstandig gewahrleisten
konnten bzw. spiegelbildlich der Anteil der Kommunen,
die ihn kaum oder gar nicht bewerkstelligen konnten, re-
lativ klein war. Hierbei handelt es sich um die bildungsre-
levanten Infrastrukturen der Kinderbetreuung und Schul-
gebaude sowie um die Infrastruktur fir den Brand- und
Katastrophenschutz.

Im Vergleich zur Vorjahresbefragung ergaben sich nur
kleinere Verschiebungen in den Anteilen der einzelnen
Gruppen. Auffallig ist hier insbesondere die Schulinfra-
struktur, in denen der Anteil der Kommunen mit ,vollstan-
digem“ bzw. ,weitgehendem*“ Unterhalt um gut 3 Pro-
zentpunkte gesunken ist und sich der Anteil der Kommu-
nen, die den Unterhalt bestenfalls ,teilweise” oder
schlechter gewahrleisten konnten, angestiegen ist. Ein
ahnliches Muster findet sich beim Brand- und Katastro-
phenschutz.
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Grafik 3.3: Unterhalt der kommunalen Infrastruktur in den letzten fiinf Jahren
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Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Infrastrukturen,
die vor Ort mit geringerer Prioritat behandelt werden.
Dies zeigt sich daran, dass der Unterhalt in den vergan-
genen funf Jahren entsprechend seltener ,vollstandig*
oder zumindest ,weitgehend” getatigt wurde und zu-
gleich die Gruppe der Kommunen, in denen er ,kaum*
oder ,gar nicht méglich“ war, besonders grof3 ist. Hier
sind zuvorderst die Stral3en und Verkehrsinfrastruktur,
die offentlichen Verwaltungsgebaude, die Sportstatten
und die Kultureinrichtungen zu nennen. Bei den Stralen
gelang der Unterhalt in den vergangenen Jahren zum
Beispiel in einem knappen Drittel (30 %) der Kommunen
entweder ,gar nicht“ oder nur ,in geringem Umfang®. In
weiteren 43 % gelang er ,teilweise® und nur 27 % der
Kommunen?? schafften den Unterhalt ihrer Stralen und
Verkehrswege ,weitgehend” oder ,sogar vollstandig“.

Bei der detaillierten Analyse des Unterhalts nach ausge-
wahlten Strukturmerkmalen der Kommunen zeigt sich,
dass in der Tendenz eher die kleineren kreisangehorigen
sowie die ostdeutschen Kommunen Probleme haben,
den Unterhalt ihrer gesamten Infrastruktur zu gewahrleis-
ten. Wahrend in Ostdeutschland der Anteil bei 37 %
liegt, ist er in den restlichen Regionen weniger als halb

2 Abweichungen zur Grafik rundungsbedingt.
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so hoch, in Norddeutschland liegt er lediglich bei 4 %.
Besonders pointiert ist dies zum Beispiel bei den Stra-
Ren und der Verkehrsinfrastruktur. 47 % der Kommunen
in Ostdeutschland gelang hier der Unterhalt in den ver-
gangenen funf Jahren entweder nur ,in geringem Um-
fang“ oder ,gar nicht®. In den restlichen Regionen liegt
der entsprechende Anteil durchweg zwischen 20 % und
28 %.

3.3 Wahrgenommener Investitionsriickstand

Ein dauerhaft unzureichender Unterhalt oder auch unter-
bliebene Investitionen in der Vergangenheit sind Ursa-
chen dafir, dass in vielen Kommunen mittlerweile nen-
nenswerte Investitionsrickstande bestehen. Der daraus
resultierende Verschleil® in der kommunalen Infrastruktur
zeigt sich auch in den Daten der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung (VGR). Rund die Halfte der jahrlich ge-
tatigten Bauinvestitionen wird von den Kommunen ver-
antwortet. Trotzdem sind die Nettobauinvestitionen, also
die getatigten Investitionen abzlglich der Abschreibun-
gen, auf kommunaler Ebene schon seit zwei Jahrzehn-
ten negativ (Grafik 3.4). Das heil3t, die kommunalen In-
vestitionen reichen nicht aus, um den Wertverzehr durch
Alterung auszugleichen.



Grafik 3.4: Nettobauinvestitionen
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung, eigene Darstellung.

Eine weitere Ursache fir Investitionsrickstande kénnen
zunehmende Bedarfe darstellen, wie etwa eine wach-
sende Zahl an Kindern in einer Kommune, die noch nicht
durch die entsprechende Infrastruktur abgebildet wird, da
der drtliche Kindergarten zu klein ist oder neuen gesetzli-
chen Anforderungen nicht genuge leistet. Im Rahmen
des KfW-Kommunalpanels wird der wahrgenommene In-
vestitionsriickstand wie folgt definiert:

Definition:

Ein Investitionsrickstand entsteht dadurch, dass — ge-
messen an den jeweils geltenden Standards/Normen
— notwendige Investitionen in der Vergangenheit nicht
ausreichend getatigt wurden/werden konnten. Die
Hohe des Investitionsrickstands wird durch das Inves-
titionsvolumen beschrieben, das notwendig ware, um
die Infrastruktur in den heute notwendigen Erhaltungs-
zustand (in Quantitat und Qualitat) zu bringen.

Aktuell sagen 79 % der Kommunen mit mehr als 2.000
Einwohnern, dass der Investitionsriickstand vor Ort be-
zogen auf die gesamte Infrastruktur mindestens ,nen-
nendwert” ist.2> Darunter sprechen wiederum 13 % von
einem ,gravierenden Investitionsrickstand®. In diesen
Kommunen wird die Aufgabenwahrnehmung erheblich

2 Abweichungen zur Grafik 3.5 rundungsbedingt.

KfW-Kommunalpanel 2026

durch den maroden Zustand der Infrastruktur beeintrach-
tigt. Fur die Auswertungen des KfW-Kommunalpanels ist
diese Gruppe an Kommunen dementsprechend beson-
ders interessant. Sie besteht zum ganz Gberwiegenden
Teil aus kreisangehdérigen Kommunen mit weniger als
20.000 Einwohnern. Bewertet man ihre relative Vertei-
lung entlang einzelner Strukturvariablen, so sprechen
wiederum kleine Kommunen mit weniger als 5.000 Ein-
wohnern relativ haufiger von einem ,gravierenden Rick-
stand” als zum Beispiel groRe Stadte mit mehr als
50.000 Einwohnern (16 vs. 7 %). In Ostdeutschland ist
der Anteil an Kommunen mit ,gravierendem Investitions-
rickstand® mit knapp einer von vier Kommunen deutlich
hdéher als in Std- oder Norddeutschland (23 vs. 11 %
bzw. 12 %). Und aus naheliegenden Grinden ist der An-
teil der Kommunen mit ,gravierendem Ruickstand® unter
finanzschwachen Kommunen, denen der Haushaltaus-
gleich im Jahr 2025 nicht gelungen ist, ebenfalls héher
als in Kommunen, die einen ausgeglichenen Haushalt
aufweisen konnten (14 vs. 10 %).

Im Vergleich der einzelnen Infrastrukturbereiche ist es
die Straf3en- und Verkehrsinfrastruktur, bei der mit 28 %
die meisten Kommunen in Deutschland von einem ,gra-
vierenden Rickstand” sprechen (Grafik 3.5). Nimmt man
dazu noch die Kommunen hinzu, die von einem ,nen-
nenswerten Rickstand® berichten, so steigt der Anteil
dieser Kommunen auf 84 %. Es gibt damit hierzulande
kaum eine Gemeinde, eine Stadt oder einen Kreis, in der
es nicht mindestens ,nennenswerte” Investitionsbedarfe
bei den Strallen gabe. Bei der Wasserver- und -entsor-
gung, in der Wohnungswirtschaft, bei den Sportstatten
und auch bei den Schulgebauden sprechen rund zwei
von zehn Kommunen von einem ,gravierenden®, jedoch
mehr als sechs von zehn von einem mindestens ,nen-
nenswerten Ruckstand®. Im Bereich Brand- und Kata-
strophenschutz liegt in 15 % der Kommunen ein ,gravie-
render® und in 58 % ein mindestens ,nennenswerter In-
vestitionsrickstand vor. Deutlich seltener gibt es im Be-
reich Kinderbetreuung einen ,gravierenden® (7 %) oder
mindestens ,nennenswerten® (41 %) Investitionsriick-
stand. Hierin zeigt sich, dass Pflichtaufgaben der Kom-
munen bei ihrer Investitionstatigkeit priorisiert werden.
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Grafik 3.5: Infrastrukturbereiche nach Anteil der
Kommunen mit gravierenden bzw. nennenswerten
wahrgenommen Investitionsriickstanden
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In den meisten Infrastrukturen, die Gberwiegend im Kern-
haushalt abgebildet werden, hat sich der Anteil der Kom-
munen, die von einem mindestens ,nennenswerten
Ruckstand“ sprechen, in den vergangenen Jahren erhdht
(Abbildung 3.6). Nimmt man die letzten fiinf Jahre in den
Blick, so ist der Anteil im Bereich Brand- und Katastro-
phenschutz um 17 Prozentpunkte angestiegen, gefolgt
von der Wasserver- und -entsorgung, wo es 13 Prozent-
punkte sind. Bei Schulen und Sportstatten sprechen
heute jeweils 8 Prozentpunkte mehr Kommunen von ei-
nem mindestens ,nennenswertem Investitionsrickstand®,
als dies noch 2022 der Fall gewesen ist. Es folgen die
Straen und Verkehrsinfrastruktur (+7 Prozentpunkte)
und der Kultur (+6 Prozentpunkte). Verbessert hat sich
die Situation bei der Kinderbetreuung und der Informa-
tionsinfrastruktur. Hier ging der Anteil der Kommunen,
die von einem mindestens ,nennenswerten Investitions-
rickstand” berichten, in den vergangenen finf Jahren
um 7 bzw. 6 Prozentpunkte zurick. Dahinter stehen der
Ausbau der Kinderbetreuung, der von Bund und Landern
schon seit mehreren Jahren stark gefordert wird?*, sowie
der voranschreitende Breitbandausbau.?® In der Richtung
ahnliche, in der Intensitat aber weniger starke Verande-
rungen zeigen sich beim Vergleich der Ergebnisse aus

24 BMBFSFJ (2024)

25 DSLWEB (2026)
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den beiden Befragungsjahren 2025 und 2026. Eine Aus-
nahme bildet die Informationsinfrastruktur. Hier ist der
Anteil der Kommunen mit mindestens nennenswertem
Investitionsriickstand von 2025 auf 2026 gestiegen, wo-
bei er aber in der mittleren Frist von 2022 auf 2026 zu-

rickging.

Grafik 3.6: Veranderung des Anteils der Kommunen
mit mindestens nennenswertem Riickstand

In Prozentpunkten, Vergleich zwischen verschiedenen Befragungsjah-

ren. Griin: Riickgang; Blau: Anstieg.
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Neben der qualitativen Bewertung des wahrgenomme-
nen Investitionsrickstands werden die Kdmmereien im
KfW-Kommunalpanel 2026 auch um eine monetare Be-
wertung der damit zusammenhangenden Summen gebe-
ten. Das bedeutet, dass Summen angegeben werden
sollen, die vor Ort notwendig wéaren, um die Infrastruktur
wieder auf einen adaquaten Stand zu bringen. Die zu-
rickgemeldeten Werte werden anhand eines etablierten
Verfahrens zu einem deutschlandweiten Wert hochge-
rechnet.? Anhand der Riickmeldungen aus dem KfW-
Kommunalpanel ergibt sich so ein aktueller wahrgenom-
mener Investitionsriickstand der Kommunen mit mehr als
2.000 Einwohnern in Héhe von rund 231,2 Mrd. EUR.
Das sind rund 15,5 Mrd. EUR oder 7,2 % mehr als noch
im Vorjahr (Grafik 3.7).

Die grofiten Anteile entfielen dabei auf die Schulinfra-
struktur mit einem Ruckstand von rund 68,9 Mrd. EUR
(bzw. 29,8 % des Gesamtriickstands) und die Stral3en
und Verkehrsinfrastruktur mit ca. 53,7 Mrd. EUR (bzw.
23,2 %). Mit deutlichem Abstand folgen die Infrastruktu-
ren fir den Brand- und Katastrophenschutz

(23,2 Mrd. EUR bzw. 10 %), die 6ffentlichen Verwal-
tungsgebaude (ca. 22,2 Mrd. EUR bzw. 9,6 %) und die
Sportstatten (rund 21,6 Mrd. EUR bzw. 9,3 %). Nennens-
werte Rickstédnde bestehen schliellich bei der Infra-
struktur zur Kinderbetreuung (12 Mrd. EUR bzw. 5 %)

26 Krone, E.; Scheller, H. (2020)
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Grafik 3.7: Wahrgenommener Investitionsriickstand der Kommunen
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und im Bereich der Wasserver- und -entsorgung (ca.
10,4 Mrd. EUR bzw. 4,5 %).%"

Veranderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich
vor allem bei Sportstatten, wo der gemeldete Rickstand
um 39 % uberraschend stark angestiegen ist. Im Vorjahr
hatte er noch rund 15,6 Mrd. EUR betragen. Immer mehr
der vielen Sportstatten, die in Westdeutschland vorwie-
gend in den Nachkriegsjahrzehnten und in Ostdeutsch-
land nach der Wende entstanden sind, scheinen mittler-
weile nicht nur ihre haushalterische Abschreibungsdauer
Uberschritten, sondern auch ihren ,naturlichen” Lebens-
zyklus infolge extensiver Nutzung durchlaufen zu haben.
Bei der Brand- und Katastrophenschutzinfrastruktur lag
der Anstieg des Investitionsriickstandes bei 16 %, bei
den Verwaltungsgebduden bei 14 %. Im Bereich der Kin-
derbetreuung stieg der Rickstand um 7 % an. Kaum
Veranderung im Vergleich zum Vorjahr gab es hingegen
in den beiden volumenmaRig dominierenden Bereichen
Schul- (+1,6 %) sowie StralRen- und Verkehrsinfrastruk-
tur (+0,7 %).

27 Der Infrastrukturbereich ,Wasserver-/-entsorgung* wird genauso wie die Be-
reiche ,Energieerzeugung und -versorgung®, ,Abfallwirtschaft‘, ,Gesundheit”
und “Wohnungswirtschaft” vielerorts in ausgelagerten Einheiten verwaltet. Ent-

»

~——— Verwaltungsgebaude
22,2 Mrd. EUR
9,6 %

Energie

Abfall
Wasser

104 Mrd.EUR
4,5%
\Sonstiges

6,5 Mrd. EUR
0,
\ Kitas 2,8%
12 Mrd. EUR

52%

\Kultur
7,0 Mrd. EUR
3,0%

Bei der Bewertung der Veranderungen ist zu bertcksich-
tigen, dass sich die Baupreise in den vergangenen Jah-
ren stark erhéht haben und die Kdmmereien bei der Mel-
dung der entsprechenden Investitionssummen auch die
aktuellen Preisentwicklungen in den Blick nehmen. Zwar
sind die massiven Preissteigerungen der Jahre 2020 bis
2023 vorbei. Dennoch erhéhen sich insbesondere die
Rohstoffpreise fir Bau- und Dammmaterialien nach wie
vor weiter. So stieg etwa der fir Kommunen wichtige
Baupreisindex Stral’en im vierten Quartal 2025 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 3,5 %.28 Ber(cksichtigt man die
Entwicklung der Preise bei der zeitlichen Entwicklung
des wahrgenommenen Investitionsrickstands, so zeigt
sich, dass der nominale Investitionsrickstand seit 2018
um 67 % angestiegen ist, wahrend er sich real um 7 %
erhoht hat (Grafik 3.8) Seit 2022 ist der reale wahrge-
nommene Investitionsriickstand damit insgesamt grof3er
geworden.

sprechend werden die Investitionsrickstéande in diesen Bereichen, deren Hoch-
rechnung auf Riickmeldung der Kdmmerei in der Kernkommune fut, tendenzi-
ell untererfasst.

28 Destatis (2026b)
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Grafik 3.8: Nominale vs. reale Entwicklung des wahr-
genommenen Investitionsriickstands
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3.4 Sondervermégen

Neben den jahrlich wiederkehrenden Panel-Fragen zu
den Investitionen sowie zu den wahrgenommenen
Investitionsriickstdnden umfasste das diesjarhige KfW-
Kommunalpanel auch mehrere Fragen zum Sonder-
vermdgen Infrastruktur und Klimaneutralitat (SVIK), das
die Bundesregierung im Marz 2025 beschlossen hat.2°
Eines der Ziele des Sondervermdgens ist es, Defizite im
Bereich der offentlichen Infrastruktur zu beheben (§1
LUKIFG). Dafiir erhalten Lander und Kommunen Uber
einen Zeitraum von 12 Jahren 100 Mrd. EUR und damit
ein Flnftel des Gesamtvolumens des Sondervermdgens.
Innerhalb der Lander werden unterschiedlich hohe
Anteile der Mittel an die Gemeinden weitergegeben, die
meisten Lander orientieren sich dabei an einem Richt-
wert von 60 %. Grob geschatzt wiirde der kommunale
Anteil damit etwa 60 Mrd. EUR betragen, was bei einer
gleichmafigen Verteilung Uber die Gesamtlaufzeit einem
jahrlichen Volumen von rund 5 Mrd. EUR entspricht.

Die Erwartungen in Bezug auf das Sondervermdgen sind
auch innerhalb der kommunalen Ebene grundsatzlich
positiv, auch wenn der durchschnittlich zu erwartende
Betrag an jahrlichen Mitteln nicht einmal den durch-
schnittlichen Anstieg des Investitionsriickstands aus-
gleicht. Gleichzeitig schrankt die aktuelle Finanzlage den
Spielraum fir Investitionen in den Kommunen erheblich
ein, sodass viele MaRnahmen verzégert, im Umfang re-
duziert oder sogar ganz gestrichen werden dirften.
Dementsprechend kdnnte in einer nennenswerten An-
zahl an Kommunen das Sondervermdgen eher eine sta-
bilisierende Wirkung auf die Investitionstatigkeit in dem
Sinne haben, dass die Planungen ohne das Sonderver-
mogen (noch) niedriger ausfallen wirden.

2 Die Antworten auf diese Fragen wurden bereits Ende Mai 2026 in einer
Vorab-Auskopplung zum KfW-Kommunalpanel 2026 verdffentlicht. Siehe:
Borghorst-Dilangu, Brilon und Raffer (2026).
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Die diesbezuglichen Fragen im Kommunalpanel
fokussierten darauf, ob aufgrund der zusatzlichen
Zuweisungen aus dem Sondervermogen das geplante
Investitionsvolumen in der eigenen Kommune in den
Jahren 2026 bzw. 2027 hoher ausfallen wird, als es ohne
diese Mittel ausgefallen ware.30 Zum Zeitpunkt der
Umfrage konnte rund ein Fiinftel der Kommunen diese
Aussage noch nicht bewerten. Von denen, die es
konnten, gab rund jede flinfte Kommune (22 %) an, dass
sie aufgrund der Mittel aus dem Sondervermdgen fur
2026 mit einem hoéheren geplanten Investitionsvolumen
rechnet. Fur das Jahr 2027 stimmten 38 % dieser
Aussage zu (Grafik 3.9). Im Umkehrschluss bedeut dies,
dass unter den Kommunen, die schon heute bewerten
kénnen, wie sie die zu erwartenden Mittel aus dem
Sondervermdgen in den Jahren 2026/2027 einsetzen
werden, jeweils mehr als die Hafte nicht damit rechnet,
dass dadurch die geplanten Investitionen héher ausfallen
als ohne diese Mittel.

Grafik 3.9: Erwartete Auswirkungen des Sonderver-
mogens auf Investitionen
Anteil Kommunen in Prozent, die der jeweiligen Aussage zustimmen.

Kommunen, die die Antwortoption ,noch nicht festgelegt“ ausgewahlt
haben, sind hier herausgenommen.
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es ohne die Mittel aus dem Sondervermdgen ausgefallen
ware.
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Quelle: Kf\W-Kommunalpanel 2026

Wie ist dieser Befund einzuordnen? Erstens spricht die
Tatsache, dass schon in diesem Jahr jede funfte Kom-
mune damit rechnet, mehr zu investieren, fur einen zlgi-
gen Einstieg in die Umsetzung. Das Sondervermdgen fur
Kommunen wurde von vornherein so angelegt, dass da-
mit auch bereits 2025 gestartete Projekte finanziert wer-
den kénnen. Zweitens kommen neue Projekte aufgrund
des zeitlichen Vorlaufs fir Infrastrukturprojekte erst in
spateren Jahren in die Umsetzung. Fur 2027 steigt der
Anteil der Kommunen, die mit dem Sondervermégen ho-
here Investitionen planen als ohne, auf tber ein Drittel
deutlich an. Dabei mag drittens das Sondervermdgen
angesichts des geringen finanziellen Spielraums der

30 Da die regulatorische und technische Umsetzung in den Landern einige Zeit
in Anspruch genommen hat und die Mittel erst 2026 erstmals ausgezahlt wer-
den, spielte das Jahr 2025 in der Fragestellung noch keine Rolle.



Kommunen auch in nennenswertem Umfang eine stabili-
sierende Wirkung auf die Investitionstatigkeit in dem
Sinne haben, dass die geplanten Investitionen ohne das
Sondervermoégen (noch) niedriger ausfallen wiirden.3!
Insgesamt ist die Haufigkeit der geplanten Nutzung in
Anbetracht der beschrankten GrolRenordnung des kom-
munalen Anteils am Sondervermdgen und der unter-
schiedlichen Verteilungsmechanismen in den Landern
durchaus beachtlich. Einen Rickschluss auf die Hohe
des zusatzlich ausgeldsten Investitionsvolumen lassen
die Daten indes (noch) nicht zu.

Neben den Auswirkungen auf die geplanten Investitions-
volumina wurden in der Befragung zudem die Infrastruk-
turbereiche adressiert, fur die die Kommunen die zu
erwartenden Mittel aus dem Sondervermdgen veraus-
gaben wollen. Grundsatzlich erlaubt es ihnen die
Gesetzeslage, in fast alle Bereiche zu investieren, die
auch im KfW-Kommunalpanel regelmaRig abgefragt
werden.32 Entsprechend wird vor Ort aktuell auch breit
geplant. Einzelne Bereiche stechen jedoch deutlich
hervor. Von denjenigen Kommunen, die bereits im Jahr
2026 mit Mitteln des Sondervermdégens planen, gibt etwa
jede zweite an, die Gelder flr StralRen und Schulinfra-
struktur auszugeben (50 bzw. 48 %), gefolgt von
Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz

(44 %). Jeweils ein Drittel der Kommunen plant, SVIK-
Mittel in den Bereichen Kinderbetreuung und Sport
einzusetzen. Diese Investitionsschwerpunkte spiegeln
die bestehenden wahrgenommenen Investitions-
rickstande wider (Grafik 3.7).

Anhand der Antworten der Kdmmereien Iasst sich
daruber hinaus abschéatzen, wie hoch der Anteil der im
Jahr 2026 fir Investitionen eingeplanten Mittel aus dem
Sondervermdgen ist, die tiber alle Kommunen insgesamt
in bestimmte Infrastrukturbereiche flielen werden (Gra-
fik 3.10). Es zeigt sich, dass ein knappes Viertel der
kommunalen Mittel im laufenden Jahr primar in die
Schulinfrastruktur flieBen wird (24 %). Darauf folgt die
Straflen- und Verkehrsinfrastruktur mit rund 22 % sowie
Brand- und Katastrophenschutz mit etwa 18 %. Auf
weitere Bereiche wie die Kinderbetreuung (10 %), die
Sportstatten (9 %) und die Verwaltungsgebaude (4 %)
entfallen kleinere, aber dennoch relevante Mittelanteile.
Dagegen entfallen auf die Bereiche Gesundheit,
Informations- und Kommunikationstechnologie sowie
Wohnen nur rund 1 % der eingeplanten Mittel, auf
OPNYV, Energie und Abfall sogar noch weniger. Die
geringen Anteile dieser Infrastrukturbereiche lasen sich

31 Vgl. dazu auch https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Presse/2025/250805-
grafik-prognose-kommunalfinanzen-investitionseinbruch.pdf

%2 vgl. LuKIFG §3(1).

33 Zum Beispiel erhalten Férderprogramme zur Sanierung kommunaler Sport-
statten und die Errichtung von Tank- und Ladeinfrastruktur Gelder aus dem
KTF, Vgl. Pressemeldung des Bundestags zum Wirtschaftsplan des KTF vom
24.09.2025, https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1111618.
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damit erklaren, dass sie haufig nicht direkt im Verantwor-
tungsbereich der Kommunen zu verorten sind, sondern
durch ausgelagerte Einheiten abgedeckt werden (siehe
auch Kapitel 5).

Grafik 3.10: Geplante Verteilung der kommunalen
Mittel aus dem Sondervermoégen nach Bereichen

Geplante Mittelverteilung 2026 der Kommunen, die Mittel aus dem
SVIK einsetzen werden.
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Quelle: Kf\W-Kommunalpanel 2026

Abgesehen von den 100 Mrd. EUR, die aus dem
Sondervermdgen unmittelbar an Lander und Kommunen
gehen, sind weitere 100 Mrd. EUR fiir den Klima- und
Transformationsfonds (KTF) des Bundes reserviert; die
restlichen 300 Mrd. EUR sollen vom Bund fiir eigene
Infrastrukturinvestitionen eingesetzt werden. Sowohl aus
dem KTF als auch aus den Ubrigen Bundesmitteln
kdnnen grundsatzlich MaRnahmen finanziert werden, die
den Kommunen direkt oder indirekt zugutekommen. Aus
dem KTF werden beispielsweise Forderprogramme
zugunsten von Klimaschutz und Klimaanpassung
finanziert, die auch Kommunen nutzen kénnen.33 Aber
auch aus den 300 Mrd. EUR, die der Bund in Infra-
struktur investieren mdchte, werden Mittel fir kom-
munale Infrastrukturinvestitionen bereitgestellt. So sind
Mittel in H6he von 29 Mrd. EUR flir den Krankenhaus-
transformationsfonds3* vorgesehen, welche den Kreisen
und kreisfreien Stadten als Trager von Krankenhaus-
infrastruktur Gber die Lander zuflieBen kdnnten. Dartber
hinaus stellt der Bund den Landern 4 Mrd. EUR aus dem
SVIK zur Verfiigung, die fiir Investitionen in die Kinder-
tagesbetreuung sowie in Hochschul- und Wissenschafts-

Auch MaRnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung werden mit
Geldern aus dem KTF finanziert, vgl. Einzelwirtschaftsplan 60, Anlage 3 Wirt-
schaftsplan des Klima- und Transformationsfonds, https://www.bundeshaus-
halt.de/static/daten/2026/soll/epl60.pdf

34 Verordnung zur Verwaltung des Transformationsfonds im Krankenhausbe-
reich (Krankenhaustransformationsfonds-Verordnung — KHTFV) BGBI. 2025 |
Nr. 113 vom 17.04.2025.
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infrastrutur eingesetzt werden kénnen.3® Die Mittel fiir
den Kita-Ausbau sind dabei explizit auch zur Weitergabe
an die Kommunen gedacht.

Vor diesem Hintergrund wurden die Kdmmereien um
eine Bewertung gebeten, inwieweit sie damit rechnen,
auch aus dem Bundesanteil von 400 Mrd. EUR des
Sondervermdgens Mittel zu erhalten. Da zum Zeitpunkt
der Umfrage die rechtliche Umsetzung innerhalb der
einzelnen Lander noch teilweise unklar war und die
denkbaren Kanale darliber hinaus schwer zu Uberblicken
sind, antwortete rund ein Drittel der Kommunen, dass sie
dazu noch keine Aussage machen kénnen. Von den
Ubrigen gab eine Mehrheit an (55 %), dass sie nicht mit
Mitteln aus dem Bundesanteil rechnen. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies aber auch, dass immerhin rund

45 % der Kommunen, die diese Frage fiir sich einordnen
konnten, mit weiteren Mitteln rechnen, darunter vor allem
die groleren Stadte und Kreise.

3.5 Erwartungen zur kiinftigen Entwicklung des
kommunalen Investitionsriickstands

Mit Blick in die Zukunft gehen aktuell rund 23 % der
Kommunen davon aus, dass der von ihnen wahrge-
nommene Investitionsriickstand bezogen auf die
gesamte Infrastruktur in den kommenden Jahren
abgebaut wird (Grafik: 3.11). Mit 42 % der befragten
Kammereien rechnen jedoch deutlich mehr Kommunen
mit einem weiteren Aufwuchs. 36 % gehen davon aus,
dass sich in den nachsten Jahren nichts am gegen-
wartigen Niveau des Ruckstands verandern wird.
Besonders ausgepragt ist dieses Muster bei den Stral’en
und der Verkehrsinfrastruktur, wo nur 18 % mit einem
Ruckgang, aber mit 52 % mehr als die Halfte mit einem
weiteren Anstieg rechnen. Auch bei den 6ffentlichen
Verwaltungsgebauden zeigt sich ein Verteilungsmuster,
dass einen deutlichen Anstieg in den kommenden
Jahren indiziert. Hier rechnen 36 % der befragten
Kommunen mit einem weiteren Aufwuchs und nur 23 %
mit einer Verbesserung der gegenwartigen Situation.

Zuversichtlicher sind die Erwartungen bei der bildungs-
bezogenen Infrastruktur sowie beim Brand- und
Katastrophenschutz — zwei Pflichtaufgaben der
Kommunen. Wahrend bei den Schulen 40 % der
Kommunen mit einem Ruckgang und lediglich 30 % mit
einem Anstieg rechnen, sind es beim Brand- und
Katastrophenschutz 37 % versus 30 %. Im Vergleich
dazu stabil erscheint der Infrastrukturbereich Kultur —
also Bibliotheken, Theater oder Volkshochschulen. Hier
gehen mit 54 % mehr als die Halfte aller Kommune
davon aus, dass sich der aktuelle Ruckstand kinftig
weder vergroRern noch verkleinern wird.

35 BMBFSFJ (2026).
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Grafik 3.11: Erwartete Entwicklung des Investitions-
riickstands fiir ausgewahlte Bereiche
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Diese Einschatzungen sind insbesondere mit Blick auf
das Sondervermdégen von Relevanz. Obwohl, wie oben
gesehen, besonders hohe Anteile der zusatzlichen Mittel
in Schulen und Stralen flieRen werden, gehen die
Kommunen nur bei den Schulen, nicht aber bei den
Straflen mehrheitlich davon aus, dass sich der Zustand
der Infrastruktur in den kommenden Jahren verbessern
wird. Einmal mehr zeigt sich daran, dass vor Ort die
bildungsbezogene Infrastruktur haufig hdhere politische
Prioritat geniel’t als der Zustand der Verkehrswege oder
der offentlichen Verwaltungsgebaude.36

36 Raffer und Scheller (2024).
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4. Finanzierungsinstrumente und -bedingungen

Die eingesetzten Instrumente der Investitionsfinan-
zierung bleiben 2025 im Vergleich zum Vorjahr
groltenteils konstant. Leichte Veranderungen zeigen
sich bei liquiden Mitteln und Kommunalkrediten, deren
Nutzung jeweils etwas zunimmt.

Kommunen rechnen damit, dass die Nutzung von
zweckgebundenen Zuweisungen sowie Forder-
programmen in 2026 ansteigen wird. Ein Grund daftr
dirfte im Sondervermdégen liegen.

Die Bedingungen der Kreditaufnahme werden deutlich
negativer eingeschatzt als im Vorjahr.

4.1 Finanzierungsmix

Grundsatzlich lassen sich die Finanzierungsquellen
kommunaler Investitionen in eigene Mittel und Fremd-
finanzierung unterteilen. Zu den eigenen Mitteln zahlen
insbesondere liquide Mittel aus dem Vorjahr sowie
laufende allgemeine Deckungsmittel aus Steuerein-
nahmen und Schlisselzuweisungen. Férdermittel und
zweckgebundene Investitionszuweisungen werden
dagegen uberwiegend von Ubergeordneten Ebenen
bereitgestellt und stellen zusammen mit den Kommunal-
krediten und Schuldscheindarlehen den Fremdfinan-
zierungsanteil. Im Rahmen des KfW-Kommunalpanels
werden die Kdmmereien danach gefragt, ob und welche
Finanzierungsinstrumente sie im zurlckliegenden
Haushaltsjahr zur Investitionsfinanzierung genutzt haben
und zu welchem Anteil die jeweiligen Instrumente
gegebenenfalls zur Finanzierung der Investitionen
beigetragen haben.

Fur das Jahr 2025 gaben 88 % der Kommunen an,
Fordermittel zu nutzen (Grafik 4.1). Allgemeine
Deckungsmittel wurden von 75 % der Kommunen
eingesetzt, liquide Mittel aus dem Vorjahr von 69 % und
zweckgebundene Investitionszuweisungen von 68 %. Im
Bereich der Fremdfinanzierung griff rund die Halfte der
befragten Kommunen auf Kommunalkredite zurtck.
Schuldscheindarlehen spielten mit einem Anteil von 3 %
weiterhin nur eine untergeordnete Rolle.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich insgesamt nur
geringe Verschiebungen. Am deutlichsten fallt der
Anstieg bei liquiden Mitteln und Kommunalkrediten aus,
deren Nutzungshaufigkeit jeweils um 4 Prozentpunkte
zunahm. Dies kann einerseits darauf hindeuten, dass
viele Kommunen angesichts ihrer angespannten
finanziellen Lage vermehrt vorhandene Ricklagen

37 Faust (2026)

nutzen. Wenn diese erschopft sind oder fir das Finan-
zierungsvorhaben nicht ausreichen, durfte auch vermehrt
auf teureres Fremdkapital in Form von Kreditfinanzierung
zuruckgegriffen werden. Zusatzlich hat das im Vergleich
zu den Vorjahren wieder giinstigere Zinsumfeld die
Aufnahme von Fremdkapital erleichtert3”

Grafik 4.1: Nutzung von Finanzierungswerkzeugen

Anteil der Kommunen in Prozent, die eine entsprechende Nutzung-
angeben, Mehrfachnennungen méglich
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Im Jahr 2025 wurde der Hauptrefinanzierungssatz der
EZB in vier Schritten von 3,15 auf 2,15 % gesenkt und
damit um insgesamt einen Prozentpunkt reduziert.38 Fiir
Banken, die Kommunalkredite vergeben, bedeutet dies
unmittelbar sinkende Refinanzierungskosten, die sich mit
zeitlicher Verzdgerung auch in gunstigeren Kreditkondi-
tionen niederschlagen kénnen. Zugleich war das
Zinsniveau Ende 2025 aber noch deutlich héher als in
der Niedrigzinsphase vor 2022.

Mit Blick auf die Anteile der verschiedenen Finan-
zierungsinstrumente am Finanzierungsmix der Kom-
munen mit mehr als 2.000 Einwohnern zeigen sich
ebenfalls nur geringe Verdnderungen im Vergleich zum
Vorjahr (Grafik 4.2). Die Abweichungen liegen hier bei
hdchstens zwei Prozentpunkten. Die teilnehmenden
Kommunen gaben an, dass im Durchschnitt 27 % der
Investitionsfinanzierung auf Kommunalkredite, 21 % auf
Fordermittel, 19 % auf laufende allgemeine Deckungs-
mittel, 18 % auf liquide Mittel aus dem Vorjahr, 11 % auf
zweckgebundene Investitionszuweisungen und 1 % auf
Schuldscheindarlehen entfielen.

38 EZB (2025), Die Zentralbank begriindete die Zinsschritte vor allem mit dem
nachlassenden Inflationsdruck und der Annaherung der Inflation an ihr
mittelfristiges 2-%-Ziel.
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Grafik 4.2: Anteile der Finanzierungsinstrumente fir
kommunale Investitionen

1% 3%

2 % 1%

= Liquide Mittel aus dem Vorjahr Laufende allg. Deckungsmittel
Zweckgeb. Investitionszuweisungen = Fordermittel
= Kommunalkredite Schuldscheindarlehen

= Sonstige

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026

Damit zeigt sich im Finanzierungsmix eine leichte
Verschiebung des Finanzierungsvolumens zugunsten
von Kommunalkrediten: Obwohl liquide Mittel von mehr
Kommunen genutzt werden, fallt ihr Anteil am
Finanzierungsvolumen geringer aus. Dies spricht
weitergehend dafur, dass vorhandene Ricklagen zwar
weiterhin eingesetzt werden, aber zunehmend nicht
ausreichen, sodass Kommunen starker auf
Fremdfinanzierung zuriickgreifen. Diese Entwicklung
zeigt sich auch im Anstieg der kommunalen Kreditauf-
nahme beim nicht-6ffentlichen Bereich in den vergange-
nen Jahren (Grafik 4.3.)

Grafik 4.3: Entwicklung der kommunalen
Verschuldung
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Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Darstellung

39 Wir definieren Kommunen als finanzstark im Jahr 2025, wenn sie in diesem
Jahr einen Haushaltsausgleich geschafft haben
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Besonders aufschlussreich ist die Betrachtung nach
GemeindegrofRenklassen und Finanzstarke (Grafiken 4.4
und 4.5). Dabei wird deutlich, dass die Verschiebung von
liquiden Mitteln zu Kommunalkrediten vor allem durch
Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern getrieben
wird. Zwar ist der Anteil der Kommunalkredite in
gréReren Kommunen traditionell hdher, da ihre
Investitionsvolumina in der Regel gréf3er und stetiger
sind. Bemerkenswert ist jedoch das Ausmal} der
Veranderung in dieser Gruppe. Der Anteil der
Kommunalkredite stieg im vergangenen Jahr noch
einmal deutlich von 32 auf 40 %. Gleichzeitig sank der
Anteil liquider Mittel aus dem Vorjahr von 17 auf 12 %. In
den ubrigen GroéRenklassen zeigen sich dagegen keine
vergleichbar starken Veranderungen. Was ebenfall
darauf hindeutet, dass zunehmend Fremdkapital zu
Investitionsfinanzierung hinzugezogen werden muss und
die liquiden Mittel nicht ausreichen.

Grafik. 4.4: Anteile der Finanzierungsinstrumente fir
kommunale Investitionen nach GemeindegréRen-
klassen
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Quelle: Kf\W-Kommunalpanel 2026

Auch die Differenzierung nach Finanzstarke deutet auf
eine Verschiebung hin.3® Wahrend Kommunal-kredite bei
finanzschwacheren Kommunen mit 28 % weiterhin eine
gréRere Rolle spielen, zeigt sich die starkere Dynamik
bei den finanzstarkeren Kommunen: Dort stieg der Anteil
im Finanzierungsmix von 13 auf 17 %. Insgesamt spricht
dies dafir, dass die in Summe leichte Verschiebung im
Finanzierungsmix nicht flachendeckend gleich stark
ausfallt, sondern vor allem von gréReren Kommunen
sowie einzelnen Gruppen mit starkerer Finanzkraft
getragen wird.



Grafik 4.5: Anteile der Finanzierungsinstrumente fiir
kommunale Investitionen nach Finanzstéarke der
Kommunen

Kommunen ohne Haushaltsausgleich im Jahr 2025 werden als
finanzschwach eingestuft.
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Infobox: Privates Kapital im 6ffentlichen Sektor
Im Zuge der groRen Transformationsprozesse im
offentlichen Sektor, etwa mit Blick auf die Energie-
und Warmewende, entstehen erhebliche Investitions-
bedarfe. Diese kdnnen weder durch Eigenmittel der
Kommunen noch durch 6éffentliche Mittel von Bund
und Landern allein gedeckt werden.*° Auch klassische
Fremdfinanzierungsinstrumente wie der Kommunal-
kredit kdnnen an Grenzen stof3en, da sowohl
aufseiten der Banken als auch aufseiten der offent-
lichen Hand bilanz- und haushaltsrechtliche
Restriktionen bestehen.*! Vor diesem Hintergrund
kann die Nutzung von privatem Kapital zur Investi-
tionsfinanzierung eine sinnvolle Erganzung sein.
Sowohl fir die Kernhaushalte als auch fiir 6ffentliche
Unternehmen existieren hier eine ganze Reihe von
Instrumenten.

Perspektivisch kdnnten mit Blick auf die transfor-
mativen Finanzierungsbedarfe auch fir kommunale
Kernhaushalte etwa Schuldscheindarlehen an
Bedeutung gewinnen. Damit wirden sich dann private
Kapitalgeber an der klassisch investiven Kommunal-
finanzierung beteiligen kdnnen. Diskutiert werden
insbesondere grine oder soziale Schuldscheine, die
sich auf bestimmte Investitionszwecke richten. Diese
Instrumente sind bislang nur wenig verbreitet*?,

40 Schroéten et al. (2026)
41 Brilon und Briiggemann (2025)
42 Brilon und Raffer (2025b)

43 Raffer (2023)
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kdnnen aber dazu beitragen, zusatzliche Kapitalgeber
zu erschlief3en.

Mit innovativen Finanzierungsinstrumenten lassen
sich zwar nicht die grundlegenden haushaltsrecht-
lichen Anforderungen an die kommunale Kreditauf-
nahme umgehen. Sie ermdglichen aber eine Diver-
sifizierung der Moglichkeiten zur Kapitalaufnahme und
der investorenseitigen Ansprache.*?

Darlber hinaus konnte die Nutzung von Offentlich-
Privaten-Partnerschaften (OPP) an Bedeutung
gewinnen.** Je nach Ausgestaltung der Vertrags-
konstruktionen kiimmern sich private Unternehmen
um die Erstellung, die Finanzierung und den Betrieb
einer Infrastruktur, wahrend den Kommunen — meist
durch Miet- oder Leasingmodelle — die nachgelagerte
Nutzung ermoglicht wird.#5

Bei offentlichen Unternehmen ist das Spektrum
maoglicher Finanzierungsinstrumente noch breiter.
Neben klassischen Krediten und Schuldscheinen
kommen hier unter anderem Anleihen, stille Betei-
ligungen, Genussrechte oder Wandeldarlehen in
Betracht.#6 Mezzanine- und Beteiligungskapital kommt
zur Deckung von Eigenkapitalliicken und zur Risiko-
diversifizierung etwa bei regionalen Energie-
versorgern eine besondere Rolle zu.#” Diese
Instrumente kénnen zusatzliche Spielrdume erdffnen
und ermoglichen explizit auch eine Burgerbeteiligung
Uber Crowd-Funding-Modelle, sind in der Praxis aber
vor allem fur gréRere Kommunen beziehungsweise
groRere offentliche Unternehmen relevant.

Grafik 4.6: Erwartungen zu den einzelnen Instrumen-
ten der Investitionsfinanzierung
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4 Botta et al (2025), Brilon et al (2025)
45 Demary et al. (2024)

46 Agora Energiewende et al. (2025)

47 Brilon und Briiggemann (2025)
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4.2 Zukunftige Nutzung von Finanzwerkzeugen

Fur das Jahr 2026 erwartet ein Grof3teil der Kommunen,
dass sie mehr Kommunalkredite aufnehmen als im Vor-
jahr (Grafik 4.6). Dies ist bemerkenswert, da bereits im
Jahr 2025 die Kommunen haufiger zum Kommunalkredit
gegriffen haben. Diese Entwicklung unterstreicht den
skizzierten Trend einer starkeren Nutzung von Fremdka-
pital aufgrund der angespannten finanziellen Lage auf
der kommunalen Ebene. Ein Blick auf die erwartete Nut-
zung der Eigenmittel zeigt, dass 41 % der Kommunen
angeben, eher weniger liquide Mittel und Eigenmittel zu
verwenden. Im Fall der allgemeinen Deckungsmittel ist
das ein Rickgang von 7 Prozentpunkten im Vergleich
zum Vorjahr. Ursache dafir dirfte sein, dass angesichts
der angespannten Haushaltslage und der um sich grei-
fenden Defizite immer weniger frei verfugbare Mittel vor-
handen sind. Auch gaben 32 % der Kommunen an, im
Jahr 2026 mehr Foérdermittel zu nutzen; 21 % sagten
dies Uber zweckgebundene Zuweisungen. Dabei handelt
es sich ebenfalls um einen Anstieg im Vergleich zur letzt-
jahrigen Befragung.

Grafik 4.7: Bedingungen der Kreditaufnahme in den
vergangenen 12 Monaten
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Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026

Fordermittel sind fir den Haushalt relativ attraktiv, da mit
ihnen Eigenmittel gehebelt werden kdnnen, auch wenn
sie Blrokratiekosten verursachen. Ein weiterer Grund fir
den erwarteten Zuwachs in den Zuwendungen von héhe-
ren staatlichen Ebenen kdnnte die anstehende Aus-
schittung des Sondervermdgens sein. Dieses wird die
Kommunen groRenteils in Form von Férdermitteln und
zweckgebundenen Investitionszuweisungen erreichen.*®

4.3 Bedingungen der Kreditaufnahme

Bei der Einschatzung der Bedingungen der Kreditauf-
nahme in den vergangenen 12 Monaten zeigt sich ange-
sichts der moderaten Leitzinsen ein neutrales Bild (Gra-
fik 4.7). So blickt auch der grote Teil der Kommunen mit

48 Borghorst-Dilangu, Brilon und Raffer (2026). Beispielhaft hierfiir ist NRW, wo
die Kommunen seit Mitte April 2026 Antrage stellen kdnnen (Land Nordrhein-
Westfalen, 2026).
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27 % neutral auf die Bedingungen des Jahres 2025 zu-
ruck und die Antworten verteilen zu je einem Sechstel
sich auf eher schlecht (17 %) bzw. gut (15 %). Die Ein-
schatzungen in den Kategorien sehr gut und sehr
schlecht liegen im niedrigen einstelligen Bereich. Ange-
sichts der aktuellen Leitzinsen zeichnen die Ergebnisse
ein weniger euphorisches Bild als zu Zeiten der Niedrig-
zinsphase vor 5 Jahren, als z. B. bei einem Leitzins nahe
Null fir das Jahr 2021 der Kreditaufnahme von 61 % der
Kommunen gute oder sehr gute Bedingungen attestiert
wurden, liegen aber fast unverandert im Jahresvergleich
zum Jahr 2024 mit leicht hdheren Leitzinsen. In der Ten-
denz beurteilten Kreise und kreisfreie Stadte die Ent-
wicklung etwas positiver als kreisangehérige Kommu-
nen.

Grafik 4.8: Wahrgenommene Griinde fiir die Bedin-
gungen der Kreditaufnahme in den letzten 12 Mona-
ten
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Als haufigster Grund fir die zuriickhaltendere Einschat-
zung wurden hohe Zinsen und steigende Zinslasten ge-
nannt (Grafik 4.8). Dies erscheint auf den ersten Blick er-
klarungsbedurftig, da die Leitzinsen im Jahresverlauf
2025 schrittweise gesenkt wurden. Die Einschatzung der
Kammereien dirfte jedoch auch dadurch gepragt sein,
dass das aktuelle Zinsniveau nicht nur mit dem Vorjahr,
sondern auch mit der Niedrigzinsphase der 2010er-Jahre
verglichen wird. Zudem haben sich die langfristigen Zin-
sen, etwa bei zehnjdhrigen Bundesanleihen, Mitte 2025
wieder erhoht. 4°

Allerdings gehen die Kommunen von einer Verschlechte-

rung der Bedingungen der Kreditaufnahme aus, sodass
auch Antizipation eine Rolle gespielt haben dirfte. So

49 Reuters (2025)



geht zwar jede vierte Kdmmerei fiir das laufende Jahr
von einer unveranderten Situation aus (Grafik 4.9) aber
ebenso viele rechnen mit einer Verschlechterung der Be-
dingungen (28 %). Nur noch 6 % der befragten Kommu-
nen erwarten eine leicht oder deutlich bessere Situation.
Groliere Unterschiede nach Region oder Gemeindegro-
Renklasse zeigen sich dabei kaum. Als wichtigsten
Grund fir ihre Sorge nennen die Kdmmereien den er-
warteten Anstieg des Zinsniveaus. Diese Einschatzun-
gen stehen im Einklang mit den Markterwartungen, die
einen Anstieg der geldpolitischen Leitzinsen im Laufe
des Jahres von 2,0 auf 2,5 % signalisieren.® Ein solcher
Anstieg wiirde die Kreditaufnahme tendenziell verteuern.
Als zweithaufigster Grund fir die Verschlechterung der
Bedingungen der Kreditaufnahme wurde von 16 % der
Kommunen die unsichere geopolitische und daraus re-
sultierende wirtschaftliche Lage genannt.

50 EZB (2026)

KfW-Kommunalpanel 2026

Grafik 4.9: Bedingungen der Kreditaufnahme in den
kommenden 12 Monaten
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5. Schwerpunktthema: finanzielle Situation der kommunalen Beteili-

gungen

Die Kommunen sind an zahlreichen 6ffentlichen
Unternehmen beteiligt. Insbesondere in den Bereichen
Wasser (66 %) und Energie (65 %) haben zwei Drittel
der Kommunen Beteiligungen.

Gerade Beteiligungen im Energiebereich erwirtschaften
regelmaBig Uberschiisse, die sie oft an die Kommunen
abflihren. Sie sind daher auch besonders haufig im
steuerlichen Querverbund mit Sparten anzutreffen, die
eher verlusttréchtig sind, wie etwa der OPNV, bei dem
im vergangenen Jahr 52 % der antwortenden Kom-
munen Verluste abdecken mussten. Auch in den
Bereichen Sport und Kultur mussten drei von flinf
Kommu-nen Verluste abdecken, wahrend im
Energiebereich 51 % der Kommunen Gewinne in den
Kernhaushalt abfiihren konnten.

Bei der Einschatzung der zuklinftigen Ertragssituation
der kommunalen Beteiligungen auf3ern sich die
Kommunen verhalten. Das kénnte mit den grof3en
Investitionsherausforderungen durch die Energie- und
Warmewende sowie die Anpassung an den
Klimawandel zu tun haben.

Um investive Herausforderungen im Bereich Ver- und
Entsorgung zu meistern, bendétigen die kommunalen
Unternehmen eine ausreichende Unterfutterung mit
Kapital. Je rund ein Drittel der antwortenden
Kommunen geben an, dass sie zur finanziellen
Starkung ihrer Beteiligungen in der Vergangenheit
Gewinnthesaurierung (33 %) und Blrgschaften (32 %)
genutzt haben. In den kommenden funf Jahren planen
die Kommunen seltener die Nutzung dieser
Instrumente. Nur ein kleiner Anteil der Kommunen hat
Erfahrung mit ,stillen Beteiligungen® und Mezzanine-
Kapitaleinlagen (jeweils knapp 2 %). Dieser Anteil bleibt
auch bei der in die Zukunft gerichteten Betrachtung
ahnlich.

5.1 Art und Umfang der kommunalen Beteiligungen
Die regelmafig im KfW-Kommunalpanel abgefragten
Daten haben einen starken Fokus auf die Kernhaushalte
der Kommunen. Jedoch sind viele Stadte, Gemeinden
und Kreise auch an kommunalwirtschaftlichen Betrieben
und Unternehmen, wie etwa Eigenbetrieben, Anstalten
des offentlichen Rechts oder auch GmbHs oder AGs be-

51 Im Rahmen des KfW-Kommunalpanels wird regelméRig abgefragt, ob Berei-
che uUberwiegend im Kernhaushalt betreut werden oder teilweise oder Uberwie-
gend ausgelagert sind. Auch in Bereichen, die tiberwiegend im Kernhaushalt
betreut werden, kénnen grundsatzlich Beteiligungen existieren.
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teiligt, die der Erbringung von Dienstleistungen im Rah-
men der Daseinsvorsorge dienen, wie etwa der Energie-
und Wasserversorgung oder der Abfallbeseitigung.

Um ein differenzierteres Bild dieser ausgelagerten Ein-
heiten zu gewinnen®!, wurden die Kdmmereien im Rah-
men des KfW-Kommunalpanels 2026 danach gefragt, in
welchen Wirtschaftsbereichen sie Uber Beteiligungen an
solchen kommunalwirtschaftlichen Betrieben und Unter-
nehmen verfigen, wie sich die finanzielle Situation die-
ser Beteiligungen in der Vergangenheit dargestellt hat
und welche Erwartungen sie diesbezliglich flr die Zu-
kunft haben. Dabei konzentrierte sich die Abfrage auf
Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge, die beson-
ders haufig ausgelagert sind.52

Grafik 5.1: Kommunale Beteiligungen nach
Bereichen
Anteil der Kommunen, die im Jahr 2025 eine Beteiligung im jeweiligen

Bereich haben, untergliedert nach GemeindegroRenklassen.
Mehrfachnennungen méglich.
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Von den antwortenden Kommunen gaben jeweils rund
zwei Drittel an, Uber eine Beteiligung in den Bereichen
Wasser- bzw. Energieversorgung zu verfugen (Gra-

fik 5.1). Eine Beteiligung im Bereich Wohnen — also
Wohnungsbaugesellschaften und/oder -genossenschaf-
ten — wurde von etwas mehr als der Halfte der Kommu-
nen genannt, gefolgt von den Bereichen Sport — in Form
eines Sport- und Baderbetriebs (48 %) —, OPNV (48 %)
und Abfall (45 %). In den Bereichen Gesundheit und Kul-
tur verfiigen jeweils rund zwei von finf Kommunen Gber

52 Kommunen haben auch Beteiligungen in den Bereichen Bildung, Kinderbe-
treuung, Soziales, Informationstechnik, Wirtschaftsférderung und Verkehr. Diese
Bereiche wurden hier nicht mitabgefragt, da sie entweder fiir wenige Gemein-
den und Kreise relevant sind oder aus anderen Griinden schwer mit den unter-
suchten Bereichen zu vergleichen sind.



Beteiligungen. Etwa 5 % der antwortenden Kommunen
haben in allen abgefragten Bereichen eine Beteiligung.
Dagegen gibt nur eine von zehn Kommunen an, in kei-
nem Bereich an einem Unternehmen beteiligt zu sein.

Die Daten zeigen, dass Kommunen aller Einwohnergré-
Renklassen Beteiligungen nutzen. In den Bereichen
OPNV, Abfallentsorgung und Gesundheit entfallen be-
sonders viele Beteiligungen auf die Kreise. Dies ist nahe-
liegend, da insbesondere Krankhduser sowie Recycling-
und Mullverbrennungsanlagen aufgrund der Zustandig-
keiten der Landkreise und der Bereitstellungs- und Un-
terhaltskosten solcher Einrichtungen meist tGberértlich
durch entsprechende Zweckverbande oder gemein-
schaftlich getragene Beteiligungsformen organisiert wer-
den. Beim OPNV kommen zusétzlich die immanenten
Netzwerkeffekte zum Tragen, die bei mehr Nutzern und
in zusammenhangenden geografischen Einheiten einen
groReren Nutzen stiften.

Auf die Gemeinden ab 20.000 Einwohnern entfallen die
Halfte aller in der Umfrage angegebenen Beteiligungen
in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung. Da-
gegen haben die Kommunen von einer GréRRe zwischen
5.000 und 50.000 Einwohnern besonders viele Beteili-
gungen in den Bereichen Sport und Wohnen.

Infobox: Kommunale Beteiligungen

Das diesjahrige Schwerpunktthema befasst sich mit
dem Thema kommunale Beteiligungen. Die Kdmme-
reien wurden um Einschatzungen zu verschiedenen
Infrastrukturbereichen gebeten, die in ihrer Kommune
ganz oder teilweise durch Unternehmen abgedeckt
werden, an denen die Kommune beteiligt ist.

Kommunen kdnnen unter bestimmten Voraussetzun-
gen wirtschaftlich tatig werden, wobei das ortliche Ge-
meinwohl im Vordergrund steht und Unternehmen
nicht allein dem Zweck der Gewinnerzielung dienen
durfen. Jedoch schliel3t dies nicht aus, dass kommu-
nale Unternehmen Uberschiisse erwirtschaften kon-
nen, die sie dann an den Kernhaushalt der Gemeinde
abflhren. Umgekehrt haftet die Kommune fir ihre Un-
ternehmen und kann sich daher gezwungen sehen,
Defizite der Unternehmen auszugleichen.? Die
Stadte, Gemeinden und Kreise konnen ihre Beteili-
gungsunternehmen, die selbstandige rechtliche Ein-
heiten darstellen, finanziell unterstitzen, z. B. um In-
vestitionen anzustoRRen, wobei jedoch die Vorgaben
des europaischen Beihilferechts sowie die jeweiligen
Gemeindeordnungen der Bundeslander zu beachten
sind.

53 Institut fiir den 6ffentlichen Sektor (2016). Je nach Bundesland gelten im Ein-
zelfall unterschiedliche Regelungen und buchhalterische Vorgaben.
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5.2 Uberschiisse und Defizite kommunaler Beteili-
gungen

Die Kommunen wurden in der Umfrage auch gebeten,
Angaben zur finanziellen Situation ihrer Beteiligungen zu
machen. Dazu konnte fiir jeden Bereich angegeben wer-
den, ob es eine Gewinnabflihrung aus den Beteiligungen
in den Kernhaushalt gab, ob das Ergebnis flir die Kom-
mune kostenneutral war, oder ob Verluste aus dem
Kernhaushalt heraus abgedeckt werden mussten.
Grundsatzlich gilt, dass kommunale Unternehmen im
Rahmen ihres Daseinsvorsorgeauftrags zwar wirtschaft-
lich arbeiten und Uberschiisse erzielen diirfen. Die reine
Gewinnerzielung darf jedoch nicht im Vordergrund ste-
hen. Aus buchhalterischer Sicht sind Beteiligungen ei-
gene wirtschaftliche Einheiten, die vom eigentlichen
Kernhaushalt der Gemeinde getrennt zu betrachten sind.
Wenn eine Beteiligung Gewinne erzielt, so kdnnen diese
an die Kommune als Anteilseigner (teilweise) abgefihrt
werden und damit die Einnahmen der Kommune im
Kernhaushalt stitzen. Umgekehrt muss die Kommune
eventuell Verluste ihrer Beteiligungen aus dem Kern-
haushalt abdecken.>*

Grafik 5.2: Uberschiisse und Defizite im Jahr 2025
nach Bereichen
Anteil der Kommunen mit einer Beteiligung im jeweiligen Bereich, die

im Jahr 2025 Gewinn abflihren konnten, Verluste abdecken mussten
oder in denen das Ergebnis neutral war.
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Fir das Jahr 2025 gab die Halfte der Kommunen (51 %)
an, dass ihre Beteiligungen im Energiesektor Uber-
schisse abgefiihrt haben (Grafik 5.2). In den Bereichen
Wasser und Wohnen erfolgte eine Gewinnabflihrung je-
weils in etwa einem Funftel der Kommunen mit Beteili-
gungen in diesem Bereich, im Bereich Abfall bei 16 %
der Beteiligungen. In allen vier genannten Bereichen gab
nur ein sehr kleiner Anteil an Kommunen an, dass ein

5 Wenn keine Gewinne aus Beteiligungen an den Kernhaushalt abgefihrt wer-
den, kann daraus nicht gefolgert werden, dass es solche nicht gab. Diese kon-
nen auch zur Innenfinanzierung der Beteiligung verwendet werden.
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Verlustausgleich vorgenommen werden musste. Zumeist
war das Ergebnis neutral.

Anders sieht das Bild in den Bereichen Sport, OPNV und
Kultur aus. In diesen Bereichen waren bei einer Mehrheit
der antwortenden Kommunen Verlustabdeckungen not-
wendig. Auch im Bereich Gesundheit mussten 40 % der
Kommunen einen Verlustausgleich vornehmen. Die
Mehrheit der Auslagerungen in diesem Bereich hatte je-
doch ein ausgeglichenes Ergebnis aufzuweisen. In allen
vier genannten Bereichen — Sport, OPNV, Kultur und
Gesundheit — war die Abfiihrung von Uberschiissen die
Ausnahme.

Die Zweiteilung, die die Befragung hier aufzeigt — Ener-
gie, Wasser, Abfall und Wohnen eher als Uberschuss-
Beteiligungen, Sport, Kultur, Gesundheit und OPNV eher
als verlusttrachtige Extrahaushalte — spiegelt sich auch
in den Daten der offiziellen Statistik wider. Betrachtet
man die Jahresbilanzen der kaufmannisch buchenden
offentlichen Extrahaushalte und sonstigen Fonds, Ein-
richtungen und Unternehmen (FEUs), so zeigt sich, dass
die Bereiche Energie, Wasser und Entsorgung im Aggre-
gat, also Uber alle Extrahaushalte und FEUs aufsum-
miert, seit 2008 Uberschiisse aufwiesen (Grafik 5.3). Der
Bereich Grundstiicke und Wohnungswesen weist in der
offentlichen Statistik ab 2021 ebenfalls positive Ergeb-
nisse auf. Die Bereiche Gesundheit und Sozialwesen
waren dagegen seit 2008 durchgangig von Defiziten ge-

pragt.

Grafik 5.3: Uberschiisse und Defizite der kaufmin-
nisch buchenden o6ffentlichen Extrahaushalte und
sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen

In Mio. Euro.

Quelle: Destatis, Bilanzkennzahlen der kaufmannisch buchenden 6f-
fentlichen Extrahaushalte und FEUs, eigene Darstellung
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Insofern zeichnen beide Datensatze ein kongruentes
Bild. Die Befragungsdaten des KfW-Kommunalpanels er-
lauben hier jedoch eine differenziertere Betrachtung.
Denn danach zeigt sich, dass sich die Lage der Beteili-
gungen durchaus heterogen mit Blick auf die Uber-
schisse und Verluste darstellt.

Wenn eine Kommune sowohl tber Beteiligungen mit De-
fiziten als auch solche mit Uberschiissen verfiigt, besteht
die Moglichkeit, den sogenannten steuerlichen Querver-
bund zu nutzen. Hierbei werden die Uberschiisse und
Defizite verschiedener ,Betriebe gewerblicher Art* bei
der Ermittlung der falligen Steuern miteinander verrech-
net. Voraussetzung daflr ist gemaf § 4 Abs. 6 Korper-
schaftsteuergesetz (KStG), dass ,sie gleichartig sind*
und ,zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsachli-
chen Verhaltnisse objektiv eine enge wechselseitige
technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Ge-
wicht besteht®. Alternativ kdnnen bestimmte Bereiche
auch direkt zusammen betrieben werden (z. B.
Schwimmbader und Energieerzeugung). Typisch ist,
dass Uberschiisse eines profitablen Bereichs (z. B. Ener-
gieversorgung, Wasser) genutzt werden, um defizitare
Bereiche (z. B. OPNV oder Sport) zu stiitzen.

Insbesondere der Energiebereich nimmt hier eine zent-
rale Rolle ein. Mit 72 % ist er mit Abstand der haufigste
Bereich in Querverbiinden (Grafik 5.4) und fungiert oft
als Ertragsbringer. Daneben sind Sport (50 %), OPNV
(44 %) und Wasser (33 %) die besonders oft in einem
Querverbund vertretenen Sparten. Zwischen diesen Be-
reichen bestehen meist fachlich bzw. technisch begriin-
dete Verflechtungen, sodass sich ein Verbund aus Un-
ternehmen nicht nur aus finanziellen Griinden anbietet.
Bei der Analyse, welche Bereiche miteinander in Quer-
verbiinden organisiert sind, fallt insbesondere die starke
Kopplung zwischen Energie und Sport und/oder dem 6f-
fentlichen Personennahverkehr auf, was darauf hindeu-
tet, dass Uberschiisse aus der Energieversorgung haufig
zur Stabilisierung defizitérer Bereiche wie dem OPNV
und den Baderbetrieben herangezogen werden. Dage-
gen sind Wohnen (7 %), Abfall (7 %), Gesundheit (4 %)
und Kultur (4 %) deutlich seltener Teil eines Querver-
bunds.



Grafik 5.4: Wie haufig sind welche Bereiche Teil
eines Querverbunds?

Anteil der Querverbiinde, die im Jahr 2025 die genannten Bereiche
beinhalten
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Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026

5.3 Erwartungen zur finanziellen Entwicklung

Die Kommunen rechnen Uberwiegend mit einer stabilen
finanziellen Entwicklung ihrer Beteiligungen in den
nachsten finf Jahren. Auch in Zukunft erwarten die Kom-
munen eher Verlustabdeckungen in den Bereichen
Sport, Kultur, Gesundheit und OPNV. Allerdings liegt der
Anteil der Kommunen, die in den nachsten finf Jahren
mit Verlustausgleichen in diesen Bereichen rechnen, et-
was hoher als der Anteil der Kommunen, die im vergan-
genen Jahr tatsachlich Verlustabdeckungen vornehmen
mussten. Genau umgekehrt verhalt es sich in den Berei-
chen Energie, Wasser und Abfall. Hier liegt der Anteil der
Kommunen, die in den kommenden finf Jahren mit der
Abfiihrung von Uberschiissen rechnen, niedriger als der
Anteil der Kommunen, deren Beteiligungen im vergange-
nen Jahr Uberschiisse an den Kernhaushalt abgefiinhrt
haben.

So rechnen 43 % der Kommunen eher mit einer Abflih-
rung von Uberschiissen im Energiebereich in den néchs-
ten fiinf Jahren (gegentber 51 %, die 2025 Uberschiisse
abflihren konnten). Auch in den Bereichen Wasser,
Wohnen und Sport rechnen jeweils etwas weniger Ge-
meinden mit der Ausschiittung von Uberschiissen in den
Kernhaushalt. Dagegen rechnen deutlich mehr Gemein-
den flr die Zukunft damit, dass sie Verluste ihrer Beteili-
gungen in den Bereichen Gesundheit (55 %) und OPNV
(57 %) abdecken mussen (Grafik 5.5).

Ein mdglicher Grund fir diese eher zurtickhaltenden Er-
wartungen kdnnte sein, dass die Kommunen gerade in
den Bereichen, in denen Uberschiisse an den Kernhaus-

55 Vgl. Brilon und Briiggemann (2025)
5 BDEW und DVGW (2025)

57 VKU (2025), BDEW (2025).

KfW-Kommunalpanel 2026

halt abgefiihrt werden, vor grof3en Investitionsherausfor-
derungen stehen. Um diese Investitionen zu finanzieren,
besteht die Mdglichkeit, dass die Kommune auf eine Ab-
fuhrung verzichtet und so die Investitionsfahigkeit der
Unternehmen starkt. Das betrifft zum Beispiel die Ener-
gie- und Warmeinfrastrukturs®, die ausgebaut und mo-
dernisiert werden muss, um den lokalen Erfordernissen
der sozial-6kologischen Transformation gerecht zu wer-
den. Auch im Bereich Wasser und Abwasser bestehen
grof3e Investitionsherausforderungen vor allem durch die
Anpassung an den Klimawandel%® sowie die Modernisie-
rung der Rohrnetzsysteme und Abwasserbehandlung.5”
Gleichzeitig gilt es zum Beispiel im Bereich Sport hohe
Investitionsriickstdnde aufzuholen, wie auch die diesjah-
rigen Ergebnisse der Befragung noch einmal sehr deut-
lich gemacht haben.58 Die daraus moglicherweise entste-
henden finanziellen Belastungen bei den ausgelagerten
Einheiten dirften die Zukunftserwartungen in diesem Be-
reich ebenfalls beeinflussen.

Grafik 5.5: Erwartungen zur finanziellen Entwicklung
der Beteiligungen in den nachsten fiinf Jahren

Anteile in Prozent, bezogen auf alle Kommunen mit einer Beteiligung
im jeweiligen Bereich
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Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026

5.4 Finanzierungsinstrumente

Die grof3en Investitionsbedarfe in der Ver- und Entsor-
gung stellen die Kommunen und ihre Beteiligungen vor
zum Teil erhebliche Herausforderungen. So liegt bei-
spielsweise der geschatzte jahrliche Investitionsbedarf
zur Anpassung der Wasserversorgung an den Klima-
wandel bei rund 4 Mrd. EUR.5® Der Investitionsbedarf der
Energieversorgungsunternehmen (EVUs) fiir die Warme-
und Stromverteilnetze sowie die Warmeerzeugung wird
sogar auf 535 Mrd. EUR bis 2045 geschatzt.®® Diese
Summen sind zu hoch, um sie allein aus eigenen Ein-

58 Siehe auch Brilon und Raffer (2025a)
5 BDEW und DVGW (2025)

80 pwC (2025), Brilon und Briiggemann (2025)
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nahmen abzudecken. Vielmehr wird Fremdkapital in er-
heblichem Umfang dafiir benétigt.6' Der Zugang zu
Fremdkapital hangt jedoch wiederum von der Bonitat
und damit der Eigenkapitalausstattung der kommunalen
Unternehmen ab. Vor diesem Hintergrund ist davon aus-
zugehen, dass die Kommunen ihre Beteiligungsunter-
nehmen in den kommenden Jahren in irgendeiner Form
finanziell unterstiitzen missen, was angesichts der an-
gespannten kommunalen Haushaltslage vielen schwer
fallen durfte.

Grundsatzlich stehen den Kommunen verschiedene In-
strumente zur Verfiigung, um ihre Beteiligungsunterneh-
men finanziell zu stitzen. Beispielsweise kdnnen die
Kommunen auf eine Gewinnabfiihrung verzichten. Statt-
dessen koénnten die Beteiligungen ihre Uberschisse ein-
behalten, sprich thesaurieren, um sie fir Investitionen zu
nutzen. Alternativ kdnnen die Kommunen das Eigenkapi-
tal ihrer Beteiligungsunternehmen durch Einlagen erho-
hen oder selbst Kredite zum Beispiel als Zweck- oder
Gesellschafterdarlehen geben. Auch verschiedene For-
men von nachrangigem Kapital kbnnen zum Einsatz
kommen, etwa Nachrangdarlehen oder Mezzanine-Kapi-
tal. Zudem koénnen die Kommunen fir Unternehmen biir-
gen und damit das Ausfallrisiko flir Fremdkapitalgeber
senken.

Viele dieser Instrumente werden von Kommunen tat-
sachlich genutzt. In Bezug auf ihre Beteiligungen in Ver-
und Entsorgung gibt ein Drittel der Kommunen an, in den
letzten flinf Jahren eine Gewinnthesaurierung genutzt zu
haben (Grafik 5.6). Unter den Kommunen ab 20.000 Ein-
wohnern sind es sogar mehr als die Halfte, die Erfahrung
mit diesen Instrumenten haben. Eine Eigenkapitalerh6-
hung in Form einer Einlage haben 26 % aller Kommunen
vorgenommen. Auch hier liegt der Anteil deutlich hoher,
namlich bei 35 %, wenn man nur die Kommunen ab
20.000 Einwohnern betrachtet. Insgesamt hat zudem
rund ein Drittel Blrgschaften eingesetzt, sowie knapp ein
Funftel das Instrument des Zweckdarlehens. Alle weite-
ren Instrumente kamen nur in sehr wenigen Kommunen
zum Einsatz.

81 PwC (2025) und Agora Energiewende et al (2025)
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FUr die kommenden 5 Jahre liegt die erwartete Nutzung
fur alle Instrumente etwas niedriger. Insbesondere pla-
nen deutlich weniger Kommunen den Einsatz von Einla-
gen oder Blrgschaften in den nachsten finf Jahren, was
mit der angespannten Haushaltssituation in vielen Kom-
munen zusammenhangen durfte. Jedoch andert sich
nichts an der Rangfolge, in der die Instrumente von den
Kommunen eingeplant werden.

Grafik 5.6: Genutzte Finanzierungsinstrumente fiir
Beteiligungen in der Ver- und Entsorgung
Anteil der Kommunen mit Beteiligungen in der Ver- und Entsorgung,

die ein Finanzierungsinstrument in den letzten funf Jahren genutzt
haben oder in den nachsten funf Jahren nutzen wollen.
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6. Fazit und Ausblick

Das kommunale Rekorddefizit im Jahr 2024 mit

- 24,8 Mrd. EUR in den Kern- und Extrahaushalten war
ein unheilvoller Vorbote. Denn diese gravierende Ein-
nahmen-Ausgaben-Licke war schon damals durch ahn-
lich hohe Negativprojektionen fiir die Folgejahre flankiert
worden. Diese sind 2025 mit einem Defizit in Héhe von
31,9 Mrd. EUR Wirklichkeit geworden. Damit scheint sich
ein Trend zu verfestigen, zumal auch fur die kommenden
Jahre ahnlich hohe Finanzierungslicken fur Stadte,
Landkreise und Gemeinden prognostiziert werden.®? Die
eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, dass
auch die Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung und
den daran hangenden Steuereinnahmen von Bund, Lan-
dern und Kommunen nur eine schwache Aufwartsbewe-
gung erhoffen lassen. So erwartet die Projektgruppe Ge-
meinschaftsdiagnose fur 2026 und 2027 nur jeweils ein
BIP-Wachstum von 0,6 bzw. 0,9 %% und auch KfW Re-
search erwartet mit +0,7 % und +1,3 % nur etwas mehr
Wachstum.®* Vor allem der Iran-Krieg und die damit
deutlich gestiegenen Energiepreise verhageln die kurz-
fristigen Wachstumsaussichten.

Auf den Umstand, dass es sich nicht mehr nur um eine
zeitlich begrenzte ,Wachstumsdelle®, sondern auch um
eine strukturelle Herausforderung des deutschen Wirt-
schaftsmodells handelt, die die kommenden Jahre pra-
gen wird, verweisen die fuhrenden Wirtschaftsfor-
schungsinstitute in ihrer Frihjahrsprognose: ,Nach Ein-
schatzung der Institute haben sich seit dem Jahr 2019
die Wachstumskrafte hierzulande — nicht zuletzt infolge
des demografischen Wandels — auf eine Rate von zuletzt
nur noch 0,3 % mehr als halbiert. Bis zum Ende des
Jahrzehnts dirften sie unter den derzeit bestehenden
Rahmenbedingungen vollends versiegen (...). Die deut-
sche Wirtschaft geht demzufolge bereits mittelfristig ei-
ner Stagnationsphase entgegen, die mit Beginn der
2030er-Jahre sogar in einen Sinkflug Ubergeht. Damit ist
eine Entwicklung vorgezeichnet, in der sich ohne stand-
ortstarkende Reformen die Verteilungskonflikte spirbar
verscharfen werden“.65

Neben den Verteilungswirkungen der solidarisch organi-
sierten Sozialleistungssysteme sind hiervon auch die f6-
deralen Ausgleichssysteme und -mechanismen zwi-
schen Bund, Ladndern und Kommunen betroffen. In der

82Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbande 2025: Kommunalfinan-
zen 2023 bis 2028 in den Flachenléandern; https://www.staedtetag.de/fi-
les/dst/docs/Presse/2025/prognose-2025-kommunalfinanzen-pm-anlage.pdf

83 Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2026), S. 30. Aber auch: Bundesbank
(2026).

64 KfW-Konjunkturkompass Mai (2026): Fiir das preisbereinigte Bruttoinlands-
produkt (BIP) in Deutschland 2026 erwartet KfW-Research nur noch ein Wachs-
tum von 0,7 %, gefolgt von 1,3 % 2027

Folge dirfte eine zentraler Konfliktldsungsmechanismus,
der in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund eines ver-
gleichsweise verlasslichen Wirtschaftswachstums immer
wieder zu Befriedung unterschiedlicher Belange heran-
gezogen wurde, kaum mehr zur Verfligung stehen: Aus-
gabensteigerungen zum (gleichberechtigten) Ausgleich
kontrarer Interessen. Wenn die Schere zwischen o6ffentli-
chen Ausgaben und Einnahmen bei einer perspektivisch
erodierenden Einnahmenbasis immer starker auseinan-
dergeht, werden neben Konsolidierungsnotwendigkeiten
auch grundlegende Strukturreformen immer dringlicher.

Um grundlegende Reformansatze vorzubereiten und zu
diskutieren, hat die Bundesregierung inzwischen ver-
schiedene Kommissionen eingesetzt. Dazu zahlen etwa
die Kommission zur Sozialstaatsreform (KSR), die Al-
terssicherungs- bzw. Rentenkommission, die Experten-
kommission des Bundesministeriums der Finanzen zur
Modernisierung der Schuldenregel, die Expertenkommis-
sion ,Wettbewerb und Kinstliche Intelligenz” sowie den
neuen Staatssekretdrsausschuss fir Staatsmodernisie-
rung und Burokratieriickbau. Die gesetzgeberische Um-
setzung von hieraus resultierenden Vorschlagen und
MaRnahmen liegt allerdings noch im Ungewissen. Zu-
dem sind derzeit noch kaum Ansétze zu erkennen, die
einen substanziellen und kurzfristigen Beitrag zur finanzi-
ellen und haushalterischen Entlastung der Kommunen
leisten wirden. Zwar hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen zwischenzeitlich das Lander- und Kommunalent-
lastungsgesetz (LKEG) auf den Weg gebracht. Aller-
dings durften die damit bereitgestellten Mittel an dem Be-
fund grundlegender Reformnotwendigkeiten kaum etwas
andern. Denn mit dem Gesetz werden den Landern in
den Jahren 2026 bis 2029 zusatzliche Entlastungen in
Hohe von 1 Mrd. EUR pro Jahr Uber den Bund-Lander-
Finanzausgleich gewahrt. Davon sollen jahrlich rund

250 Mio. EUR dazu dienen, besonders hoch verschul-
dete Kommunen von ihren Kassenkreditbestanden zu
entlasten.%® Aber just diese steigen momentan wieder
deutlich an, sodass hier die Gefahr eines ,Strohfeuers®
besteht.

Die historische Anspannung der Kommunalhaushalte
macht erneute Konsolidierungsanstrengungen unum-

85 Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2026), S. 62.

6 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung
der Lander und ihrer Kommunen (Lander- und Kommunalentlastungsgesetz —
LKEG),15. April 2026, https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2026/04/2026-04-15-laender-und-
kommunalentlastungsgesetz.html
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ganglich. Allerdings werden weitere grundlegende Mal}-
nahmen von Bund und Landern erforderlich sein, um die
kommunale Ausgabendynamik insbesondere im Bereich
der bundeseinheitlich veranlassten Sozialleistungen,
aber auch beim Personal und dem laufenden Sachauf-
wand merklich zu durchbrechen bzw. — im Idealfall —um-
zukehren. Denn aufgrund des hohen Bindungsgrades
der Kommunalhaushalte fur Pflichtaufgaben bleiben die
moglichen Eigenbeitrage zur Konsolidierung von Land-
kreisen, Stadten und Gemeinden begrenzt. Betroffen
sind hiervon dann meist Investitionen, da diese zu einer
der haushalterischen Stellschrauben zahlen, bei denen
die Kommunen noch am ehesten Uber freie Entschei-
dungs- und Gestaltungsspielrdume verfigen.

Insofern wird das Sondervermdgen Infrastruktur und Kili-
maneutralitat einen Beitrag dazu leisten, dass die kom-
munalen Investitionen in den kommenden Jahren nicht
deutlich abrutschen. So stagnierten die Sachinvestitio-
nen der Landkreise, Stadte und Gemeinden mit mehr als
2.000 Einwohnern bereits mehr oder minder im letzten
Jahr. Bereinigt man die tatsachlich verausgabten Sachin-
vestitionen der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwoh-
nern geman KfWW-Kommunalpanel um die Preisentwick-
lung, so zeigt sich, dass diese von 2024 auf 2025 real
um 6 % zurtickgegangen sind. Der reale Rickgang seit
2018 betragt sogar 17 %.57

Nicht umsonst steigt deshalb auch die zentrale Kenn-
gréle im KfW-Kommunalpanel — der wahrgenommene
Investitionsrickstand der Kommunen mit mehr als 2.000
Einwohnern— im Jahr 2026 abermals um 7,2 % auf 231,2
Mrd. EUR an. Das sind rund 15,5 Mrd. EUR mehr als
noch im Vorjahr. Die grofiten Anteile entfielen dabei —
wie auch schon in den Vorjahren — auf die Schulinfra-
struktur mit einem Ruckstand von rund 68,9 Mrd. EUR
(bzw. 30 % des Gesamtriickstands) und die Straen und
Verkehrsinfrastruktur mit ca. 53,7 Mrd. EUR (bzw. 23 %).
Mit deutlichem Abstand folgen die Infrastrukturen fur den
Brand- und Katastrophenschutz (23,2 Mrd. EUR bzw. 10
%), die offentlichen Verwaltungsgebaude (ca. 22,2 Mrd.
EUR bzw. ebenfalls knapp 10 %) und die Sportstatten
(rund 21,6 Mrd. EUR bzw. 9 %). Nennenswerte Riick-
stédnde bestehen zudem bei der Infrastruktur zur Kinder-
betreuung (12 Mrd. EUR bzw. 5 %) und im Bereich der
Wasserver- und -entsorgung (ca. 10,3 Mrd. EUR bzw.
gut 4 %).

Die Uber die Infrastrukturbereiche differenzierten Zu-
wachse der Rickstande durften sich zu einem Gutteil auf
eine veranderte politische und mediale Wahrnehmung

57 Deflationierung anhand des Baupreisindex flr den Stralenbau (Destatis,
2026b).

68 So hat das Bundeskabinett im Mai 2026 beispielsweise einen "Pakt fiir den
Bevdlkerungsschutz" beschlossen: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down-

loads/DE/publikationen/BMI26017-pakt-
bevoelkerungsschutz.pdf? blob=publicationFile&v=3.
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infolge exogener und endogener Veranderungstreiber
zurUckfuhren lassen. So durften beim Thema Brand- und
Katastrophenschutzinfrastruktur die neuen geostrategi-
schen Gefahrdungslagen infolge der Kriege in der Ukra-
ine und im Nahen Osten eine wesentliche Rolle spie-
len.®8 Nicht umsonst sehen sowohl §4 des Gesetzes zur
Errichtung eines Sondervermoégens Infrastruktur und Kii-
maneutralitat (SVIKG) als auch §3 des Gesetzes zur Fi-
nanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Landern
und Kommunen (Lander-und-Kommunal-Infrastrukturfi-
nanzierungsgesetz — LUKIFG) jeweils an erster Stelle
vor, dass aus dem Sondervermdgen zusatzliche Investi-
tionen in den Zivil- und Bevdlkerungsschutz getatigt wer-
den sollen.

Auch das Thema Sportstatten erfahrt seit einiger Zeit
eine verstarkte gesellschaftliche Aufmerksamkeit, da die
multifunktionale Bedeutung des Sportes vor Ort mit Blick
auf die soziale, stadtplanerische und demokratiefor-
dernde Integrations-, Gesundheits- und Partizipations-
funktion erkannt scheint und angesichts zunehmender
gesellschaftlicher Spannungslinien an Dringlichkeit ge-
winnt. Wenn in einem solchen Umfeld einzelne Sport-
statten — insbesondere in kleineren und mittleren Kom-
munen — aufgrund von gesundheitsgefahrdenden Bau-
mangeln aus dem laufenden Betrieb genommen werden
missen, um saniert oder ersetzt zu werden, sind damit
meist empfindliche Einschréankungen fir den Schulsport
sowie die lokalen Breitensportvereine verbunden. Nicht
umsonst soll die Bereitstellung der sogenannten ,Sport-
milliarde” aus Mitteln des Sondervermogens explizit in
diesem Bereich einen Beitrag leisten, um die auch aus
dem KfW-Kommunalpanel 2026 ablesbaren Harten in
den kommenden Jahren abzufedern.®®

Das SVIK wird — jenseits der inzwischen mannigfach dis-
kutierten Konstruktionsschwachen™ — in den kommen-
den Jahren einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, den
Investitionsriickstdnden der Kommunen zu begegnen.
Zwei grundlegende Herausforderungen bleiben jedoch
bestehen: Zum einen wird das bereitgestellte Volumen
dieses Extrahaushaltes nicht die hohen investiven Trans-
formationsbedarfe decken, die sowohl aus den kommu-
nalen Kern- als auch ihren Extrahaushalten mit GroRpro-
jekten, wie der Warme- und Energiewende, der Digitali-
sierung, der Verkehrswende und der Klimaanpassung,
zu stemmen sein werden. Zum anderen leistet das Son-
dervermdgen keinen strukturellen Beitrag zur haushalte-
rischen Entlastung der Kommunalhaushalte, die ange-
sichts des Auseinanderlaufens von Ausgaben und Ein-
nahmen unter Druck stehen. Die Gefahren von Defiziten

69 Die ,Sportmilliarde” wird als Bundesférderprogramm ,Sanierung kommunaler
Sportstatten* mit einem Volumen von 1 Mrd. EUR in den Jahren 2026 bis 2030
vom Bundesinstitut fir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) abgewickelt.
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des gegenwartigen Ausmalles liegen auf der Hand,
wenn sie sich verfestigen sollten: Sie gefahrden sowohl
die administrative als auch die technische Funktionsfa-
higkeit von Kommunen aufgrund von aufwachsenden
Personalengpassen, unterlassenen Investitionen und re-
duzierten Angeboten im Sozial- und Kulturbereich, die in-
folge von Konsolidierungszwangen gestrichen werden
mussen. Darunter leidet wiederum die soziale Integrati-
onsfahigkeit von Stadten, Landkreisen und Gemeinden.
Inzwischen liegen auch verschiedene Analysen zu den
Wechselwirkungen zwischen kommunalen Investitions-
rickstanden, regionaler Strukturschwache und dem Er-
starken populistischer Bewegungen bzw. Parteien vor.”"
Wird der Staat vor Ort als handlungsfahig und modern
wahrgenommen, so kann dies einen Beitrag zur Star-
kung der Demokratie in den Kommunen und der Resili-
enz der Stadtgesellschaften leisten.

Wo liegen vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen
mithin die politischen Handlungsbedarfe fir die kommen-
den Monate und Jahre? Der Polykrise der Kommunen
kann nur mit einem Policy-Mix begegnet werden, auf den
sich Bund, Lander und Kommunen gemeinsam verstan-
digen missen, da sie in dieser wirtschaftlichen Stagnati-
onsphase in einem Boot sitzen. Denn keine der fédera-
len Ebenen verfiigt de facto mehr lber substanzielle Ver-
teilungsspielraume. Der Weg in eine starkere Verschul-
dung ist ebenfalls nur bedingt gangbar, da er nur tragfa-
hig beschritten werden kann, wenn er auf einer hinrei-
chenden wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und einer in-
vestiven Mittelverwendung zum Aufbau des 6ffentlichen
Kapitalstocks fult. Zudem wurde diese Option mit dem
Sondervermdgen Infrastruktur und Klimaneutralitat be-
reits gezogen. Um den Investitionsriickstdnden der Kom-
munen nachhaltig und wirkungsorientiert zu begegnen,
werden hier in den kommenden Jahren sicherlich noch
Nachsteuerungsbedarfe in administrativer Hinsicht erfor-
derlich werden.

Dabei wird es darum gehen, das inzwischen uniber-
schaubar gewordene Férderprogrammwesen von Bund
und Landern durch Zusammenfiihrung und Biindelung
zu vereinfachen. Denn auch die Mittelausreichung des
kommunalen Anteils am Sondervermdgen der Lander
wird teils Uber bestehende, teils GUber neue Forderpro-
gramme abgewickelt. Erste positive Beispiele fiir eine
Vereinfachung des Férderwesens im Sinne einer effi-
zienten, wirkungsorientierten und burokratiearmen Mittel-
bereitstellung — insbesondere auf Landesebene — gibt es
bereits.”2 Und auch die Féderale Modernisierungsa-

71 Stellvertretend: Arzheimer und Bernemann (2023): Gabriel et al. (2023).
2 Raffer und Scheller (2026).

3 MPK 2025; https://bmds.bund.de/fileadmin/BMDS/Dokumente/2025-12-04-
mpk-staatsmodernisierung-data CDR.pdf.
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genda von Bund und Landern sieht mit Blick auf die zu-
kinftige Ausgestaltung u. a. eine Vereinfachung des Zu-
wendungsrechts, einheitliche Forderrichtlinien und pau-
schalierte Zuweisungen an Kommunen vor.”

Darlber hinaus gilt es Ansatze zu entwickeln, mit denen
der Einsatz der begrenzten Investitionsmittel maximale
Wirkung im Sinne einer 6konomischen, dkologisch-nach-
haltigen sowie auch sozial-integrativen Stadtentwicklung
entfaltet. Hierzu bedarf es transparenter und einfacher
Monitoringsysteme, mit denen Bund, Lander und Kom-
munen ebenenibergreifend die zukunftsgerichtete und —
im ldealfall — zusatzliche Mittelverwendung aufzeigen
kénnen. Die Kontroverse Uber die Zusatzlichkeit der Mit-
telverwendung aus dem Sondervermogen Infrastruktur
und Klimaneutralitat im Frihjahr 2026 hat verdeutlicht,
wie wichtig ein Fokus auf messbare Ergebnisse ist.
Umso wichtiger wird es sein, dass es insbesondere den
Kommunen Uber die kommenden Jahre gelingt, ihre In-
vestitionsruckstande substanziell abzubauen — auch
wenn sie dem ,Zusatzlichkeitsgebot formal nicht unter-
liegen und ihre Investitionstatigkeit angesichts der in den
vergangenen Jahren aufgebauten Rickstande fast
schon zwangslaufig einer ,Kriseninterventionslogik® folgt,
bei der eine Vorrangbehandlung nach Hartefallgrad be-
durftiger Infrastrukturen erfolgt. Denn die Akzeptanz der
Menschen vor Ort fir den notwendigen Infrastrukturum-
bau ist unter politischen Gesichtspunkten essenziell.

Neben der Investitionsherausforderung wird in absehba-
rer Zeit jedoch eine grundlegende Neuausrichtung der
allgemeinen Finanzausstattung der Kommunen unaus-
weichlich werden. Kaum anders durfte sich die Ausga-
bendynamik von Landkreisen, Staddten und Gemeinden
der letzten Jahre einhegen lassen. Hierzu liegen Reform-
vorschlage seit Jahren auf dem Tisch.”® Diese reichen
von einem Aufgaben- und Ausgabenmoratorium Uber
eine anteilige Ubernahme einzelner Sozialleistungen
durch Bund und Lander — beispielsweise durch eine Drit-
telung der Kosten oder durch eine Uberfiihrung in eine
Bundesauftragsverwaltung — und eine grundlegende
Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer Wert-
schodpfungssteuer bis hin zu einer Anhebung der kom-
munalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
Auch eine Verscharfung des Konnexitatsprinzips im
Bund-Kommunen-Verhaltnis im Sinne einer Veranlas-
sungskonnexitat (,Wer bestellt, bezahlt!“) wird derzeit
prominent diskutiert — auch wenn diesem Ansatz auf-
grund verfassungsrechtlicher Eigenarten des deutschen
Fdderalismus mehr als enge Grenzen gesetzt sind: Da
die Kommunen einen verfassungsrechtlichen Teil der

74 Fuest (2026)

75 Stellvertretend fiir einen Uberblick: Borghorst-Dilangu, Brand, Brilon und Salz-
geber (2026), Freier et al. (2025), Raffer und Scheller (2025).
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Lander bilden, dirfen zwischen dem Bund und ihnen
keine direkten Finanzbeziehung bestehen.

Angesichts der dramatischen Haushaltssituation in den
Kommunen wird eine Doppelstrategie erforderlich sein.
Zum einen wird es zeitnah eine weitere kurzfristige Ent-
lastung von Landkreisen, Stadten und Gemeinden brau-
chen — beispielsweise in Gestalt einer zeitlich befristeten
Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer
oder durch eine Entlastung bei einzelnen sozialen Regel-
leistungen. Langfristig braucht es zum anderen eine
strukturelle Reform, bei der beispielsweise sowohl die
Standards als auch die institutionellen Zusténdigkeiten,

78 https://www.ifo.de/pressemitteilung/2025-10-15/ueber-500-verschiedene-sozi-
alleistungen-deutschland
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Strukturen und Finanzierungswege der verschiedenen
Sozialleistungssysteme auf den Prifstand gestellt wer-
den. Angesichts von weit Uber 500 Sozialleistungen liegt
die Frage nach Effizienzsteigerungsmaoglichkeiten — ge-
rade in der Administration durch eine Zusammenfiihrung,
Digitalisierung und Pauschalierung von Regelkreisen —
nahe.”® In der Blndelung von Zustandigkeiten und der
Vermeidung aufwandiger Mehrfacherfassungen der Leis-
tungsempfanger in den Einzelsystemen liegt auch die
Chance, dass die Kommunen knapper werdende Perso-
nalressourcen mittelfristig fir andere, dringend bendtigte
Aufgaben einsetzen kénnen.
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Anhang: Methode

Die Methodik des KfW-Kommunalpanels basiert auf
Uberlegungen zur Erhebung des Zustands und der In-
vestitionsbedarfe kommunaler Infrastruktur, die am Deut-
schen Institut fir Urbanistik erarbeitet wurden.”” Im Lauf
der nunmehr Uber 17 Jahre, die das KfW-Kommunalpa-
nel durchgeflhrt wird, wurde diese Methodik stetig wei-
terentwickelt.”®

Gegenstand der Erhebung und Erkenntnisziele

Wie bereits in friiheren Erhebungen enthielt auch der
Fragebogen flir das KfW-Kommunalpanel 2026

(Welle 17) aus Grunden der Vergleichbarkeit in grof3en
Teilen die Themenblécke und Fragen der Vorjahresbe-
fragungen. Darlber hinaus beschéftigte sich ein groRe-
rer Frageblock mit den diesjahrigen Schwerpunktthemen
Sondervermogen, Auslagerungen sowie Brand- und Ka-
tastrophenschutz. Wie jedes Jahr wurden folgende Be-
reiche abgefragt:

e Aktuelle Finanz- und Haushaltslage der Kommunen
einschliellich Einschatzungen zu ihrer kurzfristig abseh-
baren Entwicklung,

¢ Investitionen und Investitionsplanung in verschiede-
nen Infrastrukturbereichen, darunter auch Investitions-
rickstand,

e Finanzierung, darunter Finanzierungsinstrumente und
Bedingungen der Kreditaufnahme.

Die Feldzeit lief von Januar bis Marz 2026. Die Fragen
bezogen sich in der Regel auf das zurtickliegende Haus-
haltsjahr 2025.

Umfragedesign, Erhebungsgesamtheit und Adressa-
ten

Fur den Grundstock der Befragung wurde ein standardi-
sierter Fragebogen entwickelt und zusammen mit dem
Auftraggeber, der Kf\W Bankengruppe, Vertretern der
Wissenschaft und den kommunalen Spitzenverbanden
Uberarbeitet und abgestimmt. Der Fragebogen wurde da-
bei technisch und thematisch an den Zielstellungen einer
Mehrfachbefragung (,Panel) ausgerichtet und umfasste
2026 neun Seiten (inkl. Hinweis zum Datenschutz) mit
insgesamt 23 Fragen. Vor der Feldphase wurde der Fra-
gebogen in einem Pretest mit fiinf Kdmmereien in

7 Vgl. Reidenbach et al. (2008).

78 Vgl. Vgl. Krone und Scheller (2020) fur eine ausfiihrliche Beschreibung der
Methodik im Zeitverlauf sowie Raffer (2023).
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Deutschland auf seine Verstandlichkeit und Validitat hin
getestet.

Die Befragung wurde postalisch sowie wahlweise papier-
los mittels ausfillbarem PDF-Formular oder als Online-
Umfrage durchgefuhrt. Von der Mdglichkeit der Online-
Befragung machten 72 % der teilnehmenden Kommunen
Gebrauch. 9 % der teilnehmenden Kommunen sendeten
einen ausgefllliten Fragebogen auf dem Postweg bzw.
einen Scan per E-Mail zurtick. 19 % entschieden sich
dafur, die ausfiillbare PDF-Version einzusenden. Syste-
matische Unterschiede im Antwortverhalten zwischen
den verschiedenen Teilnahmeformen konnten nicht fest-
gestellt werden.

Die Grundgesamtheit der aktuellen Panelerhebung um-
fasste — wie auch bei den Vorjahresbefragungen — alle
Stadte und Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern®
sowie alle Landkreise (vgl. Tabelle A). Auf eine Befra-
gung der Stadtstaaten wurde verzichtet, da die Struktu-
ren und damit die zu erwartenden Angaben nicht ver-
gleichbar mit den Angaben der anderen Kommunen
sind. Befragt wurden:

e Eine nach Einwohnergréfe und nach Bundeslandern
geschichtete Stichprobe von Stadten und Gemeinden mit
2.000 bis 20.000 Einwohnern,

e Alle Grof3- und Mittelstadte mit mehr als 20.000 Ein-
wohnern (Vollerhebung),

e Alle Landkreise (Vollerhebung).

Adressaten der Umfrage waren jeweils die Kdmmerer
bzw. Finanzverantwortlichen der Stadte, Gemeinden und
Landkreise. Das Auswahlkonzept der diesjahrigen Pa-
nelwelle entsprach dem der Vorjahre. Gemeindever-
bande wurden auch in diesem Jahr darum gebeten, so-
fern moglich aggregierte Angaben fiir die Haushalte aller
verbandsangehdrigen Gemeinden des Verbandshaus-
haltes zu machen.

0 Auf Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern entfallen rd. 10 % der kom-
munalen Investitionsausgaben, sodass durch die Konzentration auf Gemeinden
mit mehr als 2.000 Einwohnern etwa 90 % der kommunalen Investitionen repra-
sentiert werden. Vgl. Krone und Scheller (2020).



Tabelle A: Stichprobe und Riicklauf zum KfW-Kommunalpanel 2026

KfW-Kommunalpanel 2026

EinwohnergréRenklassen Stadte und Gemeinden Landkreise Summe
2.000 bis 20.000 bis 50.000 und
unter 20.000 unter 50.000 mehr
Grundgesamtheit 4.412 511 191 294 5.408
angeschriebene Kommunen 2025 1.846 511 188 294 2.839
Ricklauf 2025 absolut 542 189 94 155 962
Rucklauf angeschriebene Kommu-
nen 2025 in Prozent 28 % 37 % 50 % 53 % 34 %
angeschriebene Kommunen 2026 1.912 512 188 294 2.906
Rucklauf 2026 absolut 605 207 96 166 1074
Rucklauf angeschriebene Kommu-
nen 2026 in Prozent 32 % 40 % 52 % 56 % 37 %

Quelle: KIW-Kommunalpanel 2026, durchgefiihrt vom Difu von Januar bis Marz 2026.

Fir das KfW-Kommunalpanel 2026 wurden insgesamt
2.906 Stadte, Gemeinden und Kreise kontaktiert. Wah-
rend unter den Kommunen mit mehr als 20.000 Einwoh-
nern und Kreisen traditionell eine Vollerhebung durchge-
fuhrt wird, wurde unter kleineren Kommunen zwischen
2.000 und 20.000 Einwohnern eine disproportional ge-
schichtete Zufallsstichprobe gezogen.

Mit 1.074 eingegangenen Antworten lag die Ricklauf-
quote bei 37 %.

Erfassung, Aufbereitung und Auswertung der Daten

Wie bereits in den vorherigen Befragungen wurden auch
nach Abschluss der siebzehnten Panelbefragung die
postalisch eingegangenen Fragebdgen elektronisch er-
fasst und an die Daten der per E-Mail eingegangen PDF-
Formulare und der Daten der Online-Befragung ange-
spielt. Anschlielend wurden die Daten auf Plausibilitat
gepruft. Zudem wurden die numerischen Angaben (in
Euro und Prozent) Extremwert- und Ausreil3ertests un-
terzogen. Fir weitergehende Analysen wurde wie in den
Vorjahren auf mehrere Strukturvariablen zuriickgegriffen.
In der Analyse wurde bei allen relevanten Fragen ge-
pruft, ob sich das Antwortverhalten der Landkreise,
Stadte und Gemeinden nach einzelnen Strukturmerkma-
len unterscheidet. Auf markante Unterschiede wird in der
Analyse eingegangen. Gleiches gilt fiir Unterschiede
bzgl. im Panel abgefragter Strukturvariablen (bspw.
Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept, etc.).

Ubersicht Strukturvariablen
EinwohnergréRenklasse

Fir die Berlcksichtigung der GemeindegréfRe wurden
vier Klassen gebildet (GKL): GKL 1: Gemeinden mit
2.000 bis unter 5.000 Einwohnern, GKL 2: Gemeinden

80 \/gl. Statistische Amter des Bundes und der Lander (2023).

mit 5.000 bis unter 20.000 Einwohnern, GKL 3: Ge-
meinden mit 20.000 bis unter 50.000 Einwohnern,
GKL 4: Mittlere und GroR3stadte mit tber 50.000 Ein-
wohnern. Landkreise werden als separate flinfte
Klasse zusammengefasst und nicht nach Einwohner-
zahl differenziert.

Regionen
Es wird zudem nach fiinf Regionen unterschieden, die

geografische und strukturelle Rahmenbedingungen
abbilden sollen. Diese sind Stiden (Bayern und Ba-
den-Wiurttemberg), Osten (Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thiringen), Norden (Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen), Nordrhein-Westfalen (als eigenstandige
Gruppe) sowie Sud-Westen (Hessen, Rheinland-Pfalz
und das Saarland).

Steuerkraft

Zur Berechnung der Steuerkraft wurden Daten des
Realsteuervergleichs des Statistischen Bundesamtes
verwendet.8% Die Variable ,Steuerkraft* setzt sich zu-
sammen aus den Pro-Kopf-Einnahmen aus Grund-
steuer, den Gemeindeanteilen an Einkommensteuer
und Umsatzsteuer sowie den Gewerbesteuereinnah-
men abzliglich Umlage. Basierend auf den Pro-Kopf-
Einnahmen wurden die Gemeinden in drei gleich
grolRe Gruppen (Terzile) eingeteilt.

Die Aufforderung zur Teilnahme Uber die kommunalen
Spitzenverbande hat zur Folge, dass sich mitunter Kom-
munen an der Befragung beteiligen, die nicht vom Difu
angeschrieben wurden. Da dies nicht dem Konzept der
Zufallsstichprobe entspricht, werden die Angaben der so
teilnehmenden Kommunen gekennzeichnet und die Ant-
worten dahingehend Uberpruft, ob das Antwortverhalten
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von demjenigen der angeschriebenen Stichprobe stark
abweicht, — etwa, dass hier Uberzogene Investitionsrick-
stédnde geltend gemacht werden kdnnten. Anzeichen fir
eine systematische Abweichung bzw. Einflisse auf die
Hochrechnung konnten bisher dabei nicht ausgemacht
werden.

Gewichtung

Die Uberwiegende Mehrheit der Fragen, die im Bericht
zum KfW-Kommunalpanel analytisch aufbereitet werden,
basieren nicht auf einer Hochrechnung, sondern auf ge-
wichteten Werten. Die disproportional geschichtete
Stichprobe bzw. die Mischung aus geschichteter Stich-
probe und Vollerhebung erfordert bereits per se eine Ge-
wichtung der Ergebnisse, um reprasentative Aussagen
Uber die Gesamtheit der Kommunen ab 2.000 Einwoh-
nern treffen zu kdnnen. Mithilfe der Gewichtung kann zu-
dem dafiir kontrolliert werden, dass die Ricklaufquote
beispielsweise bei Kreisen sowie Grol3- und Mittelstad-
ten héher ausfallt als bei kleineren Stadten und Gemein-
den mit 2.000 bis unter 5.000 Einwohnern. Um reprasen-
tative Aussagen Uber die Grundgesamtheit aller Kommu-
nen ab 2.000 Einwohner treffen zu kdnnen, erfolgt die
Gewichtung auf Grundlage der drei Kategorien ,Einwoh-
nergroRenklasse®, ,Region” sowie ,gruppenspezifische
Steuerkraft®.

Auf Basis der GemeindegréRenklasse und Region (siehe
Kasten) werden 25 Gruppen gebildet. Jede der Gruppen
wird auf Grundlage der Steuerkraft in drei gleich groRe
Untergruppen (Terzile) unterteilt. Die Gewichtungsfakto-
ren ergeben sich aus dem Anteil an Kommunen einer
Untergruppe in der Grundgesamtheit im Verhaltnis zum
Anteil teilnehmender Kommunen der Untergruppe in der
Stichprobe.

Die Analysen zeigen, dass sich durch die Gewichtung
nur selten starkere Anderungen an den Ergebnissen er-
geben. Sofern nicht anders vermerkt, sind alle in diesem
Bericht aufgeflhrten Kennzahlen gewichtet. Die Hoch-
rechnungen von Investitionen und Investitionsrickstand
folgen einer anderen Vorgehensweise.

Hochrechnung

Die Hochrechnung fur die Investitionsvolumina und den
Investitionsrickstand beziehen sich immer auf Land-
kreise, Stadte und Gemeinden (mit mehr als 2.000 Ein-
wohnern). Die Hochrechnung basiert auf den Angaben,
die die Kdmmereien fiir die 15 abgefragten Infrastruktur-
bereiche getatigt haben. Wie bei der Gewichtung wird in
25 Gruppen (5 GroRenklassen a 5 Regionen) unterteilt.

81 Vgl. Reidenbach et al. (2008).
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Innerhalb jeder dieser Gruppen werden fiir jeden Bereich
die folgenden Zahlen verwendet:

e die Einwohnerzahl

¢ die mittleren Pro-Kopf-Investitionen bzw. Pro-Kopf-
Ruckstande derjenigen Kommunen, fir die der Aufga-
benbereich ,relevant® ist, sowie

e der Anteil derjenigen Kommunen, die den Aufgaben-
bereich selbst verantworten.

Der Pro-Kopf-Mittelwert wird mit der Einwohnerzahl ge-
wichtet und mit dem Anteil der Kommunen der Gruppe,
fur die der Aufgabenbereich relevant ist, skaliert.

Nicht alle Kommunen, die an der Befragung teilgenom-
men haben, haben auch Angaben zu ihren Investitionen
oder den Investitionsrickstanden in den einzelnen Infra-
strukturbereichen gemacht. Fur das Jahr 2026 basiert
die Hochrechnung fur den wahrgenommenen Investiti-
onsrickstand auf den Angaben von 577 Kommunen, die
zu mindestens einem Investitionsbereich Angaben (null
oder positive Werte) gemacht haben.

Zur Einordnung der Ergebnisse

Im Unterschied zu anderen Studien, die den kommuna-
len Investitionsriickstand thematisieren®!, basiert der im
KfW-Kommunalpanel ermittelte Investitionsriickstand®?
auf Einschatzungen der Befragten. Nicht alle Kommunen
besitzen dazu belastbare Zahlen.

Trotzdem hat die gewahlte Vorgehensweise einen gro-
Ren Vorteil: Die Befragten bertcksichtigen bei ihren An-
gaben unter anderem auch aktuelle Schwerpunkte der
politischen Diskussion, beispielsweise zu Themen wie
Energie- oder Verkehrswende sowie veranderte Bedarfs-
strukturen, z. B. im Zusammenhang mit der Brand- und
Katastrophenschutz-Infrastruktur, lange bevor diese in
Gesetzen und Normen ihren Niederschlag finden. An-
dere Aspekte wie z. B. veranderte Standards bei der
kommunalen Infrastruktur oder Notwendigkeiten aus
dem demografischen Wandel flieien ebenfalls in die Ein-
schatzung mit ein. Es ist anzunehmen, dass dabei auch
kinftige Entwicklungen wahrgenommen werden.

Damit geben die Befragungsergebnisse nicht nur Hin-
weise darauf, in welchen Bereichen bereits ein Investiti-
onsstau besteht. Insbesondere die Veranderungen im
Zeitverlauf zeigen, wo sich politische und gesellschaftli-
che Schwerpunkte verandern und in welchen Bereichen
durch gezielte zusatzliche Investitionen eine drohende

82 Definition: Ein Investitionsriickstand ist dadurch beschrieben, dass ein Investi-
tionsbedarf der Vergangenheit nicht ausreichend befriedigt wurde / werden
konnte. Ein gravierender Riickstand beeintrachtigt die kommunale Aufgaben-
wahrnehmung im entsprechenden Aufgabenbereich erheblich.



Zunahme des Investitionsrickstands abgemildert werden
konnte.

Daruber hinaus ermdglichen die Befragungsdaten die
Suche nach Zusammenhangen sowie dahinterstehenden
Trends und geben Hinweise auf Ursache-Wirkungs-Be-
ziehungen. Somit lassen sich besser als zuvor zielge-
richtete Handlungsempfehlungen formulieren. Ein Nach-
teil ist mit dieser Vorgehensweise jedoch auch verbun-
den: Einschatzungen geben die Realitat mit einer gewis-
sen Unscharfe wieder. Insbesondere quantitative Bewer-
tungen sind schwierig und kdnnen trotz unveranderter

KfW-Kommunalpanel 2026

Sachlage zu Schwankungen beim Ergebnis fihren. Aus
diesem Grund werden im Bericht qualitative Einschat-
zungen und quantitative Bewertungen nebeneinander
betrachtet und aneinander gespiegelt. Die Methodik der
Befragung und die daraus resultierenden Ergebnisse
stehen somit nicht fiir sich allein, sondern erganzen an-
dere empirisch-statistische Zugange, sodass sich durch
die Gesamtschau ein klareres Bild auf kommunalpoliti-
sche Fragestellungen ergibt.

Tabellenband

Die Angaben der Befragung kénnen dem Tabellenband
enthommen werden, der unter
www.kfw.de/kommunalpanel

zum Download zur Verfugung gestellt wird.

Seite 43


https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/KfW-Kommunalpanel/

	Inhalt	1
	Abbildungen	2
	Zusammenfassung	4
	1.	Einleitung: Finanzielle Schieflage der Kommunen verfestigt sich	6
	2.	Aktuelle und erwartete Finanzlage	9
	3.	Investitionen und Investitionsrückstand	13
	4.	Finanzierungsinstrumente und -bedingungen	23
	6.	Fazit und Ausblick	33
	Literatur	37
	Grafik 2.1: Finanzierungssaldo der kommunalen Kern- und Extrahaushalte in Prozent der Ausgaben																	  9
	Grafik 2.2: Bewertung der Finanzsituation im abgeschlossenen Haushaltsjahr durch die Kämmereien																	  9
	Grafik 2.3: Bewertung der Finanzsituation 2025 nach Gemeindegrößenklassen			10
	Grafik 2.4: Bewertung der Finanzsituation für das bevorstehende Haushaltsjahr und in die nächsten 5 Jahre																	10
	Grafik 2.5: Einschätzungen der Finanzlage im vergangenen und der Entwicklung im laufenden Jahr																	10
	Grafik 2.6: Entwicklung der Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände		    11
	Grafik 2.7: Regionale Unterschiede in der kommunalen Verschuldung					        12
	Grafik 3.1: Geplante und tatsächlich verausgabte Investitionen 2025 und geplante Investitionen 2026																    14
	Grafik 3.2: Differenz zwischen geplanten Sachinvestitionen des zurückliegenden und des kommenden Haushaltsjahres																    15
	Grafik 3.3: Unterhalt der kommunalen Infrastruktur in den letzten fünf Jahren			    16
	Grafik 3.4: Nettobauinvestitionen																    17
	Grafik 3.5: Infrastrukturbereiche nach Anteil der Kommunen mit gravierenden bzw. nennenswerten wahrgenommen Investitionsrückständen											    18
	Grafik 3.6: Veränderung des Anteils der Kommunen mit mindestens nennenswertem Rückstand																    18
	Grafik 3.7: Wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen						    18
	Grafik 3.8: Nominale vs. Reale Entwicklung des wahrgenommenen Investitionsrückstands																    20
	Grafik 3.9: Erwartete Auswirkungen des Sondervermögens auf Investitionen			    20
	Grafik 3.10: Geplante Verteilung der kommunalen Mittel aus dem Sondervermögen nach Bereichen																    21
	Grafik 3.11: Erwartete Entwicklung des Investitionsrückstands für ausgewählte Bereiche																    22
	Grafik 4.1: Nutzung von Finanzierungswerkzeugen													    23
	Grafik 4.2: Anteile der Finanzierungsinstrumente für kommunale Investitionen		    24
	Grafik 4.3: Entwicklung der kommunalen Verschuldung											    24
	Grafik. 4.4: Anteile der Finanzierungsinstrumente für kommunale Investitionen nach Gemeindegrößenklassen	                  											    24
	Grafik 4.5: Anteile der Finanzierungsinstrumente für kommunale Investitionen nach Finanzstärke der Kommunen																    25
	Grafik 4.6: Erwartungen zu den einzelnen Instrumenten der Investitionsfinanzierung  25
	Grafik 4.7: Bedingungen der Kreditaufnahme in den vergangenen 12 Monaten		    26
	Grafik 4.8: Wahrgenommene Gründe für die Bedingungen der Kreditaufnahme in den letzten 12 Monaten																    26
	Grafik 4.9: Bedingungen der Kreditaufnahme in den kommenden 12 Monaten			    27
	Grafik 5.1: Kommunale Beteiligungen nach Bereichen											  	    28
	Grafik 5.2: Überschüsse und Defizite im Jahr 2025 nach Bereichen							  29
	Grafik 5.3: Überschüsse und Defizite der kaufmännisch buchenden öffentlichen Extrahaushalte und sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen					  30
	Grafik 5.4: Wie häufig sind welche Bereiche Teil eines Querverbunds?					  31
	Grafik 5.5: Erwartungen zur finanziellen Entwicklung der Beteiligungen in den nächsten fünf Jahren																  31
	Grafik 5.6: Genutzte Finanzierungsinstrumente für Beteiligungen in der Ver- und Entsorgung																  32
	Als größte kommunale Kämmereibefragung in Deutschland beleuchtet das KfW-Kommunalpanel seit 2009 jährlich die finanzielle Lage, den Zustand der Infra-struktur sowie die Rahmenbedingungen der Investitions-finanzierung der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern. Für die mittlerweile 17. Welle hat das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im ersten Quartal 2026 insgesamt rund 2.900 Gemeinden, Städte und Kreise befragt; 1.074 davon haben sich beteiligt. Das entspricht einer Rücklaufquote in Höhe von 37 %. Die Ergebnisse der Befragung sind repräsentativ für die Grundgesamtheit. Angesichts der sehr hohen Beteili-gung liefert das diesjährige KfW-Kommunalpanel einmal mehr ein valides Stimmungsbild zur Finanzsituation und den Investitionsaktivitäten der Kommunen. Der vorlie-gende Bericht stellt die Ergebnisse dar und ordnet sie ein.
	Im Jahr 2025 haben die Kommunen zum zweiten Mal in Folge ein Rekorddefizit eingefahren. Insgesamt klaffte gemäß amtlicher Statistik eine Lücke von 29,4 Mrd. EUR zwischen den Einnahmen und Ausgaben der Kernhaus-halte. Im Vorjahr war das Defizit mit 24,3 Mrd. EUR zwar noch etwas geringer, in seiner absoluten Höhe aber ebenfalls massiv. Eine vergleichbare Situation haben die Kommunen seit der Wiedervereinigung Anfang der 1990er-Jahren nicht mehr erlebt. Die Ursachen für die aktuelle Situation liegen in der stagnierenden wirtschaft-lichen Entwicklung, die das Wachstum der kommunalen Steuereinnahmen dämpft und zugleich die Sozialaus-gaben nach oben treibt. Gemäß den Prognosen der kommunalen Spitzenverbände ebenso wie des Bundesministeriums der Finanzen dürfte sich an dieser Lage auch in den kommenden Jahren wenig ändern.
	In den Kämmereien vor Ort sorgen die aktuelle Lage sowie die Aussicht auf die nähere Zukunft für eine insgesamt sehr negative Bewertung der kommunalen Finanzsituation. Mit Blick auf das zurückliegende Haus-haltsjahr 2025 sprechen 44 % der Kommunen von einer mangelhaften Finanzsituation, ein weiteres Viertel nennt diese gerade noch ausreichend und nur noch rund eine von zehn Kommunen gibt an, dass es 2025 vor Ort finanziell gut aussah. Beim Blick auf das zum Befra-gungszeitpunkt noch bevorstehende Haushaltsjahr 2026 erwarteten 80 % der Kommunen eine nachteilige Entwicklung, in der mittleren Frist bis 2030 rechnen sogar neun von zehn Kommunen mit einer solchen. Große Kommunen beurteilen ihre Finanzsituation im Durchschnitt pessimistischer als kleinere. 
	In einer derart angespannten Situation verfolgen viele Kommunen derzeit einen harten Sparkurs. Stellschrauben hierfür sind die freiwilligen Leistungen und vor allem auch die Investitionen. Dies zeigt sich auch in den Daten. Die tatsächlich verausgabten Inves-titionen der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern lagen gemäß Hochrechnung im KfW-Kommunalpanel im Jahr 2025 bei 29,3 Mrd. EUR, während sie im Vorjahr noch bei rund 30 Mrd. EUR gelegen hatten. Bezogen auf alle Kommunen wies auch die Kassenstatistik im Ver-gleich dazu nur noch ein geringes Wachstum der Sach-investitionen in Höhe von nominal 3 % von 2024 auf 2025 aus. Rechnet man die Preissteigerung heraus, so ist von einem realen Rückgang der Investitionen auszu-gehen. Bei gleichzeitigem Werteverzehr der bestehen-den Infrastruktur bedeutet dies, dass Straßen, Schul-gebäude und Kanäle im Jahr 2025 im Schnitt weiter verschlissen sind.
	Dies spiegelt sich in der Entwicklung des wahrgenom-menen Investitionsrückstands wider. Er beträgt gemäß Hochrechnung im KfW-Kommunalpanel nunmehr 231,2 Mrd. EUR. Das sind 15,5 Mrd. EUR oder 7,2 % mehr als noch im Vorjahr. Die wesentlichen Rückstände bestehen nach wie vor in der Schulinfrastruktur sowie in den Straßen und der Verkehrsinfrastruktur mit 69 bzw. 54 Mrd. EUR; diese beiden Bereiche haben sich in ihrem Gesamtrückstand im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Anders sieht es in den Bereichen Verwal-tungsgebäude, Sportstätten und auch Brand- und Katastrophenschutz aus. Hier weisen die Kommunen wahrgenommene Investitionsrückstände in Höhe von jeweils 22 bis 23 Mrd. EUR aus und jeder Bereich für sich verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen starken Zuwachs.
	Im März 2025 wurde das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität verabschiedet. Es umfasst 500 Mrd. EUR an Investitionsmitteln, wovon rund 60 Mrd. EUR über die Länder an die Kommunen gehen. Erklärtes Ziel ist es, die Defizite im Bereich der öffentlichen Infra-struktur vor Ort abzubauen. Die Mittel fließen ab dem Jahr 2026. Um einen ersten Eindruck davon zu erhalten, wie die Kommunen damit umgehen, hat das KfW-Kom-munalpanel die Kämmereien danach gefragt. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Bereiche, in die die Mittel im Jahr 2026 fließen werden, im Großen und Ganzen der Verteilung des wahrgenommenen Investitions-rückstands entsprechen. Ein knappes Viertel wird in Schulgebäude investiert, 22 % in Straßen und 18 % in den Brand- und Katastrophenschutz. Gleichzeitig geht die Mehrheit der Kommunen nicht davon aus, dass das Sondervermögen in diesem Jahr für mehr Investitionen sorgen wird, als dies ohne die zusätzlichen Mittel der Fall gewesen wäre. 22 % der Kommunen gehen für 2026 von Mehrinvestitionen durch das Sondervermögen aus, für 2027 sind es sogar 38 %. Damit scheint das Sonder-vermögen die kommunalen Investitionen zu stützen und in manchen Fällen sogar auszuweiten.
	Bei der Frage danach, wie die Kommunen ihre Investi-tionen finanzieren, zeigt sich eine leichte Verschiebung weg von Eigenmitteln hin zu Kommunalkrediten. So stieg der Anteil von Kommunalkrediten an der gesamten Investitionsfinanzierung im Jahr 2025 um 4 Prozent-punkte auf 27 %. Gemäß den Erwartungen in den Kämmereien dürfte sich diese Bewegung im laufenden Haushaltsjahr noch verstärken. Auch hier blicken die Kämmereien aber zunehmend skeptisch nach vorn. So rechnet mittlerweile mehr als eine von drei Kommunen (38 %) damit, dass sich die Bedingungen der Kreditauf-nahme im Verlauf des Jahres 2026 verschlechtern werden. Wesentlicher Grund dafür ist ein erwarteter Anstieg des Zinsniveaus.
	Das diesjährige Schwerpunktkapitel nimmt kommunale Beteiligungen und Auslagerungen in den Blick. Der Fokus liegt dabei auf Beteiligungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall, ÖPNV, Gesundheit, Wohnen, Kultur und Sport. Von den antwortenden Kommunen hatten 9 von 10 mindestens in einem der genannten Bereiche eine Beteiligung. In der Energie- und Wasserversorgung gaben jeweils etwa zwei Drittel eine Beteiligung an. Rund 5 % der antwortenden Kommunen waren sogar in allen untersuchten Bereichen an einem Unternehmen beteiligt. 
	Vor allem Beteiligungen im Energiebereich konnten in den letzten fünf Jahren Überschüsse erwirtschaften, von denen in vielen Kommunen auch der Kernhaushalt durch Gewinnabführungen profitiert. Gleichzeitig hat aber auch rund ein Drittel der Gemeinden, Städte und Kreise mit Beteiligungen im Ver- und Entsorgungsbereich in den letzten fünf Jahren die erwirtschafteten Gewinne im Unternehmen belassen, um dort die Investitionsfähigkeit zu stärken. Für die nächsten fünf Jahre planen 27 % der Kommunen, Gewinne nicht oder nur teilweise abzufüh-ren. Dagegen planen weniger Kommunen als bisher, Bürgschaften, Einlagen oder Zweckdarlehen zu nutzen, um die Unternehmen finanziell zu unterstützen, an denen sie beteiligt sind.
	Mit dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneu-tralität“ hat der Bund im Frühjahr 2025 ein neues Kapitel in der Debatte über öffentliche Investitionen und Infrastrukturen aufgeschlagen. Erstmalig ist es gelungen, mit diesem mit 500 Mrd. EUR an Kreditermächtigungen ausgestatteten Extrahaushalt eine zwölfjährige Perspektive für den Abbau der in der Vergangenheit aufgestauten Investitionsrückstände auf allen föderalen Ebenen zu entwickeln. Das Sondervermögen soll damit zugleich Impulse für das Wirtschaftswachstum der kommenden Jahre setzen. Allein die geopolitischen Verwerfungen, zu denen – neben dem seit mehr als vier Jahren anhaltenden Ukraine-Krieg – seit März 2026 insbesondere noch die militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten hinzugekommen sind, dürften die deutsche Wirtschaft auch im laufenden Jahr eher geringfügig wachsen lassen. So erwartet die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose für 2026 und 2027 nur jeweils ein BIP-Wachstum von 0,6 bzw. 0,9 %�, während die KfW Research-Prognose mit +0,7 % und +1,3 % etwas höher liegt.� 
	Die Folgen für Bund, Länder und Kommunen liegen auf der Hand: ein derart geringes wirtschaftliches Wachstum wirkt sich auch auf die Steuereinnahmen aus. Gemäß der Mai-Steuerschätzung 2026 sollen die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen in diesem Jahr nur noch um 0,9 % im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Während Länder und Kommunen – getrieben über die sog. Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer) – noch minimale Zuwächse von 1,2 bzw. 0,2 % verzeichnen sollen, muss der Bund mit Mindereinnahmen von -1,7 % rechnen (rund 6,6 Mrd. EUR). Betrachtet man allerdings nur die prognostizierte Entwicklung bei den originären Gemeindesteuern (insbesondere Gewerbe- sowie Grundsteuer A, B und C), so haben auch die Kommunen im Jahr 2026 mit Mindereinnahmen in Höhe von -2,2 % zu rechnen (rund 2 Mrd. EUR).�
	Stagnierende oder sinkende Steuereinnahmen werden insbesondere für Kommunen dann zu einer Herausforderung, wenn die Aufwendungen für ihre Pflichtaufgaben (Sozialleistungen, frühkindliche Bildung, Planungs- und Ordnungsverwaltung, Feuerwehr und Katastrophenschutz etc.) infolge weiterer Aufgabenübertragungen oder -ausweitungen, Inflation sowie Tarifsteigerungen bei den kommunalen Beschäftigten weiter steigen. Eine besondere Herausforderung für die Kommunen stellt die immer stärkere Ausdifferenzierung der Sozialleistungsstandards in den verschiedenen Regelsystemen des Sozialgesetzbuches (SGB) dar, zu der es in den vergangenen Jahren gekommen ist, und die nun auf einen erneuten Anstieg der Zahl der Arbeitslosengeld- und Sozialleistungsempfänger trifft. Die dadurch entstandene Ausgabendynamik manifestiert sich deshalb im zweiten Jahr in Folge in einem historisch beispiellosen Finanzierungsdefizit der kommunalen Ebene. So wiesen die Kernhaushalte im Jahr 2025 eine Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von -29,4 Mrd. EUR auf (2024: -24,3 Mrd. EUR). Zusammen mit den ausgelagerten Ex-trahaushalten – beispielsweise in Form von Beteiligungen, Projektgesellschaften und öffentlichen Unternehmen etc. – betrug das Defizit sogar -31,9 Mrd. EUR.� Und die Prognosen für die kommenden Jahre versprechen kaum eine Besserung – im Gegenteil: vielmehr muss von einer Verfestigung dieser Schieflage in den kommunalen Haushalten ausgegangen werden. Dies gilt umso mehr, je länger die geoökonomischen Verwerfungen anhalten. Nicht umsonst warnen die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Frühjahrsprognose 2026 davor, dass der abermalige „Energiepreisschock“ die Fiskalimpulse des Sondervermögens überdecken könnte, sodass „Wachstumskräfte versiegen“.�   
	Zu den zentralen Treibern der Defizite von Landkreisen, Städten und Gemeinden zählt der Aufwuchs bei den kommunalen Sozialleistungen. Der Zuwachs im Jahresvergleich 2024/2025 entsprach einem Plus von 5,9 %. Die größten Steigerungen entfielen dabei auf die Ausgaben für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX. Hier war ein Zuwachs von 2,5 Mrd. EUR (+11,2 %) auf 25,2 Mrd. EUR zu verzeichnen. Aber auch die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII stiegen abermals um 1,6 Mrd. EUR (+8,8 %) auf 20 Mrd. EUR. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz war hingegen ein deutlicher Rückgang um 10,9 % auf 3,4 Mrd. EUR zu verzeichnen.�
	Die steigenden Ausgaben für Pflichtaufgaben schränken die Erfüllung freiwilliger Aufgaben der Kommunen nicht nur zunehmend ein. Die hohen Finanzierungsdefizite und die aus ihnen resultierenden Konsolidierungszwänge in den kommenden Jahren bergen auch die Gefahr weiterer Einschnitte bei grundlegenden Angeboten und Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge in den Kommunen. Je länger dieser Zustand einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen anhält, umso weniger werden Landkreise, Städte und Gemeinden auf Rücklagen zur Schließung entsprechender Defizite zurückgreifen können. Auch eine Anhebung der Hebesätze auf die Grund- und Gewerbesteuer als Instrument der Defizit-Überbrückung lässt sich nicht beliebig ausreizen, da die Gewerbesteuerhebesätze immer auch einen Standortfaktor für die örtliche Wirtschaft darstellen.� Verfestigen sich Defizite in dieser Weise, müssen auch Investitionen aufgeschoben oder sogar ganz gestrichen werden. Denn sie bilden eine vergleichsweise flexible Stellschraube der kommunalen Haushaltswirtschaft – vorausgesetzt Landkreise, Städte und Gemeinden unterliegen nicht gerade harten Konsolidierungsauflagen oder befinden sich in der Haushaltssicherung. Die kommunalen Spitzenverbände prognostizieren daher, dass die Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes an Landkreise, Städte und Gemeinden den zu erwartenden Einbruch bei der kommunalen Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren nur werden abfedern helfen können.� Ausgehend von einem Investitionsniveau in Höhe von rund 44,5 Mrd. EUR im Jahr 2024 erwartet die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände im Jahr 2028 nur noch ein Niveau von 31,2 Mrd. EUR. Ohne die Mittel aus dem Sondervermögen könnten die Investitionen laut dieser Prognose sogar nur bei 26,7 Mrd. EUR liegen.  
	In den Ergebnissen der diesjährigen Befragung zum KfW-Kommunalpanel 2026 spiegelt sich diese negative Zuspitzung der kommunalen Finanz- und Haushaltslage wider: Die Einschätzungen der Kommunen zu ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Finanz- und Haushalts-lage haben sich abermals deutlich verschlechtert. So hat sich der Anteil der Kommunen, die ihre aktuelle Finanz-situation „ausreichend“ oder gar „mangelhaft“ einschät-zen, von 61 auf 69 % abermals erhöht. Insbesondere der Anteil an Kommunen mit der Bewertung „mangelhaft“ ist um 8 Prozentpunkte angestiegen. Nur noch 30 % der befragten Kämmereien gibt an, dass ihre aktuelle Finanzsituation „befriedigend“ oder besser sei. Auch die Aussichten auf die kommenden fünf Jahre weisen Parallelen zur Prognose der Steuerschätzung auf. Denn 49 bw. 42 % der befragten Kämmereien geben an, dass sie auf absehbare Zeit mit einer „eher nachteiligen“ bzw. sogar „sehr nachteiligen“ Finanz- und Haushaltsent-wicklung rechnen. Neun von zehn Kommunen blicken demnach pessimistisch in die Zukunft. Dies ist insofern bedenklich, als dass der allgemeine Schuldenaufwuchs der Kommunen (+16 % im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 196 Mrd. EUR) inzwischen auch in den Bundesländern zu beobachten ist, in denen in der Vergangenheit eher geringere Schuldenstände verzeichnet wurden. Dies trifft insbesondere auf Sachsen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern und Hessen zu. 
	Der deutliche Anstieg der kommunalen Schuldenstände – insbesondere bei den Kassenkrediten – ist ein Indikator für die sich weiter verschärfende Haushaltslage von Landkreisen, Städten und Gemeinden. Auch die vom Bund mit dem „Länder- und Kommunalentlastungs-gesetz“ (LKEG) bereitgestellten Mittel dürften an diesem Befund nur wenig ändern. Mit diesem Gesetz werden den Ländern in den Jahren 2026 bis 2029 zusätzliche Entlastungen in Höhe von 1 Mrd. EUR pro Jahr über den Bund-Länder-Finanzausgleich gewährt, wovon 250 Mio. EUR dazu dienen sollen, besonders hoch verschuldete Kommunen von ihren Kassenkreditbeständen zu entlasten.�
	Das Dilemma der Kommunen, dass viele Finanzierungspflichten trotz der angespannten Haushalte mit hoher Dringlichkeit bestehen bleiben, verdeutlichen die Ergebnisse des KfW-Kommunalpanels 2026. So zeigt der wahrgenommene Investitionsrückstand der Kommunen, der seit 2009 jährlich in dem vom Deutschen Institut für Urbanistik durchgeführten KfW-Kommunalpanel ermittelt wird, im Jahr 2026 einen abermaligen Anstieg von 7,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit überschreitet der für alle Kommunen ab 2.000 Einwohner in Deutschland hochgerechnete Investitionsrückstand erstmals die Marke von 230 Mrd. EUR. Besonders auffällig ist dabei der Anstieg der Rückstände, den die Kämmereien in den Bereichen Sportstätten (+6 Mrd. EUR), Katastrophenschutz (+3,2 Mrd. EUR) und Verwaltungsgebäude (+2,8 Mrd. EUR) ausmachen. Aber auch in den Bereichen Schulen und Kitas sind leichte Aufwüchse zu verzeichnen, während der Rückstand im Straßen- und Verkehrsbereich nahezu unverändert geblieben ist. Diese unterschiedlichen Entwicklungen verdeutlichen, dass der bauliche Zustand von immer mehr öffentlichen Liegenschaften, die schwerpunktmäßig in den 1960er- und 1970er-Jahren errichtet wurden, zunehmend ein Alter erreichen, das grundhafte Instandsetzungen erfordert. Durch das haushalterisch erzwungene Aufschieben vieler dieser Maßnahmen steigt der Investitionsrückstand jedoch immer weiter. Zudem deutet die Entwicklung vor allem im Bereich der Katastrophenschutzinfrastruktur auf einen politischen Wahrnehmungswandel aufgrund der sich verändernden geopolitischen Lage sowie infolge des Klimawandels hin.     
	Mit Blick auf die besondere Bedeutung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität wurden in die Befragung zum KfW-Kommunalpanel 2026 auch verschiedene Einschätzungsfragen zu diesem Thema mit aufgenommen – auch wenn die Verhandlungen zwischen Ländern und Kommunen zur Verteilung der jeweiligen Landesanteile zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht in allen Ländern abgeschlossen waren. Nichtsdestotrotz wurden die Kämmereien um eine Bewertung gebeten, ob aufgrund der zusätzlichen Mittel aus dem Sondervermögen das geplante Investitionsvolumen ihrer Kommune in den Jahren 2026 bzw. 2027 höher ausfallen wird, als es ohne die Mittel des Sondervermögens ausgefallen wäre. Zum Zeitpunkt der Umfrage konnte rund ein Fünftel der Kommunen diese Aussagen noch nicht bewerten. Von denen, die es konnten, gab rund jede fünfte Kommune (22 %) an, dass sie aufgrund der Mittel aus dem Sondervermögen für 2026 mit einem höheren geplanten Investitionsvolumen rechne. Für das Jahr 2027 stimmten 38 % dieser Aussage zu. Besonders hoch fiel die Zustimmung zu beiden Aussagen in Ostdeutschland aus (35 % Zustimmung für das Haushaltsjahr 2026 und 59 % für 2027), wohingegen vor allem in Nordrhein-Westfalen deutlich weniger Kommunen zustimmten (16 bzw. 24 %). Zudem rechnen auch eher Kreise und kreisfreie Städte mit höheren Investitionsaufwendungen (28 % Zustimmung für 2026 und 44 % für 2027) als die kreisangehörigen Kommunen (22 bzw. 37 %). Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch, dass unter den Kommunen, die schon heute wissen, wie sie die zu erwartenden Mittel aus dem Sondervermögen in den Jahren 2026/2027 einsetzen werden, jeweils mehr als die Hälfte nicht damit rechnet, dass dadurch die geplanten Investitionen höher ausfallen als ohne diese Mittel.
	Im KfW-Kommunalpanel 2026 wurden die Kommunen auch erstmalig nach der Finanzsituation ihrer Beteiligungen gefragt. Denn viele Landkreise, Städte und Gemeinden aller Einwohnergrößenklassen sind alleinige oder anteilige Eigner z. B. von Stadtwerken, Sport- und Bäderbetrieben, Wohnungsbaugesellschaften bzw. -genossenschaften, von Trink- und Abwasserversorgungsbetrieben sowie Recycling- und Müllverbrennungsunternehmen. Diese Beteiligungen sind meist eigenwirtschaftlich in unterschiedlichsten Rechtsformen organisiert, werden als Extrahaushalt neben dem Haushalt der Kernverwaltung geführt und refinanzieren sich häufig über Gebühren-, Miet- und Pachteinnahmen. Für das Jahr 2025 gaben mehr als die Hälfte der Kommunen an, dass ihre Beteiligungen im Energiesektor Überschüsse abgeführt haben. In den Bereichen Trink- und Abwasserversorgung sowie Wohnen war eine Überschussabführung in etwa einem Fünftel der Beteiligungen der befragten Kommunen möglich, im Bereich Abfall immerhin noch bei 16 % der Beteiligungen. In allen vier genannten Bereichen gab nur ein sehr kleiner Anteil an Kommunen an, dass ein sogenannter Verlustausgleich vorgenommen werden musste. Die Erwartungen der Kommunen zur finanziellen Entwicklung ihrer Beteiligungen in den kommenden fünf Jahren sind von Stabilität geprägt. Auch in Zukunft erwarten die Kommunen eher Verluste in den Bereichen Sport, Kultur, Gesundheit und ÖPNV. Allerdings liegt der Anteil der Kommunen, die in den nächsten fünf Jahren mit Verlusten in diesen Bereichen rechnen, etwas höher als der Anteil der Kommunen, die im vergangenen Jahr tatsächlich Verluste zu verzeichnen hatten. Genau umgekehrt verhält es sich in den Bereichen Energie, Wasser und Abfall. Hier liegt der Anteil der Kommunen, die Überschusserwartungen für die nächsten fünf Jahre äußern, niedriger als der Anteil der Kommunen, deren Beteiligungen im vergangenen Jahr Überschüsse erwirtschaftet haben. 
	Die Umfrageergebnisse aus dem KfW-Kommunalpanel werden im vorliegenden Bericht zu den Daten der amtlichen Finanzstatistik sowie Ergebnissen früherer Befragungen ins Verhältnis gesetzt. Den Ausgangspunkt des KfW-Kommunalpanels 2026 bildet dabei eine Analyse zur aktuellen und erwarteten Finanzsituation der Kommunen, gefolgt von der Betrachtung der kommunalen Investitionstätigkeit unter besonderer Berücksichtigung des wahrgenommenen Investitionsrückstands und einem Kapitel zur kommunalen Investitionsfinanzierung. In inhaltlicher Hinsicht wurde – wie auch in der Vergangenheit – ein Großteil der Fragen aus dem Vorjahr übernommen, um auf diese Weise sowohl Jahres- bzw. Längsschnittvergleiche als auch Auswertungen nach Einwohnergrößenklassen vornehmen zu können. Der eingesetzte Fragebogen wurde mit den kommunalen Spitzenverbänden im Beirat für das KfW-Kommunalpanel abgestimmt. Der Erhebung zur Investitionstätigkeit sowie zu den Finanzierungsbedingungen der Landkreise, Städte und Gemeinden auf Basis von Selbstwahrnehmungen der kommunalen Kämmereien liegt dabei eine wissenschaftlich fundierte und permanent fortentwickelte Methodik zu Grunde.� 
	Nur noch ein Drittel der Kommunen bewertet die Finanzsituation im Jahr 2025 als „befriedigend“ oder besser. Für das laufende Haushaltsjahr rechnen 80 % der Kommunen mit einer eher nachteiligen oder sehr nachteiligen Entwicklung der finanziellen Situation.
	Größere Kommunen beurteilen ihre Finanzsituation tendenziell schlechter als kleinere.
	Die kommunale Verschuldung ist im Jahr 2025 um 16 % gestiegen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf einen Anstieg der Investitionskredite zurückzuführen, aber auch die Kassenkredite haben stark zugenom-men.
	2.1 Gedrückte Stimmung in den Kämmereien
	Die kommunale Finanzlage hat sich im Jahr 2025 erneut spürbar verschlechtert. Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände wiesen zusammen ein Defizit von 31,9 Mrd. EUR auf – das höchste seit der Wiedervereinigung von 1990 und eine erneute Steigerung um 7,1 Mrd. EUR gegenüber 2024. Allein in den Kernhaushalten lag das Defizit mit 29,4 Mrd. EUR um 5,1 Mrd. EUR höher als im Vorjahr. Das Defizit der Extrahaushalte hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 2,5 Mrd. EUR verfünffacht. 
	Grafik 2.1: Finanzierungssaldo der kommunalen Kern- und Extrahaushalte in Prozent der Ausgaben 
	Anmerkungen: Finanzierungssaldo bis 2010 Kernhaushalte, ab 2011 Kern- und Extrahaushalte
	Quelle: Statistisches Bundesamt. 
	Im Verhältnis zu den Ausgaben ergibt sich ein Finanzierungssaldo von -7,5 %, nachdem er 2024 bereits -6,2 % betragen hatte (Grafik 2.1). Damit waren 7,5 % der Ausgaben der Gemeinden, Städte und Kreise nicht durch Einnahmen gedeckt.
	Die Ausgaben stiegen 2025 insgesamt um 5,6 % und damit deutlich stärker als die Einnahmen (+4,1 %). Treiber auf der Ausgabenseite sind vor allem die Personalaufwendungen (+6,8 %) – bedingt durch Tarifsteigerungen und Personalaufbau – sowie die Sozialausgaben (+5,9 %). Die Investitionsausgaben nahmen dagegen nur noch um 3,5 % zu und damit deutlich schwächer als in den Jahren zuvor.� 
	Grafik 2.2: Bewertung der Finanzsituation im abgeschlossenen Haushaltsjahr durch die Kämmereien 
	Anteil der Kommunen in Prozent
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Die deutliche Verschlechterung des aggregierten kommunalen Finanzierungssaldos spiegelt sich in der Bewertung der Finanzlage durch die Kämmereien im KfW-Kommunalpanel wider. Aktuell bewertet nur etwa eine von drei Kommunen ihre Finanzsituation als „befriedigend“ oder besser, die restlichen ca. 70 % der Kommunen kommen zu einer deutlich pessimistischeren Einschätzung. Im Detail zeigt sich, dass nur noch 1 % der Kommunen ihre Lage als „sehr gut“, 11 % als „gut“ und 18 % als „befriedigend“ einstufen. Insbesondere bewertet fast jede zweite Kommune (44 %) ihre Finanzsituation im Haushaltsjahr 2025 als „mangelhaft“ (Grafik 2.2). Weitere 25 % der Kommunen gaben Anfang 2026 an, dass ihre Finanzsituation im letzten Jahr lediglich „ausreichend“ war. Im Vergleich zum Jahr 2022, dem letzten Jahr mit einem positiven aggregierten Finanzierungssaldo auf Gemeindeebene, hat sich die Stimmung in den Kämmereien nahezu umgekehrt. Damals bewertete knapp die Hälfte der Kommunen ihre Finanzlage als „befriedigend“ oder besser, während etwas weniger als ein Drittel von einer „mangelhaften“ Situation ausging. 
	Der Anteil der Kommunen mit einer negativen Bewertung der aktuellen Finanzsituation steigt dabei mit der Einwohnerzahl (Grafik 2.3). So beurteilen 73 % der Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern ihre Finanzsituation im zurückliegenden Jahr als „mangelhaft“. Bei den Kreisen sind es 61 %, bei den mittleren und kleinen Kommunen um die 45 %. Über alle drei Größenklassen sind die Anteile zudem im Vergleich zur letztjährigen Befragung stark angestiegen, unter den Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern sogar um 17 Prozentpunkte. Lediglich unter den Kommunen unter 5.000 Einwohnern steigt der Anteil derer, die die Finanzsituation des zurückliegenden Haushaltsjahrs als „mangelhaft“ bewerten, nur leicht von 34 auf 37 %. In der Gruppe der kleinsten Kommunen ist auch der Anteil mit der Bewertung „sehr gut“ und „gut“ im Vergleich zum Vorjahr in etwa stabil geblieben (zusammen rund 14 % für das Jahr 2025), ebenso wie bei den Kreisen (6 %). In allen anderen Größenklassen hat es eine klare Verschiebung hin zu schlechteren Bewertungen gegeben.
	Grafik 2.3: Bewertung der Finanzsituation 2025 nach Gemeindegrößenklassen
	Anteil der Kommunen in Prozent. Die Punkte markieren die jeweiligen Werte im Vorjahr.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	2.2 Ausblick auf die zukünftige Finanzlage noch-mals deutlich eingetrübt
	Mit Blick auf die Zukunft fällt die Einschätzung der Kommunen im Jahr 2026 überwiegend pessimistisch aus. Für das laufende Haushaltsjahr 2026 rechneten zum Befragungszeitpunkt im ersten Quartal 2026 80 % der Kämmereien mit einer nachteiligen Finanzlage (Grafik 2.4). Darunter geht, wie im Vorjahr auch, knapp ein Drittel weiterhin von einer „sehr nachteiligen“ Situation aus. Jede zweite Kommune erwartet eine „eher nachteilige“ Entwicklung, was einem leichten Rückgang von 4 Prozentpunkten entspricht. Zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, also 5 % der Kommunen, blicken mit einer „eher vorteilhaften“ Perspektive auf das Haushaltsjahr 2026. Von einer unveränderten Lage gehen 14 % aus. Eine „sehr vorteilhafte“ Finanzsituation prognostiziert für den laufenden Haushalt weiterhin praktisch keine Kommune.
	Grafik 2.4: Bewertung der Finanzsituation für das bevorstehende Haushaltsjahr und die nächsten 5 Jahre
	Anteil der Kommunen in Prozent
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Auch der mittelfristige Ausblick ist wenig zuversichtlich. Für die kommenden fünf Jahre rechnen insgesamt 91 % der Kommunen mit einer nachteiligen Entwicklung der Finanzlage, davon knapp die Hälfte mit einer „eher nachteiligen“ und gut 4 von 10 mit einer „sehr nachteiligen“ Entwicklung. Nur rund 3 % der Kämmereien in Deutschland erwarten eine „eher vorteilhafte“ Finanzlage, 6 % gehen von einer unveränderten Situation aus. Die finanziellen Zukunftsaussichten bleiben damit deutlich eingetrübt.
	Grafik 2.5: Einschätzungen der Finanzlage im vergangenen und der Entwicklung im laufenden Jahr
	Links: Verteilung der Einschätzungen der Finanzlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2025: rechts: Verteilung der Einschätzungen für das laufende Jahr 2026. Der Anteil der Kommunen wird jeweils durch die Breite der Balken dargestellt.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Die Einschätzungen zur Haushaltsage differieren dabei durchaus nach betrachtetem Haushaltjahr. Zwar sind die Kommunen im Schnitt sowohl in ihrer Beurteilung der Haushaltslage im vergangenen als auch im laufenden Haushaltsjahr pessimistisch. Jedoch gibt es einerseits auch einige Kommunen, die mit Blick zurück auf das Jahr 2025 von einer negativen Situation berichten, aber optimistischer auf das laufende Haushaltsjahr 2026 blicken. Andererseits geht die Mehrheit aber, über alle Einschätzungen hinweg, von einer weiterhin schlechten oder sich noch zuspitzenden Finanzlage aus (Grafik 2.5). Besonders deutlich fällt die Trägheit am unteren Ende der Skala aus: Ein großer Teil der Kommunen, die ihre aktuelle Lage als „ausreichend“ oder „mangelhaft“ bewerten, erwartet auch für 2026 eine „eher nachteilige“ Entwicklung, und viele gehen sogar von einer „sehr nachteiligen“ Entwicklung aus. Dies lässt sich so interpretieren, dass bspw. Kommunen mit einem Haushaltsdefizit davon ausgehen, dass dieses auch im laufenden Jahr nochmals steigen wird. Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung, also von „mangelhaft“ in Richtung „vorteilhafter“ Einschätzungen, sind demgegenüber selten. 
	2.3 Schulden steigen deutlich an
	Der Aufwuchs der kommunalen Verschuldung nimmt weiter zu. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Schuldenstand der Gemeinden im Jahr 2025 um 16 % auf nunmehr 196 Mrd. EUR (Grafik 2.6, hellblaue Linie).
	Der Anstieg der Schulden wird zum Großteil durch aufwachsende Investitionskredite getrieben. Diese stiegen auf insgesamt 158 Mrd. EUR zum Jahresende 2025 (Grafik 2.6, dunkelblaue Linie). Dieser Wert lag rund 15 % höher als im Vorjahr, was mit Blick auf die Vergangenheit ein ungewohnt hoher Anstieg ist.
	Während die langfristige Verschuldung auf die relativ starke Investitionstätigkeit der Kommunen in den vergangenen Jahren verweist und daher aus Sicht der Haushaltsstabilität kaum problematisch ist, liegt die Sache bei den kurzfristigen Kassenkrediten anders. Hier zeigt sich ein in der relativen Betrachtung noch markanterer Aufwuchs. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 21,3 % auf 38,6 Mrd. EUR gestiegen (Grafik 2.6, grüne Linie). Da Kassenkredite der Überbrückung kurzfristiger Zahlungsengpässe dienen, sind sie ein Indikator für eine angespannte kommunale Haushaltslage. Somit ist der starke Anstieg im vergangenen Jahr ein weiterer Hinweis auf die Krise der kommunalen Finanzen. 
	Grafik 2.6: Entwicklung der Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände
	Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes der Gemeinden und Gemeindeverbände beim nicht-öffentlichen Bereich zum 31.12. des jeweiligen Jahres, in Mio. EUR. 
	Quelle: Statistisches Bundesamt, Schuldenstatistik, eigene Darstellung
	Die Kassenkredite, die theoretisch eigentlich nur eine Liquiditätsüberbrückung zur Deckung laufender Aufwendungen bilden sollten, häufen sich weiterhin in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen, wo 2025 ein nochmaliger Anstieg von 180 EUR auf rund 1.378 EUR pro Kopf und damit ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 25 Mrd. EUR zu verzeichnen war. Auch in Rheinland-Pfalz stiegen die Pro-Kopf-Verbindlichkeiten in Form von Kassenkrediten um 170 auf 757 EUR, während sie im Saarland – das in der Vergangenheit stets auch zum Reigen der am höchsten verschuldeten Kommunen zählte – um 140 auf 537 EUR pro Kopf abgebaut werden konnten.� Die dritthöchsten Kassenkreditschulden mit 668 EUR pro Kopf weisen inzwischen die Kommunen in Sachsen-Anhalt auf.� 
	In Folge der Finanzkrise waren die Kassenkredite stark angestiegen und erreichten 2015 ihren Höchststand. Um die daraus entstandene hohe Schuldenlast abzubauen, haben verschiedene Länder in den vergangenen Jahren aufwändige Entschuldungsprogramme gestartet. So wurden beispielsweise in Hessen die „Hessenkasse“, in Rheinland-Pfalz das „PEK-RP-Programm“ („Partner-schaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“), in Nordrhein-Westfalen das „Altschuldenentlas-tungsgesetz“, im Saarland der „Kommunale Entlastungs-fonds/ Saarlandpakt“, und in Niedersachsen der „Zukunftsvertrag/ Entschuldungsfonds“ eingerichtet.� Die abermalige Anspannung der Verschuldungslage der Kommunen droht diese Bemühungen zu konterkarieren.
	Grafik 2.7: Regionale Unterschiede in der kommunalen Verschuldung
	Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Ländern beim nicht-öffentlichen Bereich zum 31.12. des jeweiligen Jahres, in EUR je Einwohner
	Quelle: Statistisches Bundesamt, Schuldenstatistik, eigene Darstellung
	Ein Vergleich der kommunalen Verschuldung über die Bundesländer belegt trotz stark unterschiedlicher Schuldenstände fast überall eine Zunahme. Pro Kopf betragen die kommunalen Schulden in Deutschland zum 31.12.2025 im Schnitt 2.542 EUR und damit 351 EUR pro Einwohner mehr als im Vorjahr. Dabei haben fast alle Bundesländer einen Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung zu verzeichnen (Grafik 2.7). Die einzige Ausnahme ist Thüringen, wo die Schulden pro Einwohner – wie auch schon im Vorjahr – um rund 3 % gesunken sind. Eine vergleichsweise geringe Zunahme gibt es im Saarland, wohingegen die finanzstarken Länder mit einer bisher eher niedrigen Pro-Kopf-Verschuldung wie Bayern und Baden-Württemberg deutlich höhere Schulden zu verzeichnen haben (+18 % bzw. +28 % höhere Pro-Kopf-Verschuldung). Auch in Niedersachsen, Sachsen und Brandenburg ist eine überdurchschnittliche Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung zu beobachten. 
	Die tatsächlich verausgabten Investitionen der Kommunen stagnierten 2025 im Vergleich zum Vorjahr, nachdem sie in den Jahren davor kontinuierlich angestiegen waren. Das deutet darauf hin, dass die Gemeinden, Städte und Kreise ihre Bautätigkeit an die angespannte Haushaltssituation angepasst haben.
	Mit Blick auf das bevorstehende Haushaltsjahr fallen die geplanten Investitionen im Vergleich zum zurückliegenden Jahr deutlich höher aus, als dies in den Vorgängerbefragungen der Fall war. Dahinter dürften die erwarteten Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität stehen.
	Die größten Teile des Sondervermögens werden im Jahr 2026 in die Infrastrukturbereiche Schulen und Straßen fließen. Der Anteil der Kommunen, der aufgrund des Sondervermögens mit höheren Inves-titionen rechnet, liegt im Jahr 2026 bei 22 % und bei 38 % im Jahr 2027.
	Der wahrgenommene Investitionsrückstand steigt um rund 15,5 Mrd. EUR und damit um 7,2 % auf nunmehr rund 231,2 Mrd. EUR. Während die Rückstände bei Sportstätten und bei der Infrastruktur zum Brand- und Katastrophenschutz stark nach oben gehen, stagnieren sie bei den Schulen und Straßen – hier allerdings auf hohem Niveau.
	3.1 Investitionen
	Die Investitionen der Gemeinden, Städte und Kreise in Deutschland befinden sich aktuell in einer kritischen Phase. Nachdem die Kommunen 2025 das dritte Jahr in Folge ein aggregiertes Finanzierungsdefizit eingefahren haben, werden nun vielerorts die finanziellen Spielräume zunehmend eng. Ausgleichsrücklagen in den Haushalten schmelzen ab�, und bei der Frage nach Einsparungen geraten freiwillige Leistungen sowie Investitionen in den Fokus. Vor diesem Hintergrund prognostiziert das Bundesfinanzministerium einen nur noch schwachen Anstieg der nominalen Sachinvestitionen der Gemeinden in den Kernhaushalten um 3 % von 2025 auf 2026.� Im Vergleich dazu gingen die kommunalen Spitzenverbände in ihrer letzten Prognose zur Entwicklung der Kommunalfinanzen von einem deutlichen Rückgang im selben Zeitraum aus.�
	Die Sachinvestitionen – also vor allem Investitionen in dauerhafte Wirtschaftsgüter – spielen auch im KfW-Kommunalpanel eine zentrale Rolle. Der Fokus liegt auf den nach Haushaltsplan vorgesehenen und dann im Haushaltsvollzug tatsächlich verausgabten Sachinvestitionen des zurückliegenden Haushaltsjahres sowie den geplanten Sachinvestitionen des bevorstehenden Haushaltsjahres. Die Rückmeldungen der Kämmereien werden anschließend für Gesamtdeutschland hochgerechnet. Für die geplanten Investitionen des Haushaltsjahres 2025 ergibt sich so eine Summe von rund 43,8 Mrd. EUR für Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern (Grafik 3.1). Jeweils ein knappes Viertel (rund 24 %) dieser Summe entfällt dabei auf die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur sowie die Schulinfrastruktur. Darauf folgen mit 11 % Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz, mit rund 7 % Investitionen in öffentliche Verwaltungsgebäude sowie mit jeweils rund 6 % in die Infrastrukturen für die Kinderbetreuung sowie den Sport. 
	Im Vergleich zu den geplanten Investitionen für das vorausgegangene Haushaltsjahr aus dem letztjährigen KfW-Kommunalpanel – also das Haushaltsjahr 2024 – ging die Summe deutlich zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kommunen mit Investitionen in Höhe von ca. 47,2 Mrd. EUR gerechnet. Für das Jahr 2025 sind es rund 3,4 Mrd. EUR weniger. Dieser Rückgang in den geplanten Investitionen deutet darauf hin, dass aufgrund der Haushaltslage die Anzahl oder der Umfang der Projekte in der Investitionsplanung für 2025 abgenommen hat.
	Letztlich relevant sind die Investitionen, die die Kommunen im Haushaltsvollzug tatsächlich realisieren konnten. Gemäß den Hochrechnungen waren dies für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt rund 29,3 Mrd. EUR und damit 33 % weniger als für dasselbe Jahr geplant waren. Bei dieser Lücke handelt es sich um ein mittlerweile gut dokumentiertes Phänomen, das wesentlich mit einer ganzen Reihe nicht-monetärer Investitionshemmnisse zusammenhängt.� Diese führen dazu, dass sich Investitionsprojekte zum Teil erheblich verzögern, abgespeckt oder teilweise auch komplett gestrichen werden. Auch das KfW-Kommunalpanel hat in einer der letztjährigen Befragungen diese Frage bereits eingehend beleuchtet.� 
	Grafik 3.1: Geplante und tatsächlich verausgabte Investitionen 2025 und geplante Investitionen 2026
	Angaben in Mrd. EUR
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Neben Engpässen in der Bauwirtschaft führen etwa aufwändige Genehmigungs- oder Vergabeverfahren in mindestens 60 % der Kommunen dazu, dass sich Investitionsprojekte um mindestens ein Jahr verzögern. Weitere relevante Hemmnisse sind die langwierige Bearbeitung von Förderanträgen, Personalmangel in den Bauverwaltungen oder auch umfangreiche baurechtliche Anforderungen.
	Die tatsächlich verausgabten Sachinvestitionen des Jahres 2025 verteilen sich mit rund 7,9 Mrd. EUR bzw. 27 % auf die Schulinfrastruktur, mit rund 6,6 Mrd. EUR (23 %) auf Straßen und Verkehrsinfrastruktur, mit ca. 3 Mrd. EUR (10 %) auf den Brand- und Katastrophenschutz, mit etwa 2,3 Mrd. EUR (8 %) auf die Infrastrukturen zur Kinderbetreuung sowie mit rund 1,9 Mrd. EUR (6 %) auf die öffentlichen Verwaltungsgebäude und jeweils 1,4 Mrd. EUR (5 %) auf Sportstätten sowie die Wasserver- und -entsorgung. Der Vergleich der tatsächlich verausgabten Investitionen des Jahres 2024 aus dem letztjährigen KfW-Kommunalpanel und denen des Jahres 2025 aus der aktuellen Befragung zeigt, dass die Sachinvestitionen mehr oder minder stagnieren. Lag die Summe für 2024 im Vorjahr bei rund 30 Mrd. EUR, so sind es in diesem Jahr rund 0,7 Mrd. EUR weniger (-2,3 %). 
	An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass sich diese Summe auf die Grundgesamtheit des KfW-Kommunalpanels bezieht, also auf die Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern. Der Blick auf die Kassenstatistik zeigt im Vergleich dazu die Summe der Sachinvestitionen für die Gesamtheit aller Kommunen, welche im Kernhaushalt 2024 bei 44,5 Mrd. EUR lag und 2025 auf rund 45,8 Mrd. EUR nur noch leicht um 3 % angestiegen sind. Im Jahr zuvor hatte der Anstieg noch 6,4 % betragen.� Sowohl auf Basis der amtlichen Statistik als auch der Hochrechnungsergebnisse der vorliegenden Befragungen zeigt sich, dass die nominalen Investitionsausgaben nah am Nullwachstum liegen. Bereinigt man die tatsächlich verausgabten Sachinvestitionen der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern gemäß KfW-Kommunalpanel um die Preisentwicklung, so zeigt sich, dass diese von 2024 auf 2025 real um 6 % zurückgegangen sind. Der reale Rückgang seit 2018 beträgt sogar 17 %.� 
	Der Blick auf die geplanten Sachinvestitionen im bevorstehenden Haushaltsjahr 2026 zeigt, dass die Kommunen gemäß Hochrechnung im KfW-Kommunalpanel mit einem Volumen von rund 50,3 Mrd. EUR rechnen. Davon entfallen 27 % auf Schulen, 23 % auf Straßen und Verkehrsinfrastruktur, 10 % auf den Brand- und Katastrophenschutz, 7 % auf öffentliche Verwaltungsgebäude, 6 % auf die Infrastrukturen für die Kinderbetreuung und 6 % auf die Sportinfrastruktur sowie 5 % auf die Wasserver- und -entsorgung. Im Vergleich mit den geplanten Investitionen im zurückliegenden Haushaltsjahr aus derselben Befragung ist das ein deutlicher Anstieg um 14,8 % (Grafik 3.2). Diese Differenz war in den vorangegangenen Jahren mit durchschnittlich 4,2 % in den Befragungen zum KfW-Kommunalpanel in den Jahren 2019 bis 2025 durchgehend deutlich moderater ausgefallen. Es liegt nahe, den enormen Sprung von 2025 auf 2026 mit den Erwartungen der Kommunen an das Sondervermögen zu erklären. Es bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit sich die geplanten Investitionen im Vollzug des Haushaltsjahres 2026 letztlich realisieren lassen.
	Grafik 3.2: Differenz zwischen geplanten Sachinvestitionen des zurückliegenden und des kommenden Haushaltsjahres
	Gemäß Hochrechnungen in den jeweiligen Wellen des KfW-Kommunalpanels.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	3.2 Unterhalt
	Um die Qualität von Gebäuden oder Verkehrswegen auf einem adäquaten Niveau zu halten, sind im öffentlichen wie im privaten Sektor regelmäßige Unterhaltsaufwendungen nötig. Dahinter verbergen sich kleinere Reparaturen, die die Infrastruktur noch nicht in einem Maß modernisieren oder erweitern, dass sie bereits als Investitionen gewertet werden könnten. In der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur zählt dazu etwa das Ausbessern von Aufwölbungen oder Schlaglöchern, bei den Gebäuden beispielsweise die Instandsetzung abgenutzter sanitärer Anlagen im Bestand. Dort, wo der Unterhalt nicht ausreichend getätigt wird, kumulieren sich über die Zeit Schäden und ein Rückstand baut sich auf, der irgendwann letztlich nicht mehr über schlichte Reparaturen aufgefangen werden kann. Gleichzeitig sind Kommunen nicht verpflichtet, ein Mindestunterhaltsniveau ihrer Infrastrukturen sicherzustellen. Aus diesem Grund gehört der Unterhalt – genauso wie die Investitionen – in Zeiten klammer Kassen zu einer der Stellschrauben, über die eingespart werden kann.
	Im KfW-Kommunalpanel werden die Kämmereien regelmäßig danach gefragt, in welchem Umfang ihnen der Unterhalt der verschiedenen Infrastrukturen in den vergangenen fünf Jahren möglich war (Grafik 3.3). Bezogen auf die gesamte Infrastruktur gab ein Drittel der Kommunen an, dass der Unterhalt „vollständig“ oder „weitgehend“ gelungen ist. In gut der Hälfte der Kommunen (51 %) waren die notwendigen Unterhaltsaufwendungen „teilweise“ möglich und in 16 % der Kommunen gelang er letztlich nur in „geringem Umfang“ oder „gar nicht“. 
	In den einzelnen Infrastrukturbereichen zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Dabei lassen sich zwei Gruppen an Infrastrukturen unterscheiden: Auf der einen Seite diejenigen, denen in den zurückliegenden Jahren offenbar eine hohe politische Priorität beigemessen wurde, weil hier besonders viele Kommunen den Unterhalt weitgehend oder sogar vollständig gewährleisten konnten bzw. spiegelbildlich der Anteil der Kommunen, die ihn kaum oder gar nicht bewerkstelligen konnten, relativ klein war. Hierbei handelt es sich um die bildungsrelevanten Infrastrukturen der Kinderbetreuung und Schulgebäude sowie um die Infrastruktur für den Brand- und Katastrophenschutz. 
	Im Vergleich zur Vorjahresbefragung ergaben sich nur kleinere Verschiebungen in den Anteilen der einzelnen Gruppen. Auffällig ist hier insbesondere die Schulinfrastruktur, in denen der Anteil der Kommunen mit „vollständigem“ bzw. „weitgehendem“ Unterhalt um gut 3 Prozentpunkte gesunken ist und sich der Anteil der Kommunen, die den Unterhalt bestenfalls „teilweise“ oder schlechter gewährleisten konnten, angestiegen ist. Ein ähnliches Muster findet sich beim Brand- und Katastrophenschutz.
	Grafik 3.3: Unterhalt der kommunalen Infrastruktur in den letzten fünf Jahren
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Auf der anderen Seite gibt es aber auch Infrastrukturen, die vor Ort mit geringerer Priorität behandelt werden. Dies zeigt sich daran, dass der Unterhalt in den vergangenen fünf Jahren entsprechend seltener „vollständig“ oder zumindest „weitgehend“ getätigt wurde und zugleich die Gruppe der Kommunen, in denen er „kaum“ oder „gar nicht möglich“ war, besonders groß ist. Hier sind zuvorderst die Straßen und Verkehrsinfrastruktur, die öffentlichen Verwaltungsgebäude, die Sportstätten und die Kultureinrichtungen zu nennen. Bei den Straßen gelang der Unterhalt in den vergangenen Jahren zum Beispiel in einem knappen Drittel (30 %) der Kommunen entweder „gar nicht“ oder nur „in geringem Umfang“. In weiteren 43 % gelang er „teilweise“ und nur 27 % der Kommunen� schafften den Unterhalt ihrer Straßen und Verkehrswege „weitgehend“ oder „sogar vollständig“.
	Bei der detaillierten Analyse des Unterhalts nach ausgewählten Strukturmerkmalen der Kommunen zeigt sich, dass in der Tendenz eher die kleineren kreisangehörigen sowie die ostdeutschen Kommunen Probleme haben, den Unterhalt ihrer gesamten Infrastruktur zu gewährleisten. Während in Ostdeutschland der Anteil bei 37 % liegt, ist er in den restlichen Regionen weniger als halb so hoch, in Norddeutschland liegt er lediglich bei 4 %. Besonders pointiert ist dies zum Beispiel bei den Straßen und der Verkehrsinfrastruktur. 47 % der Kommunen in Ostdeutschland gelang hier der Unterhalt in den vergangenen fünf Jahren entweder nur „in geringem Umfang“ oder „gar nicht“. In den restlichen Regionen liegt der entsprechende Anteil durchweg zwischen 20 % und 28 %. 
	3.3 Wahrgenommener Investitionsrückstand
	Ein dauerhaft unzureichender Unterhalt oder auch unterbliebene Investitionen in der Vergangenheit sind Ursachen dafür, dass in vielen Kommunen mittlerweile nennenswerte Investitionsrückstände bestehen. Der daraus resultierende Verschleiß in der kommunalen Infrastruktur zeigt sich auch in den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR). Rund die Hälfte der jährlich getätigten Bauinvestitionen wird von den Kommunen verantwortet. Trotzdem sind die Nettobauinvestitionen, also die getätigten Investitionen abzüglich der Abschreibungen, auf kommunaler Ebene schon seit zwei Jahrzehnten negativ (Grafik 3.4). Das heißt, die kommunalen Investitionen reichen nicht aus, um den Wertverzehr durch Alterung auszugleichen. 
	Grafik 3.4: Nettobauinvestitionen
	Bruttobauinvestitionen abzüglich Abschreibungen in Mrd. EUR
	Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, eigene Darstellung.
	Eine weitere Ursache für Investitionsrückstände können zunehmende Bedarfe darstellen, wie etwa eine wachsende Zahl an Kindern in einer Kommune, die noch nicht durch die entsprechende Infrastruktur abgebildet wird, da der örtliche Kindergarten zu klein ist oder neuen gesetzlichen Anforderungen nicht genüge leistet. Im Rahmen des KfW-Kommunalpanels wird der wahrgenommene Investitionsrückstand wie folgt definiert: 
	Definition: 
	Aktuell sagen 79 % der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern, dass der Investitionsrückstand vor Ort bezogen auf die gesamte Infrastruktur mindestens „nennendwert“ ist.� Darunter sprechen wiederum 13 % von einem „gravierenden Investitionsrückstand“. In diesen Kommunen wird die Aufgabenwahrnehmung erheblich durch den maroden Zustand der Infrastruktur beeinträchtigt. Für die Auswertungen des KfW-Kommunalpanels ist diese Gruppe an Kommunen dementsprechend besonders interessant. Sie besteht zum ganz überwiegenden Teil aus kreisangehörigen Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern. Bewertet man ihre relative Verteilung entlang einzelner Strukturvariablen, so sprechen wiederum kleine Kommunen mit weniger als 5.000 Einwohnern relativ häufiger von einem „gravierenden Rückstand“ als zum Beispiel große Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern (16 vs. 7 %). In Ostdeutschland ist der Anteil an Kommunen mit „gravierendem Investitionsrückstand“ mit knapp einer von vier Kommunen deutlich höher als in Süd- oder Norddeutschland (23 vs. 11 % bzw. 12 %). Und aus naheliegenden Gründen ist der Anteil der Kommunen mit „gravierendem Rückstand“ unter finanzschwachen Kommunen, denen der Haushaltausgleich im Jahr 2025 nicht gelungen ist, ebenfalls höher als in Kommunen, die einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen konnten (14 vs. 10 %).
	Im Vergleich der einzelnen Infrastrukturbereiche ist es die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur, bei der mit 28 % die meisten Kommunen in Deutschland von einem „gravierenden Rückstand“ sprechen (Grafik 3.5). Nimmt man dazu noch die Kommunen hinzu, die von einem „nennenswerten Rückstand“ berichten, so steigt der Anteil dieser Kommunen auf 84 %. Es gibt damit hierzulande kaum eine Gemeinde, eine Stadt oder einen Kreis, in der es nicht mindestens „nennenswerte“ Investitionsbedarfe bei den Straßen gäbe. Bei der Wasserver- und -entsorgung, in der Wohnungswirtschaft, bei den Sportstätten und auch bei den Schulgebäuden sprechen rund zwei von zehn Kommunen von einem „gravierenden“, jedoch mehr als sechs von zehn von einem mindestens „nennenswerten Rückstand“. Im Bereich Brand- und Katastrophenschutz liegt in 15 % der Kommunen ein „gravierender“ und in 58 % ein mindestens „nennenswerter Investitionsrückstand“ vor. Deutlich seltener gibt es im Bereich Kinderbetreuung einen „gravierenden“ (7 %) oder mindestens „nennenswerten“ (41 %) Investitionsrückstand. Hierin zeigt sich, dass Pflichtaufgaben der Kommunen bei ihrer Investitionstätigkeit priorisiert werden. 
	Grafik 3.5: Infrastrukturbereiche nach Anteil der Kommunen mit gravierenden bzw. nennenswerten wahrgenommen Investitionsrückständen
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	In den meisten Infrastrukturen, die überwiegend im Kernhaushalt abgebildet werden, hat sich der Anteil der Kommunen, die von einem mindestens „nennenswerten Rückstand“ sprechen, in den vergangenen Jahren erhöht (Abbildung 3.6). Nimmt man die letzten fünf Jahre in den Blick, so ist der Anteil im Bereich Brand- und Katastrophenschutz um 17 Prozentpunkte angestiegen, gefolgt von der Wasserver- und -entsorgung, wo es 13 Prozentpunkte sind. Bei Schulen und Sportstätten sprechen heute jeweils 8 Prozentpunkte mehr Kommunen von einem mindestens „nennenswertem Investitionsrückstand“, als dies noch 2022 der Fall gewesen ist. Es folgen die Straßen und Verkehrsinfrastruktur (+7 Prozentpunkte) und der Kultur (+6 Prozentpunkte). Verbessert hat sich die Situation bei der Kinderbetreuung und der Informationsinfrastruktur. Hier ging der Anteil der Kommunen, die von einem mindestens „nennenswerten Investitionsrückstand“ berichten, in den vergangenen fünf Jahren um 7 bzw. 6 Prozentpunkte zurück. Dahinter stehen der Ausbau der Kinderbetreuung, der von Bund und Ländern schon seit mehreren Jahren stark gefördert wird�, sowie der voranschreitende Breitbandausbau.� In der Richtung ähnliche, in der Intensität aber weniger starke Veränderungen zeigen sich beim Vergleich der Ergebnisse aus den beiden Befragungsjahren 2025 und 2026. Eine Ausnahme bildet die Informationsinfrastruktur. Hier ist der Anteil der Kommunen mit mindestens nennenswertem Investitionsrückstand von 2025 auf 2026 gestiegen, wobei er aber in der mittleren Frist von 2022 auf 2026 zurückging.
	Grafik 3.6: Veränderung des Anteils der Kommunen mit mindestens nennenswertem Rückstand
	In Prozentpunkten, Vergleich zwischen verschiedenen Befragungsjahren. Grün: Rückgang; Blau: Anstieg.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Neben der qualitativen Bewertung des wahrgenommenen Investitionsrückstands werden die Kämmereien im KfW-Kommunalpanel 2026 auch um eine monetäre Bewertung der damit zusammenhängenden Summen gebeten. Das bedeutet, dass Summen angegeben werden sollen, die vor Ort notwendig wären, um die Infrastruktur wieder auf einen adäquaten Stand zu bringen. Die zurückgemeldeten Werte werden anhand eines etablierten Verfahrens zu einem deutschlandweiten Wert hochgerechnet.� Anhand der Rückmeldungen aus dem KfW-Kommunalpanel ergibt sich so ein aktueller wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern in Höhe von rund 231,2 Mrd. EUR. Das sind rund 15,5 Mrd. EUR oder 7,2 % mehr als noch im Vorjahr (Grafik 3.7). 
	Die größten Anteile entfielen dabei auf die Schulinfrastruktur mit einem Rückstand von rund 68,9 Mrd. EUR (bzw. 29,8 % des Gesamtrückstands) und die Straßen und Verkehrsinfrastruktur mit ca. 53,7 Mrd. EUR (bzw. 23,2 %). Mit deutlichem Abstand folgen die Infrastrukturen für den Brand- und Katastrophenschutz (23,2 Mrd. EUR bzw. 10 %), die öffentlichen Verwaltungsgebäude (ca. 22,2 Mrd. EUR bzw. 9,6 %) und die Sportstätten (rund 21,6 Mrd. EUR bzw. 9,3 %). Nennenswerte Rückstände bestehen schließlich bei der Infrastruktur zur Kinderbetreuung (12 Mrd. EUR bzw. 5 %)  
	Grafik 3.7: Wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	und im Bereich der Wasserver- und -entsorgung (ca. 10,4 Mrd. EUR bzw. 4,5 %).�
	Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich vor allem bei Sportstätten, wo der gemeldete Rückstand um 39 % überraschend stark angestiegen ist. Im Vorjahr hatte er noch rund 15,6 Mrd. EUR betragen. Immer mehr der vielen Sportstätten, die in Westdeutschland vorwiegend in den Nachkriegsjahrzehnten und in Ostdeutschland nach der Wende entstanden sind, scheinen mittlerweile nicht nur ihre haushalterische Abschreibungsdauer überschritten, sondern auch ihren „natürlichen“ Lebenszyklus infolge extensiver Nutzung durchlaufen zu haben. Bei der Brand- und Katastrophenschutzinfrastruktur lag der Anstieg des Investitionsrückstandes bei 16 %, bei den Verwaltungsgebäuden bei 14 %. Im Bereich der Kinderbetreuung stieg der Rückstand um 7 % an. Kaum Veränderung im Vergleich zum Vorjahr gab es hingegen in den beiden volumenmäßig dominierenden Bereichen Schul- (+1,6 %) sowie Straßen- und Verkehrsinfrastruktur (+0,7 %). 
	Bei der Bewertung der Veränderungen ist zu berücksichtigen, dass sich die Baupreise in den vergangenen Jahren stark erhöht haben und die Kämmereien bei der Meldung der entsprechenden Investitionssummen auch die aktuellen Preisentwicklungen in den Blick nehmen. Zwar sind die massiven Preissteigerungen der Jahre 2020 bis 2023 vorbei. Dennoch erhöhen sich insbesondere die Rohstoffpreise für Bau- und Dämmmaterialien nach wie vor weiter. So stieg etwa der für Kommunen wichtige Baupreisindex Straßen im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 %.� Berücksichtigt man die Entwicklung der Preise bei der zeitlichen Entwicklung des wahrgenommenen Investitionsrückstands, so zeigt sich, dass der nominale Investitionsrückstand seit 2018 um 67 % angestiegen ist, während er sich real um 7 % erhöht hat (Grafik 3.8) Seit 2022 ist der reale wahrgenommene Investitionsrückstand damit insgesamt größer geworden.
	Grafik 3.8: Nominale vs. reale Entwicklung des wahrgenommenen Investitionsrückstands
	Index, 2018=100.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	3.4  Sondervermögen
	Neben den jährlich wiederkehrenden Panel-Fragen zu den Investitionen sowie zu den wahrgenommenen Investitionsrückständen umfasste das diesjärhige KfW-Kommunalpanel auch mehrere Fragen zum Sonder-vermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK), das die Bundesregierung im März 2025 beschlossen hat.� Eines der Ziele des Sondervermögens ist es, Defizite im Bereich der öffentlichen Infrastruktur zu beheben (§1 LuKIFG). Dafür erhalten Länder und Kommunen über einen Zeitraum von 12 Jahren 100 Mrd. EUR und damit ein Fünftel des Gesamtvolumens des Sondervermögens. Innerhalb der Länder werden unterschiedlich hohe Anteile der Mittel an die Gemeinden weitergegeben, die meisten Länder orientieren sich dabei an einem Richt-wert von 60 %. Grob geschätzt würde der kommunale Anteil damit etwa 60 Mrd. EUR betragen, was bei einer gleichmäßigen Verteilung über die Gesamtlaufzeit einem jährlichen Volumen von rund 5 Mrd. EUR entspricht. 
	Die Erwartungen in Bezug auf das Sondervermögen sind auch innerhalb der kommunalen Ebene grundsätzlich positiv, auch wenn der durchschnittlich zu erwartende Betrag an jährlichen Mitteln nicht einmal den durchschnittlichen Anstieg des Investitionsrückstands ausgleicht. Gleichzeitig schränkt die aktuelle Finanzlage den Spielraum für Investitionen in den Kommunen erheblich ein, sodass viele Maßnahmen verzögert, im Umfang reduziert oder sogar ganz gestrichen werden dürften. Dementsprechend könnte in einer nennenswerten Anzahl an Kommunen das Sondervermögen eher eine stabilisierende Wirkung auf die Investitionstätigkeit in dem Sinne haben, dass die Planungen ohne das Sondervermögen (noch) niedriger ausfallen würden.Die diesbezüglichen Fragen im Kommunalpanel fokussierten darauf, ob aufgrund der zusätzlichen Zuweisungen aus dem Sondervermögen das geplante Investitionsvolumen in der eigenen Kommune in den Jahren 2026 bzw. 2027 höher ausfallen wird, als es ohne diese Mittel ausgefallen wäre.� Zum Zeitpunkt der Umfrage konnte rund ein Fünftel der Kommunen diese Aussage noch nicht bewerten. Von denen, die es konnten, gab rund jede fünfte Kommune (22 %) an, dass sie aufgrund der Mittel aus dem Sondervermögen für 2026 mit einem höheren geplanten Investitionsvolumen rechnet. Für das Jahr 2027 stimmten 38 % dieser Aussage zu (Grafik 3.9). Im Umkehrschluss bedeut dies, dass unter den Kommunen, die schon heute bewerten können, wie sie die zu erwartenden Mittel aus dem Sondervermögen in den Jahren 2026/2027 einsetzen werden, jeweils mehr als die Häfte nicht damit rechnet, dass dadurch die geplanten Investitionen höher ausfallen als ohne diese Mittel.
	Grafik 3.9: Erwartete Auswirkungen des Sondervermögens auf Investitionen
	Anteil Kommunen in Prozent, die der jeweiligen Aussage zustimmen. Kommunen, die die Antwortoption „noch nicht festgelegt“ ausgewählt haben, sind hier herausgenommen.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Wie ist dieser Befund einzuordnen? Erstens spricht die Tatsache, dass schon in diesem Jahr jede fünfte Kommune damit rechnet, mehr zu investieren, für einen zügigen Einstieg in die Umsetzung. Das Sondervermögen für Kommunen wurde von vornherein so angelegt, dass damit auch bereits 2025 gestartete Projekte finanziert werden können. Zweitens kommen neue Projekte aufgrund des zeitlichen Vorlaufs für Infrastrukturprojekte erst in späteren Jahren in die Umsetzung. Für 2027 steigt der Anteil der Kommunen, die mit dem Sondervermögen höhere Investitionen planen als ohne, auf über ein Drittel deutlich an. Dabei mag drittens das Sondervermögen angesichts des geringen finanziellen Spielraums der Kommunen auch in nennenswertem Umfang eine stabilisierende Wirkung auf die Investitionstätigkeit in dem Sinne haben, dass die geplanten Investitionen ohne das Sondervermögen (noch) niedriger ausfallen würden.� Insgesamt ist die Häufigkeit der geplanten Nutzung in Anbetracht der beschränkten Größenordnung des kommunalen Anteils am Sondervermögen und der unterschiedlichen Verteilungsmechanismen in den Ländern durchaus beachtlich. Einen Rückschluss auf die Höhe des zusätzlich ausgelösten Investitionsvolumen lassen die Daten indes (noch) nicht zu. 
	Neben den Auswirkungen auf die geplanten Investitions-volumina wurden in der Befragung zudem die Infrastruk-turbereiche adressiert, für die die Kommunen die zu erwartenden Mittel aus dem Sondervermögen veraus-gaben wollen. Grundsätzlich erlaubt es ihnen die Gesetzeslage, in fast alle Bereiche zu investieren, die auch im KfW-Kommunalpanel regelmäßig abgefragt werden.� Entsprechend wird vor Ort aktuell auch breit geplant. Einzelne Bereiche stechen jedoch deutlich hervor. Von denjenigen Kommunen, die bereits im Jahr 2026 mit Mitteln des Sondervermögens planen, gibt etwa jede zweite an, die Gelder für Straßen und Schulinfra-struktur auszugeben (50 bzw. 48 %), gefolgt von Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz (44 %). Jeweils ein Drittel der Kommunen plant, SVIK-Mittel in den Bereichen Kinderbetreuung und Sport einzusetzen. Diese Investitionsschwerpunkte spiegeln die bestehenden wahrgenommenen Investitions-rückstände wider (Grafik 3.7).
	Anhand der Antworten der Kämmereien lässt sich darüber hinaus abschätzen, wie hoch der Anteil der im Jahr 2026 für Investitionen eingeplanten Mittel aus dem Sondervermögen ist, die über alle Kommunen insgesamt in bestimmte Infrastrukturbereiche fließen werden (Gra-fik 3.10). Es zeigt sich, dass ein knappes Viertel der kommunalen Mittel im laufenden Jahr primär in die Schulinfrastruktur fließen wird (24 %). Darauf folgt die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur mit rund 22 % sowie Brand- und Katastrophenschutz mit etwa 18 %. Auf weitere Bereiche wie die Kinderbetreuung (10 %), die Sportstätten (9 %) und die Verwaltungsgebäude (4 %) entfallen kleinere, aber dennoch relevante Mittelanteile. Dagegen entfallen auf die Bereiche Gesundheit, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Wohnen nur rund 1 % der eingeplanten Mittel, auf ÖPNV, Energie und Abfall sogar noch weniger. Die geringen Anteile dieser Infrastrukturbereiche lasen sich damit erklären, dass sie häufig nicht direkt im Verantwor-tungsbereich der Kommunen zu verorten sind, sondern durch ausgelagerte Einheiten abgedeckt werden (siehe auch Kapitel 5).
	Grafik 3.10: Geplante Verteilung der kommunalen Mittel aus dem Sondervermögen nach Bereichen
	Geplante Mittelverteilung 2026 der Kommunen, die Mittel aus dem SVIK einsetzen werden.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Abgesehen von den 100 Mrd. EUR, die aus dem Sondervermögen unmittelbar an Länder und Kommunen gehen, sind weitere 100 Mrd. EUR für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) des Bundes reserviert; die restlichen 300 Mrd. EUR sollen vom Bund für eigene Infrastrukturinvestitionen eingesetzt werden. Sowohl aus dem KTF als auch aus den übrigen Bundesmitteln können grundsätzlich Maßnahmen finanziert werden, die den Kommunen direkt oder indirekt zugutekommen. Aus dem KTF werden beispielsweise Förderprogramme zugunsten von Klimaschutz und Klimaanpassung finanziert, die auch Kommunen nutzen können.� Aber auch aus den 300 Mrd. EUR, die der Bund in Infra-struktur investieren möchte, werden Mittel für kom-munale Infrastrukturinvestitionen bereitgestellt. So sind Mittel in Höhe von 29 Mrd. EUR für den Krankenhaus-transformationsfonds� vorgesehen, welche den Kreisen und kreisfreien Städten als Träger von Krankenhaus-infrastruktur über die Länder zufließen könnten. Darüber hinaus stellt der Bund den Ländern 4 Mrd. EUR aus dem SVIK zur Verfügung, die für Investitionen in die Kinder-tagesbetreuung sowie in Hochschul- und Wissenschafts-infrastrutur eingesetzt werden können.� Die Mittel für den Kita-Ausbau sind dabei explizit auch zur Weitergabe an die Kommunen gedacht.
	Vor diesem Hintergrund wurden die Kämmereien um eine Bewertung gebeten, inwieweit sie damit rechnen, auch aus dem Bundesanteil von 400 Mrd. EUR des Sondervermögens Mittel zu erhalten. Da zum Zeitpunkt der Umfrage die rechtliche Umsetzung innerhalb der einzelnen Länder noch teilweise unklar war und die denkbaren Kanäle darüber hinaus schwer zu überblicken sind, antwortete rund ein Drittel der Kommunen, dass sie dazu noch keine Aussage machen können. Von den Übrigen gab eine Mehrheit an (55 %), dass sie nicht mit Mitteln aus dem Bundesanteil rechnen. Im Umkehr-schluss bedeutet dies aber auch, dass immerhin rund 45 % der Kommunen, die diese Frage für sich einordnen konnten, mit weiteren Mitteln rechnen, darunter vor allem die größeren Städte und Kreise.
	3.5 Erwartungen zur künftigen Entwicklung des kommunalen Investitionsrückstands
	Mit Blick in die Zukunft gehen aktuell rund 23 % der Kommunen davon aus, dass der von ihnen wahrge-nommene Investitionsrückstand bezogen auf die gesamte Infrastruktur in den kommenden Jahren abgebaut wird (Grafik: 3.11). Mit 42 % der befragten Kämmereien rechnen jedoch deutlich mehr Kommunen mit einem weiteren Aufwuchs. 36 % gehen davon aus, dass sich in den nächsten Jahren nichts am gegen-wärtigen Niveau des Rückstands verändern wird. Besonders ausgeprägt ist dieses Muster bei den Straßen und der Verkehrsinfrastruktur, wo nur 18 % mit einem Rückgang, aber mit 52 % mehr als die Hälfte mit einem weiteren Anstieg rechnen. Auch bei den öffentlichen Verwaltungsgebäuden zeigt sich ein Verteilungsmuster, dass einen deutlichen Anstieg in den kommenden Jahren indiziert. Hier rechnen 36 % der befragten Kommunen mit einem weiteren Aufwuchs und nur 23 % mit einer Verbesserung der gegenwärtigen Situation.
	Zuversichtlicher sind die Erwartungen bei der bildungs-bezogenen Infrastruktur sowie beim Brand- und Katastrophenschutz – zwei Pflichtaufgaben der Kommunen. Während bei den Schulen 40 % der Kommunen mit einem Rückgang und lediglich 30 % mit einem Anstieg rechnen, sind es beim Brand- und Katastrophenschutz 37 % versus 30 %. Im Vergleich dazu stabil erscheint der Infrastrukturbereich Kultur – also Bibliotheken, Theater oder Volkshochschulen. Hier gehen mit 54 % mehr als die Hälfte aller Kommune davon aus, dass sich der aktuelle Rückstand künftig weder vergrößern noch verkleinern wird.
	Grafik 3.11: Erwartete Entwicklung des Investitions-rückstands für ausgewählte Bereiche
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Diese Einschätzungen sind insbesondere mit Blick auf das Sondervermögen von Relevanz. Obwohl, wie oben gesehen, besonders hohe Anteile der zusätzlichen Mittel in Schulen und Straßen fließen werden, gehen die Kommunen nur bei den Schulen, nicht aber bei den Straßen mehrheitlich davon aus, dass sich der Zustand der Infrastruktur in den kommenden Jahren verbessern wird. Einmal mehr zeigt sich daran, dass vor Ort die bildungsbezogene Infrastruktur häufig höhere politische Priorität genießt als der Zustand der Verkehrswege oder der öffentlichen Verwaltungsgebäude.�
	Die eingesetzten Instrumente der Investitionsfinan-zierung bleiben 2025 im Vergleich zum Vorjahr größtenteils konstant. Leichte Veränderungen zeigen sich bei liquiden Mitteln und Kommunalkrediten, deren Nutzung jeweils etwas zunimmt.
	Kommunen rechnen damit, dass die Nutzung von zweckgebundenen Zuweisungen sowie Förder-programmen in 2026 ansteigen wird. Ein Grund dafür dürfte im Sondervermögen liegen.
	Die Bedingungen der Kreditaufnahme werden deutlich negativer eingeschätzt als im Vorjahr.
	4.1 Finanzierungsmix
	Grundsätzlich lassen sich die Finanzierungsquellen kommunaler Investitionen in eigene Mittel und Fremd-finanzierung unterteilen. Zu den eigenen Mitteln zählen insbesondere liquide Mittel aus dem Vorjahr sowie laufende allgemeine Deckungsmittel aus Steuerein-nahmen und Schlüsselzuweisungen. Fördermittel und zweckgebundene Investitionszuweisungen werden dagegen überwiegend von übergeordneten Ebenen bereitgestellt und stellen zusammen mit den Kommunal-krediten und Schuldscheindarlehen den Fremdfinan-zierungsanteil. Im Rahmen des KfW-Kommunalpanels werden die Kämmereien danach gefragt, ob und welche Finanzierungsinstrumente sie im zurückliegenden Haushaltsjahr zur Investitionsfinanzierung genutzt haben und zu welchem Anteil die jeweiligen Instrumente gegebenenfalls zur Finanzierung der Investitionen beigetragen haben.
	Für das Jahr 2025 gaben 88 % der Kommunen an, Fördermittel zu nutzen (Grafik 4.1). Allgemeine Deckungsmittel wurden von 75 % der Kommunen eingesetzt, liquide Mittel aus dem Vorjahr von 69 % und zweckgebundene Investitionszuweisungen von 68 %. Im Bereich der Fremdfinanzierung griff rund die Hälfte der befragten Kommunen auf Kommunalkredite zurück. Schuldscheindarlehen spielten mit einem Anteil von 3 % weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. 
	Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich insgesamt nur geringe Verschiebungen. Am deutlichsten fällt der Anstieg bei liquiden Mitteln und Kommunalkrediten aus, deren Nutzungshäufigkeit jeweils um 4 Prozentpunkte zunahm. Dies kann einerseits darauf hindeuten, dass viele Kommunen angesichts ihrer angespannten finanziellen Lage vermehrt vorhandene Rücklagen nutzen. Wenn diese erschöpft sind oder für das Finan-zierungsvorhaben nicht ausreichen, dürfte auch vermehrt auf teureres Fremdkapital in Form von Kreditfinanzierung zurückgegriffen werden. Zusätzlich hat das im Vergleich zu den Vorjahren wieder günstigere Zinsumfeld die Aufnahme von Fremdkapital erleichtert�
	Grafik 4.1: Nutzung von Finanzierungswerkzeugen
	Anteil der Kommunen in Prozent, die eine entsprechende Nutzung-angeben, Mehrfachnennungen möglich 
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Im Jahr 2025 wurde der Hauptrefinanzierungssatz der EZB in vier Schritten von 3,15 auf 2,15 % gesenkt und damit um insgesamt einen Prozentpunkt reduziert.� Für Banken, die Kommunalkredite vergeben, bedeutet dies unmittelbar sinkende Refinanzierungskosten, die sich mit zeitlicher Verzögerung auch in günstigeren Kreditkondi-tionen niederschlagen können. Zugleich war das Zinsniveau Ende 2025 aber noch deutlich höher als in der Niedrigzinsphase vor 2022.
	Mit Blick auf die Anteile der verschiedenen Finan-zierungsinstrumente am Finanzierungsmix der Kom-munen mit mehr als 2.000 Einwohnern zeigen sich ebenfalls nur geringe Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr (Grafik 4.2). Die Abweichungen liegen hier bei höchstens zwei Prozentpunkten. Die teilnehmenden Kommunen gaben an, dass im Durchschnitt 27 % der Investitionsfinanzierung auf Kommunalkredite, 21 % auf Fördermittel, 19 % auf laufende allgemeine Deckungs-mittel, 18 % auf liquide Mittel aus dem Vorjahr, 11 % auf zweckgebundene Investitionszuweisungen und 1 % auf Schuldscheindarlehen entfielen.
	Grafik 4.2: Anteile der Finanzierungsinstrumente für kommunale Investitionen
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Damit zeigt sich im Finanzierungsmix eine leichte Verschiebung des Finanzierungsvolumens zugunsten von Kommunalkrediten: Obwohl liquide Mittel von mehr Kommunen genutzt werden, fällt ihr Anteil am Finanzierungsvolumen geringer aus. Dies spricht weitergehend dafür, dass vorhandene Rücklagen zwar weiterhin eingesetzt werden, aber zunehmend nicht ausreichen, sodass Kommunen stärker auf Fremdfinanzierung zurückgreifen. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Anstieg der kommunalen Kreditaufnahme beim nicht-öffentlichen Bereich in den vergangenen Jahren (Grafik 4.3.)
	Grafik 4.3: Entwicklung der kommunalen Verschuldung
	Pro Kopf Verschuldung
	Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Darstellung
	Besonders aufschlussreich ist die Betrachtung nach Gemeindegrößenklassen und Finanzstärke (Grafiken 4.4 und 4.5). Dabei wird deutlich, dass die Verschiebung von liquiden Mitteln zu Kommunalkrediten vor allem durch Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern getrieben wird. Zwar ist der Anteil der Kommunalkredite in größeren Kommunen traditionell höher, da ihre Investitionsvolumina in der Regel größer und stetiger sind. Bemerkenswert ist jedoch das Ausmaß der Veränderung in dieser Gruppe. Der Anteil der Kommunalkredite stieg im vergangenen Jahr noch einmal deutlich von 32 auf 40 %. Gleichzeitig sank der Anteil liquider Mittel aus dem Vorjahr von 17 auf 12 %. In den übrigen Größenklassen zeigen sich dagegen keine vergleichbar starken Veränderungen. Was ebenfall darauf hindeutet, dass zunehmend Fremdkapital zu Investitionsfinanzierung hinzugezogen werden muss und die liquiden Mittel nicht ausreichen. 
	Grafik. 4.4: Anteile der Finanzierungsinstrumente für kommunale Investitionen nach Gemeindegrößen-klassen
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Auch die Differenzierung nach Finanzstärke deutet auf eine Verschiebung hin.� Während Kommunal-kredite bei finanzschwächeren Kommunen mit 28 % weiterhin eine größere Rolle spielen, zeigt sich die stärkere Dynamik bei den finanzstärkeren Kommunen: Dort stieg der Anteil im Finanzierungsmix von 13 auf 17 %. Insgesamt spricht dies dafür, dass die in Summe leichte Verschiebung im Finanzierungsmix nicht flächendeckend gleich stark ausfällt, sondern vor allem von größeren Kommunen sowie einzelnen Gruppen mit stärkerer Finanzkraft getragen wird.
	Grafik 4.5: Anteile der Finanzierungsinstrumente für kommunale Investitionen nach Finanzstärke der Kommunen
	Kommunen ohne Haushaltsausgleich im Jahr 2025 werden als finanzschwach eingestuft.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Infobox: Privates Kapital im öffentlichen Sektor
	Mit innovativen Finanzierungsinstrumenten lassen sich zwar nicht die grundlegenden haushaltsrecht-lichen Anforderungen an die kommunale Kreditauf-nahme umgehen. Sie ermöglichen aber eine Diver-sifizierung der Möglichkeiten zur Kapitalaufnahme und der investorenseitigen Ansprache.� 
	Darüber hinaus könnte die Nutzung von Öffentlich-Privaten-Partnerschaften (ÖPP) an Bedeutung gewinnen.� Je nach Ausgestaltung der Vertrags-konstruktionen kümmern sich private Unternehmen um die Erstellung, die Finanzierung und den Betrieb einer Infrastruktur, während den Kommunen – meist durch Miet- oder Leasingmodelle – die nachgelagerte Nutzung ermöglicht wird.�
	Bei öffentlichen Unternehmen ist das Spektrum möglicher Finanzierungsinstrumente noch breiter. Neben klassischen Krediten und Schuldscheinen kommen hier unter anderem Anleihen, stille Betei-ligungen, Genussrechte oder Wandeldarlehen in Betracht.� Mezzanine- und Beteiligungskapital kommt zur Deckung von Eigenkapitallücken und zur Risiko-diversifizierung etwa bei regionalen Energie-versorgern eine besondere Rolle zu.� Diese Instrumente können zusätzliche Spielräume eröffnen und ermöglichen explizit auch eine Bürgerbeteiligung über Crowd-Funding-Modelle, sind in der Praxis aber vor allem für größere Kommunen beziehungsweise größere öffentliche Unternehmen relevant.
	Grafik 4.6: Erwartungen zu den einzelnen Instrumenten der Investitionsfinanzierung
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	4.2 Zukünftige Nutzung von Finanzwerkzeugen
	Für das Jahr 2026 erwartet ein Großteil der Kommunen, dass sie mehr Kommunalkredite aufnehmen als im Vorjahr (Grafik 4.6). Dies ist bemerkenswert, da bereits im Jahr 2025 die Kommunen häufiger zum Kommunalkredit gegriffen haben. Diese Entwicklung unterstreicht den skizzierten Trend einer stärkeren Nutzung von Fremdkapital aufgrund der angespannten finanziellen Lage auf der kommunalen Ebene. Ein Blick auf die erwartete Nutzung der Eigenmittel zeigt, dass 41 % der Kommunen angeben, eher weniger liquide Mittel und Eigenmittel zu verwenden. Im Fall der allgemeinen Deckungsmittel ist das ein Rückgang von 7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Ursache dafür dürfte sein, dass angesichts der angespannten Haushaltslage und der um sich greifenden Defizite immer weniger frei verfügbare Mittel vorhanden sind. Auch gaben 32 % der Kommunen an, im Jahr 2026 mehr Fördermittel zu nutzen; 21 % sagten dies über zweckgebundene Zuweisungen. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Anstieg im Vergleich zur letztjährigen Befragung. 
	Grafik 4.7: Bedingungen der Kreditaufnahme in den vergangenen 12 Monaten
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Fördermittel sind für den Haushalt relativ attraktiv, da mit ihnen Eigenmittel gehebelt werden können, auch wenn sie Bürokratiekosten verursachen. Ein weiterer Grund für den erwarteten Zuwachs in den Zuwendungen von höheren staatlichen Ebenen könnte die anstehende Ausschüttung des Sondervermögens sein. Dieses wird die Kommunen großenteils in Form von Fördermitteln und zweckgebundenen Investitionszuweisungen erreichen.� 
	4.3 Bedingungen der Kreditaufnahme Bei der Einschätzung der Bedingungen der Kreditaufnahme in den vergangenen 12 Monaten zeigt sich angesichts der moderaten Leitzinsen ein neutrales Bild (Grafik 4.7). So blickt auch der größte Teil der Kommunen mit 27 % neutral auf die Bedingungen des Jahres 2025 zurück und die Antworten verteilen zu je einem Sechstel sich auf eher schlecht (17 %) bzw. gut (15 %). Die Einschätzungen in den Kategorien sehr gut und sehr schlecht liegen im niedrigen einstelligen Bereich. Angesichts der aktuellen Leitzinsen zeichnen die Ergebnisse ein weniger euphorisches Bild als zu Zeiten der Niedrigzinsphase vor 5 Jahren, als z. B. bei einem Leitzins nahe Null für das Jahr 2021 der Kreditaufnahme von 61 % der Kommunen gute oder sehr gute Bedingungen attestiert wurden, liegen aber fast unverändert im Jahresvergleich zum Jahr 2024 mit leicht höheren Leitzinsen. In der Tendenz beurteilten Kreise und kreisfreie Städte die Entwicklung etwas positiver als kreisangehörige Kommunen.
	Grafik 4.8: Wahrgenommene Gründe für die Bedingungen der Kreditaufnahme in den letzten 12 Monaten
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Als häufigster Grund für die zurückhaltendere Einschätzung wurden hohe Zinsen und steigende Zinslasten genannt (Grafik 4.8). Dies erscheint auf den ersten Blick erklärungsbedürftig, da die Leitzinsen im Jahresverlauf 2025 schrittweise gesenkt wurden. Die Einschätzung der Kämmereien dürfte jedoch auch dadurch geprägt sein, dass das aktuelle Zinsniveau nicht nur mit dem Vorjahr, sondern auch mit der Niedrigzinsphase der 2010er-Jahre verglichen wird. Zudem haben sich die langfristigen Zinsen, etwa bei zehnjährigen Bundesanleihen, Mitte 2025 wieder erhöht. � 
	Allerdings gehen die Kommunen von einer Verschlechterung der Bedingungen der Kreditaufnahme aus, sodass auch Antizipation eine Rolle gespielt haben dürfte. So geht zwar jede vierte Kämmerei für das laufende Jahr von einer unveränderten Situation aus (Grafik 4.9) aber ebenso viele rechnen mit einer Verschlechterung der Bedingungen (28 %). Nur noch 6 % der befragten Kommunen erwarten eine leicht oder deutlich bessere Situation. Größere Unterschiede nach Region oder Gemeindegrößenklasse zeigen sich dabei kaum. Als wichtigsten Grund für ihre Sorge nennen die Kämmereien den erwarteten Anstieg des Zinsniveaus. Diese Einschätzungen stehen im Einklang mit den Markterwartungen, die einen Anstieg der geldpolitischen Leitzinsen im Laufe des Jahres von 2,0 auf 2,5 % signalisieren.� Ein solcher Anstieg würde die Kreditaufnahme tendenziell verteuern. Als zweithäufigster Grund für die Verschlechterung der Bedingungen der Kreditaufnahme wurde von 16 % der Kommunen die unsichere geopolitische und daraus resultierende wirtschaftliche Lage genannt.
	Grafik 4.9: Bedingungen der Kreditaufnahme in den kommenden 12 Monaten
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	5. Schwerpunktthema: finanzielle Situation der kommunalen Beteiligungen
	Die Kommunen sind an zahlreichen öffentlichen Unternehmen beteiligt. Insbesondere in den Bereichen Wasser (66 %) und Energie (65 %) haben zwei Drittel der Kommunen Beteiligungen.
	Gerade Beteiligungen im Energiebereich erwirtschaften regelmäßig Überschüsse, die sie oft an die Kommunen abführen. Sie sind daher auch besonders häufig im steuerlichen Querverbund mit Sparten anzutreffen, die eher verlustträchtig sind, wie etwa der ÖPNV, bei dem im vergangenen Jahr 52 % der antwortenden Kom-munen Verluste abdecken mussten. Auch in den Bereichen Sport und Kultur mussten drei von fünf Kommu-nen Verluste abdecken, während im Energiebereich 51 % der Kommunen Gewinne in den Kernhaushalt abführen konnten. 
	Bei der Einschätzung der zukünftigen Ertragssituation der kommunalen Beteiligungen äußern sich die Kommunen verhalten. Das könnte mit den großen Investitionsherausforderungen durch die Energie- und Wärmewende sowie die Anpassung an den Klimawandel zu tun haben.
	Um investive Herausforderungen im Bereich Ver- und Entsorgung zu meistern, benötigen die kommunalen Unternehmen eine ausreichende Unterfütterung mit Kapital. Je rund ein Drittel der antwortenden Kommunen geben an, dass sie zur finanziellen Stärkung ihrer Beteiligungen in der Vergangenheit Gewinnthesaurierung (33 %) und Bürgschaften (32 %) genutzt haben. In den kommenden fünf Jahren planen die Kommunen seltener die Nutzung dieser Instrumente. Nur ein kleiner Anteil der Kommunen hat Erfahrung mit „stillen Beteiligungen“ und Mezzanine-Kapitaleinlagen (jeweils knapp 2 %). Dieser Anteil bleibt auch bei der in die Zukunft gerichteten Betrachtung ähnlich.
	5.1 Art und Umfang der kommunalen Beteiligungen
	Die regelmäßig im KfW-Kommunalpanel abgefragten Daten haben einen starken Fokus auf die Kernhaushalte der Kommunen. Jedoch sind viele Städte, Gemeinden und Kreise auch an kommunalwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen, wie etwa Eigenbetrieben, Anstalten des öffentlichen Rechts oder auch GmbHs oder AGs beteiligt, die der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge dienen, wie etwa der Energie- und Wasserversorgung oder der Abfallbeseitigung.
	Um ein differenzierteres Bild dieser ausgelagerten Einheiten zu gewinnen�, wurden die Kämmereien im Rahmen des KfW-Kommunalpanels 2026 danach gefragt, in welchen Wirtschaftsbereichen sie über Beteiligungen an solchen kommunalwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen verfügen, wie sich die finanzielle Situation dieser Beteiligungen in der Vergangenheit dargestellt hat und welche Erwartungen sie diesbezüglich für die Zukunft haben. Dabei konzentrierte sich die Abfrage auf Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge, die besonders häufig ausgelagert sind.� 
	Grafik 5.1: Kommunale Beteiligungen nach Bereichen
	Anteil der Kommunen, die im Jahr 2025 eine Beteiligung im jeweiligen Bereich haben, untergliedert nach Gemeindegrößenklassen. 
	Mehrfachnennungen möglich.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Von den antwortenden Kommunen gaben jeweils rund zwei Drittel an, über eine Beteiligung in den Bereichen Wasser- bzw. Energieversorgung zu verfügen (Grafik 5.1). Eine Beteiligung im Bereich Wohnen – also Wohnungsbaugesellschaften und / oder -genossenschaften – wurde von etwas mehr als der Hälfte der Kommunen genannt, gefolgt von den Bereichen Sport – in Form eines Sport- und Bäderbetriebs (48 %) –, ÖPNV (48 %) und Abfall (45 %). In den Bereichen Gesundheit und Kultur verfügen jeweils rund zwei von fünf Kommunen über Beteiligungen. Etwa 5 % der antwortenden Kommunen haben in allen abgefragten Bereichen eine Beteiligung. Dagegen gibt nur eine von zehn Kommunen an, in keinem Bereich an einem Unternehmen beteiligt zu sein.
	Die Daten zeigen, dass Kommunen aller Einwohnergrößenklassen Beteiligungen nutzen. In den Bereichen ÖPNV, Abfallentsorgung und Gesundheit entfallen besonders viele Beteiligungen auf die Kreise. Dies ist naheliegend, da insbesondere Krankhäuser sowie Recycling- und Müllverbrennungsanlagen aufgrund der Zuständigkeiten der Landkreise und der Bereitstellungs- und Unterhaltskosten solcher Einrichtungen meist überörtlich durch entsprechende Zweckverbände oder gemeinschaftlich getragene Beteiligungsformen organisiert werden. Beim ÖPNV kommen zusätzlich die immanenten Netzwerkeffekte zum Tragen, die bei mehr Nutzern und in zusammenhängenden geografischen Einheiten einen größeren Nutzen stiften. 
	Auf die Gemeinden ab 20.000 Einwohnern entfallen die Hälfte aller in der Umfrage angegebenen Beteiligungen in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung. Dagegen haben die Kommunen von einer Größe zwischen 5.000 und 50.000 Einwohnern besonders viele Beteiligungen in den Bereichen Sport und Wohnen. 
	Infobox: Kommunale Beteiligungen
	5.2 Überschüsse und Defizite kommunaler Beteiligungen
	Die Kommunen wurden in der Umfrage auch gebeten, Angaben zur finanziellen Situation ihrer Beteiligungen zu machen. Dazu konnte für jeden Bereich angegeben werden, ob es eine Gewinnabführung aus den Beteiligungen in den Kernhaushalt gab, ob das Ergebnis für die Kommune kostenneutral war, oder ob Verluste aus dem Kernhaushalt heraus abgedeckt werden mussten. Grundsätzlich gilt, dass kommunale Unternehmen im Rahmen ihres Daseinsvorsorgeauftrags zwar wirtschaftlich arbeiten und Überschüsse erzielen dürfen. Die reine Gewinnerzielung darf jedoch nicht im Vordergrund stehen. Aus buchhalterischer Sicht sind Beteiligungen eigene wirtschaftliche Einheiten, die vom eigentlichen Kernhaushalt der Gemeinde getrennt zu betrachten sind. Wenn eine Beteiligung Gewinne erzielt, so können diese an die Kommune als Anteilseigner (teilweise) abgeführt werden und damit die Einnahmen der Kommune im Kernhaushalt stützen. Umgekehrt muss die Kommune eventuell Verluste ihrer Beteiligungen aus dem Kernhaushalt abdecken.� 
	Grafik 5.2: Überschüsse und Defizite im Jahr 2025 nach Bereichen
	Anteil der Kommunen mit einer Beteiligung im jeweiligen Bereich, die im Jahr 2025 Gewinn abführen konnten, Verluste abdecken mussten oder in denen das Ergebnis neutral war.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Für das Jahr 2025 gab die Hälfte der Kommunen (51 %) an, dass ihre Beteiligungen im Energiesektor Überschüsse abgeführt haben (Grafik 5.2). In den Bereichen Wasser und Wohnen erfolgte eine Gewinnabführung jeweils in etwa einem Fünftel der Kommunen mit Beteiligungen in diesem Bereich, im Bereich Abfall bei 16 % der Beteiligungen. In allen vier genannten Bereichen gab nur ein sehr kleiner Anteil an Kommunen an, dass ein Verlustausgleich vorgenommen werden musste. Zumeist war das Ergebnis neutral.
	Anders sieht das Bild in den Bereichen Sport, ÖPNV und Kultur aus. In diesen Bereichen waren bei einer Mehrheit der antwortenden Kommunen Verlustabdeckungen notwendig. Auch im Bereich Gesundheit mussten 40 % der Kommunen einen Verlustausgleich vornehmen. Die Mehrheit der Auslagerungen in diesem Bereich hatte jedoch ein ausgeglichenes Ergebnis aufzuweisen. In allen vier genannten Bereichen – Sport, ÖPNV, Kultur und Gesundheit – war die Abführung von Überschüssen die Ausnahme.
	Die Zweiteilung, die die Befragung hier aufzeigt – Energie, Wasser, Abfall und Wohnen eher als Überschuss-Beteiligungen, Sport, Kultur, Gesundheit und ÖPNV eher als verlustträchtige Extrahaushalte – spiegelt sich auch in den Daten der offiziellen Statistik wider. Betrachtet man die Jahresbilanzen der kaufmännisch buchenden öffentlichen Extrahaushalte und sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs), so zeigt sich, dass die Bereiche Energie, Wasser und Entsorgung im Aggregat, also über alle Extrahaushalte und FEUs aufsummiert, seit 2008 Überschüsse aufwiesen (Grafik 5.3). Der Bereich Grundstücke und Wohnungswesen weist in der öffentlichen Statistik ab 2021 ebenfalls positive Ergebnisse auf. Die Bereiche Gesundheit und Sozialwesen waren dagegen seit 2008 durchgängig von Defiziten geprägt. 
	Grafik 5.3: Überschüsse und Defizite der kaufmän-nisch buchenden öffentlichen Extrahaushalte und sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen
	In Mio. Euro.
	Quelle: Destatis, Bilanzkennzahlen der kaufmännisch buchenden öffentlichen Extrahaushalte und FEUs, eigene Darstellung
	Insofern zeichnen beide Datensätze ein kongruentes Bild. Die Befragungsdaten des KfW-Kommunalpanels erlauben hier jedoch eine differenziertere Betrachtung. Denn danach zeigt sich, dass sich die Lage der Beteiligungen durchaus heterogen mit Blick auf die Überschüsse und Verluste darstellt.
	Wenn eine Kommune sowohl über Beteiligungen mit Defiziten als auch solche mit Überschüssen verfügt, besteht die Möglichkeit, den sogenannten steuerlichen Querverbund zu nutzen. Hierbei werden die Überschüsse und Defizite verschiedener „Betriebe gewerblicher Art“ bei der Ermittlung der fälligen Steuern miteinander verrechnet. Voraussetzung dafür ist gemäß § 4 Abs. 6 Körperschaftsteuergesetz (KStG), dass „sie gleichartig sind“ und „zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht“. Alternativ können bestimmte Bereiche auch direkt zusammen betrieben werden (z. B. Schwimmbäder und Energieerzeugung). Typisch ist, dass Überschüsse eines profitablen Bereichs (z. B. Energieversorgung, Wasser) genutzt werden, um defizitäre Bereiche (z. B. ÖPNV oder Sport) zu stützen.
	Insbesondere der Energiebereich nimmt hier eine zentrale Rolle ein. Mit 72 % ist er mit Abstand der häufigste Bereich in Querverbünden (Grafik 5.4) und fungiert oft als Ertragsbringer. Daneben sind Sport (50 %), ÖPNV (44 %) und Wasser (33 %) die besonders oft in einem Querverbund vertretenen Sparten. Zwischen diesen Bereichen bestehen meist fachlich bzw. technisch begründete Verflechtungen, sodass sich ein Verbund aus Unternehmen nicht nur aus finanziellen Gründen anbietet. Bei der Analyse, welche Bereiche miteinander in Querverbünden organisiert sind, fällt insbesondere die starke Kopplung zwischen Energie und Sport und / oder dem öffentlichen Personennahverkehr auf, was darauf hindeutet, dass Überschüsse aus der Energieversorgung häufig zur Stabilisierung defizitärer Bereiche wie dem ÖPNV und den Bäderbetrieben herangezogen werden. Dagegen sind Wohnen (7 %), Abfall (7 %), Gesundheit (4 %) und Kultur (4 %) deutlich seltener Teil eines Querverbunds.
	Grafik 5.4: Wie häufig sind welche Bereiche Teil eines Querverbunds?
	Anteil der Querverbünde, die im Jahr 2025 die genannten Bereiche beinhalten 
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	5.3 Erwartungen zur finanziellen Entwicklung Die Kommunen rechnen überwiegend mit einer stabilen finanziellen Entwicklung ihrer Beteiligungen in den nächsten fünf Jahren. Auch in Zukunft erwarten die Kommunen eher Verlustabdeckungen in den Bereichen Sport, Kultur, Gesundheit und ÖPNV. Allerdings liegt der Anteil der Kommunen, die in den nächsten fünf Jahren mit Verlustausgleichen in diesen Bereichen rechnen, etwas höher als der Anteil der Kommunen, die im vergangenen Jahr tatsächlich Verlustabdeckungen vornehmen mussten. Genau umgekehrt verhält es sich in den Bereichen Energie, Wasser und Abfall. Hier liegt der Anteil der Kommunen, die in den kommenden fünf Jahren mit der Abführung von Überschüssen rechnen, niedriger als der Anteil der Kommunen, deren Beteiligungen im vergangenen Jahr Überschüsse an den Kernhaushalt abgeführt haben.
	So rechnen 43 % der Kommunen eher mit einer Abführung von Überschüssen im Energiebereich in den nächsten fünf Jahren (gegenüber 51 %, die 2025 Überschüsse abführen konnten). Auch in den Bereichen Wasser, Wohnen und Sport rechnen jeweils etwas weniger Gemeinden mit der Ausschüttung von Überschüssen in den Kernhaushalt. Dagegen rechnen deutlich mehr Gemeinden für die Zukunft damit, dass sie Verluste ihrer Beteiligungen in den Bereichen Gesundheit (55 %) und ÖPNV (57 %) abdecken müssen (Grafik 5.5). 
	Ein möglicher Grund für diese eher zurückhaltenden Erwartungen könnte sein, dass die Kommunen gerade in den Bereichen, in denen Überschüsse an den Kernhaushalt abgeführt werden, vor großen Investitionsherausforderungen stehen. Um diese Investitionen zu finanzieren, besteht die Möglichkeit, dass die Kommune auf eine Abführung verzichtet und so die Investitionsfähigkeit der Unternehmen stärkt. Das betrifft zum Beispiel die Energie- und Wärmeinfrastruktur�, die ausgebaut und modernisiert werden muss, um den lokalen Erfordernissen der sozial-ökologischen Transformation gerecht zu werden. Auch im Bereich Wasser und Abwasser bestehen große Investitionsherausforderungen vor allem durch die Anpassung an den Klimawandel� sowie die Modernisierung der Rohrnetzsysteme und Abwasserbehandlung.� Gleichzeitig gilt es zum Beispiel im Bereich Sport hohe Investitionsrückstände aufzuholen, wie auch die diesjährigen Ergebnisse der Befragung noch einmal sehr deutlich gemacht haben.� Die daraus möglicherweise entstehenden finanziellen Belastungen bei den ausgelagerten Einheiten dürften die Zukunftserwartungen in diesem Bereich ebenfalls beeinflussen.
	Grafik 5.5: Erwartungen zur finanziellen Entwicklung der Beteiligungen in den nächsten fünf Jahren
	Anteile in Prozent, bezogen auf alle Kommunen mit einer Beteiligung im jeweiligen Bereich
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	5.4 Finanzierungsinstrumente
	Die großen Investitionsbedarfe in der Ver- und Entsorgung stellen die Kommunen und ihre Beteiligungen vor zum Teil erhebliche Herausforderungen. So liegt beispielsweise der geschätzte jährliche Investitionsbedarf zur Anpassung der Wasserversorgung an den Klimawandel bei rund 4 Mrd. EUR.� Der Investitionsbedarf der Energieversorgungsunternehmen (EVUs) für die Wärme- und Stromverteilnetze sowie die Wärmeerzeugung wird sogar auf 535 Mrd. EUR bis 2045 geschätzt.� Diese Summen sind zu hoch, um sie allein aus eigenen Einnahmen abzudecken. Vielmehr wird Fremdkapital in erheblichem Umfang dafür benötigt.� Der Zugang zu Fremdkapital hängt jedoch wiederum von der Bonität und damit der Eigenkapitalausstattung der kommunalen Unternehmen ab. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Kommunen ihre Beteiligungsunternehmen in den kommenden Jahren in irgendeiner Form finanziell unterstützen müssen, was angesichts der angespannten kommunalen Haushaltslage vielen schwer fallen dürfte. 
	Grundsätzlich stehen den Kommunen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um ihre Beteiligungsunternehmen finanziell zu stützen. Beispielsweise können die Kommunen auf eine Gewinnabführung verzichten. Stattdessen könnten die Beteiligungen ihre Überschüsse einbehalten, sprich thesaurieren, um sie für Investitionen zu nutzen. Alternativ können die Kommunen das Eigenkapital ihrer Beteiligungsunternehmen durch Einlagen erhöhen oder selbst Kredite zum Beispiel als Zweck- oder Gesellschafterdarlehen geben. Auch verschiedene Formen von nachrangigem Kapital können zum Einsatz kommen, etwa Nachrangdarlehen oder Mezzanine-Kapital. Zudem können die Kommunen für Unternehmen bürgen und damit das Ausfallrisiko für Fremdkapitalgeber senken.
	Viele dieser Instrumente werden von Kommunen tatsächlich genutzt. In Bezug auf ihre Beteiligungen in Ver- und Entsorgung gibt ein Drittel der Kommunen an, in den letzten fünf Jahren eine Gewinnthesaurierung genutzt zu haben (Grafik 5.6). Unter den Kommunen ab 20.000 Einwohnern sind es sogar mehr als die Hälfte, die Erfahrung mit diesen Instrumenten haben. Eine Eigenkapitalerhöhung in Form einer Einlage haben 26 % aller Kommunen vorgenommen. Auch hier liegt der Anteil deutlich höher, nämlich bei 35 %, wenn man nur die Kommunen ab 20.000 Einwohnern betrachtet. Insgesamt hat zudem rund ein Drittel Bürgschaften eingesetzt, sowie knapp ein Fünftel das Instrument des Zweckdarlehens. Alle weiteren Instrumente kamen nur in sehr wenigen Kommunen zum Einsatz. 
	Für die kommenden 5 Jahre liegt die erwartete Nutzung für alle Instrumente etwas niedriger. Insbesondere planen deutlich weniger Kommunen den Einsatz von Einlagen oder Bürgschaften in den nächsten fünf Jahren, was mit der angespannten Haushaltssituation in vielen Kommunen zusammenhängen dürfte. Jedoch ändert sich nichts an der Rangfolge, in der die Instrumente von den Kommunen eingeplant werden.
	Grafik 5.6: Genutzte Finanzierungsinstrumente für Beteiligungen in der Ver- und Entsorgung
	Anteil der Kommunen mit Beteiligungen in der Ver- und Entsorgung, die ein Finanzierungsinstrument in den letzten fünf Jahren genutzt haben oder in den nächsten fünf Jahren nutzen wollen. 
	Mehfachnennungen möglich.
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026
	Das kommunale Rekorddefizit im Jahr 2024 mit - 24,8 Mrd. EUR in den Kern- und Extrahaushalten war ein unheilvoller Vorbote. Denn diese gravierende Einnahmen-Ausgaben-Lücke war schon damals durch ähnlich hohe Negativprojektionen für die Folgejahre flankiert worden. Diese sind 2025 mit einem Defizit in Höhe von 31,9 Mrd. EUR Wirklichkeit geworden. Damit scheint sich ein Trend zu verfestigen, zumal auch für die kommenden Jahre ähnlich hohe Finanzierungslücken für Städte, Landkreise und Gemeinden prognostiziert werden.� Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, dass auch die Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung und den daran hängenden Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen nur eine schwache Aufwärtsbewegung erhoffen lassen. So erwartet die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose für 2026 und 2027 nur jeweils ein BIP-Wachstum von 0,6 bzw. 0,9 %� und auch KfW Research erwartet mit +0,7 % und +1,3 % nur etwas mehr Wachstum.� Vor allem der Iran-Krieg und die damit deutlich gestiegenen Energiepreise verhageln die kurzfristigen Wachstumsaussichten.
	Auf den Umstand, dass es sich nicht mehr nur um eine zeitlich begrenzte „Wachstumsdelle“, sondern auch um eine strukturelle Herausforderung des deutschen Wirtschaftsmodells handelt, die die kommenden Jahre prägen wird, verweisen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Frühjahrsprognose: „Nach Einschätzung der Institute haben sich seit dem Jahr 2019 die Wachstumskräfte hierzulande – nicht zuletzt infolge des demografischen Wandels – auf eine Rate von zuletzt nur noch 0,3 % mehr als halbiert. Bis zum Ende des Jahrzehnts dürften sie unter den derzeit bestehenden Rahmenbedingungen vollends versiegen (…). Die deutsche Wirtschaft geht demzufolge bereits mittelfristig einer Stagnationsphase entgegen, die mit Beginn der 2030er-Jahre sogar in einen Sinkflug übergeht. Damit ist eine Entwicklung vorgezeichnet, in der sich ohne standortstärkende Reformen die Verteilungskonflikte spürbar verschärfen werden“.� 
	Neben den Verteilungswirkungen der solidarisch organisierten Sozialleistungssysteme sind hiervon auch die föderalen Ausgleichssysteme und -mechanismen zwischen Bund, Ländern und Kommunen betroffen. In der Folge dürfte eine zentraler Konfliktlösungsmechanismus, der in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund eines vergleichsweise verlässlichen Wirtschaftswachstums immer wieder zu Befriedung unterschiedlicher Belange herangezogen wurde, kaum mehr zur Verfügung stehen: Ausgabensteigerungen zum (gleichberechtigten) Ausgleich konträrer Interessen. Wenn die Schere zwischen öffentlichen Ausgaben und Einnahmen bei einer perspektivisch erodierenden Einnahmenbasis immer stärker auseinandergeht, werden neben Konsolidierungsnotwendigkeiten auch grundlegende Strukturreformen immer dringlicher. 
	Um grundlegende Reformansätze vorzubereiten und zu diskutieren, hat die Bundesregierung inzwischen verschiedene Kommissionen eingesetzt. Dazu zählen etwa die Kommission zur Sozialstaatsreform (KSR), die Alterssicherungs- bzw. Rentenkommission, die Expertenkommission des Bundesministeriums der Finanzen zur Modernisierung der Schuldenregel, die Expertenkommission „Wettbewerb und Künstliche Intelligenz“ sowie den neuen Staatssekretärsausschuss für Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau. Die gesetzgeberische Umsetzung von hieraus resultierenden Vorschlägen und Maßnahmen liegt allerdings noch im Ungewissen. Zudem sind derzeit noch kaum Ansätze zu erkennen, die einen substanziellen und kurzfristigen Beitrag zur finanziellen und haushalterischen Entlastung der Kommunen leisten würden. Zwar hat das Bundesministerium der Finanzen zwischenzeitlich das Länder- und Kommunalentlastungsgesetz (LKEG) auf den Weg gebracht. Allerdings dürften die damit bereitgestellten Mittel an dem Befund grundlegender Reformnotwendigkeiten kaum etwas ändern. Denn mit dem Gesetz werden den Ländern in den Jahren 2026 bis 2029 zusätzliche Entlastungen in Höhe von 1 Mrd. EUR pro Jahr über den Bund-Länder-Finanzausgleich gewährt. Davon sollen jährlich rund 250 Mio. EUR dazu dienen, besonders hoch verschuldete Kommunen von ihren Kassenkreditbeständen zu entlasten.� Aber just diese steigen momentan wieder deutlich an, sodass hier die Gefahr eines „Strohfeuers“ besteht. 
	Die historische Anspannung der Kommunalhaushalte macht erneute Konsolidierungsanstrengungen unumgänglich. Allerdings werden weitere grundlegende Maßnahmen von Bund und Ländern erforderlich sein, um die kommunale Ausgabendynamik insbesondere im Bereich der bundeseinheitlich veranlassten Sozialleistungen, aber auch beim Personal und dem laufenden Sachaufwand merklich zu durchbrechen bzw. – im Idealfall –umzukehren. Denn aufgrund des hohen Bindungsgrades der Kommunalhaushalte für Pflichtaufgaben bleiben die möglichen Eigenbeiträge zur Konsolidierung von Landkreisen, Städten und Gemeinden begrenzt. Betroffen sind hiervon dann meist Investitionen, da diese zu einer der haushalterischen Stellschrauben zählen, bei denen die Kommunen noch am ehesten über freie Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume verfügen.
	Insofern wird das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität einen Beitrag dazu leisten, dass die kommunalen Investitionen in den kommenden Jahren nicht deutlich abrutschen. So stagnierten die Sachinvestitionen der Landkreise, Städte und Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern bereits mehr oder minder im letzten Jahr. Bereinigt man die tatsächlich verausgabten Sachinvestitionen der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern gemäß KfW-Kommunalpanel um die Preisentwicklung, so zeigt sich, dass diese von 2024 auf 2025 real um 6 % zurückgegangen sind. Der reale Rückgang seit 2018 beträgt sogar 17 %.�
	Nicht umsonst steigt deshalb auch die zentrale Kenngröße im KfW-Kommunalpanel – der wahrgenommene Investitionsrückstand der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern– im Jahr 2026 abermals um 7,2 % auf 231,2 Mrd. EUR an. Das sind rund 15,5 Mrd. EUR mehr als noch im Vorjahr. Die größten Anteile entfielen dabei – wie auch schon in den Vorjahren – auf die Schulinfrastruktur mit einem Rückstand von rund 68,9 Mrd. EUR (bzw. 30 % des Gesamtrückstands) und die Straßen und Verkehrsinfrastruktur mit ca. 53,7 Mrd. EUR (bzw. 23 %). Mit deutlichem Abstand folgen die Infrastrukturen für den Brand- und Katastrophenschutz (23,2 Mrd. EUR bzw. 10 %), die öffentlichen Verwaltungsgebäude (ca. 22,2 Mrd. EUR bzw. ebenfalls knapp 10 %) und die Sportstätten (rund 21,6 Mrd. EUR bzw. 9 %). Nennenswerte Rückstände bestehen zudem bei der Infrastruktur zur Kinderbetreuung (12 Mrd. EUR bzw. 5 %) und im Bereich der Wasserver- und -entsorgung (ca. 10,3 Mrd. EUR bzw. gut 4 %). 
	Die über die Infrastrukturbereiche differenzierten Zuwächse der Rückstände dürften sich zu einem Gutteil auf eine veränderte politische und mediale Wahrnehmung infolge exogener und endogener Veränderungstreiber zurückführen lassen. So dürften beim Thema Brand- und Katastrophenschutzinfrastruktur die neuen geostrategischen Gefährdungslagen infolge der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten eine wesentliche Rolle spielen.� Nicht umsonst sehen sowohl §4 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIKG) als auch §3 des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) jeweils an erster Stelle vor, dass aus dem Sondervermögen zusätzliche Investitionen in den Zivil- und Bevölkerungsschutz getätigt werden sollen. 
	Auch das Thema Sportstätten erfährt seit einiger Zeit eine verstärkte gesellschaftliche Aufmerksamkeit, da die multifunktionale Bedeutung des Sportes vor Ort mit Blick auf die soziale, stadtplanerische und demokratiefördernde Integrations-, Gesundheits- und Partizipationsfunktion erkannt scheint und angesichts zunehmender gesellschaftlicher Spannungslinien an Dringlichkeit gewinnt. Wenn in einem solchen Umfeld einzelne Sportstätten – insbesondere in kleineren und mittleren Kommunen – aufgrund von gesundheitsgefährdenden Baumängeln aus dem laufenden Betrieb genommen werden müssen, um saniert oder ersetzt zu werden, sind damit meist empfindliche Einschränkungen für den Schulsport sowie die lokalen Breitensportvereine verbunden. Nicht umsonst soll die Bereitstellung der sogenannten „Sportmilliarde“ aus Mitteln des Sondervermögens explizit in diesem Bereich einen Beitrag leisten, um die auch aus dem KfW-Kommunalpanel 2026 ablesbaren Härten in den kommenden Jahren abzufedern.� 
	Das SVIK wird – jenseits der inzwischen mannigfach diskutierten Konstruktionsschwächen� – in den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, den Investitionsrückständen der Kommunen zu begegnen. Zwei grundlegende Herausforderungen bleiben jedoch bestehen: Zum einen wird das bereitgestellte Volumen dieses Extrahaushaltes nicht die hohen investiven Transformationsbedarfe decken, die sowohl aus den kommunalen Kern- als auch ihren Extrahaushalten mit Großprojekten, wie der Wärme- und Energiewende, der Digitalisierung, der Verkehrswende und der Klimaanpassung, zu stemmen sein werden. Zum anderen leistet das Sondervermögen keinen strukturellen Beitrag zur haushalterischen Entlastung der Kommunalhaushalte, die angesichts des Auseinanderlaufens von Ausgaben und Einnahmen unter Druck stehen. Die Gefahren von Defiziten des gegenwärtigen Ausmaßes liegen auf der Hand, wenn sie sich verfestigen sollten: Sie gefährden sowohl die administrative als auch die technische Funktionsfähigkeit von Kommunen aufgrund von aufwachsenden Personalengpässen, unterlassenen Investitionen und reduzierten Angeboten im Sozial- und Kulturbereich, die infolge von Konsolidierungszwängen gestrichen werden müssen. Darunter leidet wiederum die soziale Integrationsfähigkeit von Städten, Landkreisen und Gemeinden. Inzwischen liegen auch verschiedene Analysen zu den Wechselwirkungen zwischen kommunalen Investitionsrückständen, regionaler Strukturschwäche und dem Erstarken populistischer Bewegungen bzw. Parteien vor.� Wird der Staat vor Ort als handlungsfähig und modern wahrgenommen, so kann dies einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie in den Kommunen und der Resilienz der Stadtgesellschaften leisten.
	Wo liegen vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen mithin die politischen Handlungsbedarfe für die kommenden Monate und Jahre? Der Polykrise der Kommunen kann nur mit einem Policy-Mix begegnet werden, auf den sich Bund, Länder und Kommunen gemeinsam verständigen müssen, da sie in dieser wirtschaftlichen Stagnationsphase in einem Boot sitzen. Denn keine der föderalen Ebenen verfügt de facto mehr über substanzielle Verteilungsspielräume. Der Weg in eine stärkere Verschuldung ist ebenfalls nur bedingt gangbar, da er nur tragfähig beschritten werden kann, wenn er auf einer hinreichenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und einer investiven Mittelverwendung zum Aufbau des öffentlichen Kapitalstocks fußt. Zudem wurde diese Option mit dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität bereits gezogen. Um den Investitionsrückständen der Kommunen nachhaltig und wirkungsorientiert zu begegnen, werden hier in den kommenden Jahren sicherlich noch Nachsteuerungsbedarfe in administrativer Hinsicht erforderlich werden. 
	Dabei wird es darum gehen, das inzwischen unüberschaubar gewordene Förderprogrammwesen von Bund und Ländern durch Zusammenführung und Bündelung zu vereinfachen. Denn auch die Mittelausreichung des kommunalen Anteils am Sondervermögen der Länder wird teils über bestehende, teils über neue Förderprogramme abgewickelt. Erste positive Beispiele für eine Vereinfachung des Förderwesens im Sinne einer effizienten, wirkungsorientierten und bürokratiearmen Mittelbereitstellung – insbesondere auf Landesebene – gibt es bereits.� Und auch die Föderale Modernisierungsagenda von Bund und Ländern sieht mit Blick auf die zukünftige Ausgestaltung u. a. eine Vereinfachung des Zuwendungsrechts, einheitliche Förderrichtlinien und pauschalierte Zuweisungen an Kommunen vor.� 
	Darüber hinaus gilt es Ansätze zu entwickeln, mit denen der Einsatz der begrenzten Investitionsmittel maximale Wirkung im Sinne einer ökonomischen, ökologisch-nachhaltigen sowie auch sozial-integrativen Stadtentwicklung entfaltet. Hierzu bedarf es transparenter und einfacher Monitoringsysteme, mit denen Bund, Länder und Kommunen ebenenübergreifend die zukunftsgerichtete und – im Idealfall – zusätzliche Mittelverwendung aufzeigen können. Die Kontroverse über die Zusätzlichkeit der Mittelverwendung aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität im Frühjahr 2026 hat verdeutlicht,� wie wichtig ein Fokus auf messbare Ergebnisse ist. Umso wichtiger wird es sein, dass es insbesondere den Kommunen über die kommenden Jahre gelingt, ihre Investitionsrückstände substanziell abzubauen – auch wenn sie dem „Zusätzlichkeitsgebot“ formal nicht unterliegen und ihre Investitionstätigkeit angesichts der in den vergangenen Jahren aufgebauten Rückstände fast schon zwangsläufig einer „Kriseninterventionslogik“ folgt, bei der eine Vorrangbehandlung nach Härtefallgrad bedürftiger Infrastrukturen erfolgt. Denn die Akzeptanz der Menschen vor Ort für den notwendigen Infrastrukturumbau ist unter politischen Gesichtspunkten essenziell. 
	Neben der Investitionsherausforderung wird in absehbarer Zeit jedoch eine grundlegende Neuausrichtung der allgemeinen Finanzausstattung der Kommunen unausweichlich werden. Kaum anders dürfte sich die Ausgabendynamik von Landkreisen, Städten und Gemeinden der letzten Jahre einhegen lassen. Hierzu liegen Reformvorschläge seit Jahren auf dem Tisch.� Diese reichen von einem Aufgaben- und Ausgabenmoratorium über eine anteilige Übernahme einzelner Sozialleistungen durch Bund und Länder – beispielsweise durch eine Drittelung der Kosten oder durch eine Überführung in eine Bundesauftragsverwaltung – und eine grundlegende Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer Wertschöpfungssteuer bis hin zu einer Anhebung der kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Auch eine Verschärfung des Konnexitätsprinzips im Bund-Kommunen-Verhältnis im Sinne einer Veranlassungskonnexität („Wer bestellt, bezahlt!“) wird derzeit prominent diskutiert – auch wenn diesem Ansatz aufgrund verfassungsrechtlicher Eigenarten des deutschen Föderalismus mehr als enge Grenzen gesetzt sind: Da die Kommunen einen verfassungsrechtlichen Teil der Länder bilden, dürfen zwischen dem Bund und ihnen keine direkten Finanzbeziehung bestehen.  
	Angesichts der dramatischen Haushaltssituation in den Kommunen wird eine Doppelstrategie erforderlich sein. Zum einen wird es zeitnah eine weitere kurzfristige Entlastung von Landkreisen, Städten und Gemeinden brauchen – beispielsweise in Gestalt einer zeitlich befristeten Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer oder durch eine Entlastung bei einzelnen sozialen Regelleistungen. Langfristig braucht es zum anderen eine strukturelle Reform, bei der beispielsweise sowohl die Standards als auch die institutionellen Zuständigkeiten, Strukturen und Finanzierungswege der verschiedenen Sozialleistungssysteme auf den Prüfstand gestellt werden. Angesichts von weit über 500 Sozialleistungen liegt die Frage nach Effizienzsteigerungsmöglichkeiten – gerade in der Administration durch eine Zusammenführung, Digitalisierung und Pauschalierung von Regelkreisen – nahe.� In der Bündelung von Zuständigkeiten und der Vermeidung aufwändiger Mehrfacherfassungen der Leistungsempfänger in den Einzelsystemen liegt auch die Chance, dass die Kommunen knapper werdende Personalressourcen mittelfristig für andere, dringend benötigte Aufgaben einsetzen können.
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	Anhang: Methode
	Die Methodik des KfW-Kommunalpanels basiert auf Überlegungen zur Erhebung des Zustands und der Investitionsbedarfe kommunaler Infrastruktur, die am Deutschen Institut für Urbanistik erarbeitet wurden.� Im Lauf der nunmehr über 17 Jahre, die das KfW-Kommunalpanel durchgeführt wird, wurde diese Methodik stetig weiterentwickelt.�
	Wie bereits in früheren Erhebungen enthielt auch der Fragebogen für das KfW-Kommunalpanel 2026 (Welle 17) aus Gründen der Vergleichbarkeit in großen Teilen die Themenblöcke und Fragen der Vorjahresbefragungen. Darüber hinaus beschäftigte sich ein größerer Frageblock mit den diesjährigen Schwerpunktthemen Sondervermögen, Auslagerungen sowie Brand- und Katastrophenschutz. Wie jedes Jahr wurden folgende Bereiche abgefragt: 
	 Aktuelle Finanz- und Haushaltslage der Kommunen einschließlich Einschätzungen zu ihrer kurzfristig absehbaren Entwicklung,
	 Investitionen und Investitionsplanung in verschiedenen Infrastrukturbereichen, darunter auch Investitionsrückstand,
	 Finanzierung, darunter Finanzierungsinstrumente und Bedingungen der Kreditaufnahme.
	Die Feldzeit lief von Januar bis März 2026. Die Fragen bezogen sich in der Regel auf das zurückliegende Haushaltsjahr 2025. 
	Für den Grundstock der Befragung wurde ein standardisierter Fragebogen entwickelt und zusammen mit dem Auftraggeber, der KfW Bankengruppe, Vertretern der Wissenschaft und den kommunalen Spitzenverbänden überarbeitet und abgestimmt. Der Fragebogen wurde dabei technisch und thematisch an den Zielstellungen einer Mehrfachbefragung („Panel“) ausgerichtet und umfasste 2026 neun Seiten (inkl. Hinweis zum Datenschutz) mit insgesamt 23 Fragen. Vor der Feldphase wurde der Fragebogen in einem Pretest mit fünf Kämmereien in Deutschland auf seine Verständlichkeit und Validität hin getestet. 
	Die Befragung wurde postalisch sowie wahlweise papierlos mittels ausfüllbarem PDF-Formular oder als Online-Umfrage durchgeführt. Von der Möglichkeit der Online-Befragung machten 72 % der teilnehmenden Kommunen Gebrauch. 9 % der teilnehmenden Kommunen sendeten einen ausgefüllten Fragebogen auf dem Postweg bzw. einen Scan per E-Mail zurück. 19 % entschieden sich dafür, die ausfüllbare PDF-Version einzusenden. Systematische Unterschiede im Antwortverhalten zwischen den verschiedenen Teilnahmeformen konnten nicht festgestellt werden.
	Die Grundgesamtheit der aktuellen Panelerhebung umfasste – wie auch bei den Vorjahresbefragungen – alle Städte und Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern� sowie alle Landkreise (vgl. Tabelle A). Auf eine Befragung der Stadtstaaten wurde verzichtet, da die Strukturen und damit die zu erwartenden Angaben nicht vergleichbar mit den Angaben der anderen Kommunen sind. Befragt wurden:
	 Eine nach Einwohnergröße und nach Bundesländern geschichtete Stichprobe von Städten und Gemeinden mit 2.000 bis 20.000 Einwohnern,
	 Alle Groß- und Mittelstädte mit mehr als 20.000 Einwohnern (Vollerhebung),
	 Alle Landkreise (Vollerhebung).
	Adressaten der Umfrage waren jeweils die Kämmerer bzw. Finanzverantwortlichen der Städte, Gemeinden und Landkreise. Das Auswahlkonzept der diesjährigen Panelwelle entsprach dem der Vorjahre. Gemeindeverbände wurden auch in diesem Jahr darum gebeten, sofern möglich aggregierte Angaben für die Haushalte aller verbandsangehörigen Gemeinden des Verbandshaushaltes zu machen. 
	Tabelle A: Stichprobe und Rücklauf zum KfW-Kommunalpanel 2026
	Einwohnergrößenklassen
	Städte und Gemeinden
	Landkreise
	Summe
	2.000 bis unter 20.000
	20.000 bis unter 50.000
	50.000 und mehr
	 
	 
	Grundgesamtheit
	4.412
	511
	191
	294
	5.408
	angeschriebene Kommunen 2025
	1.846
	511
	188
	294
	2.839
	Rücklauf 2025 absolut
	542
	189
	94
	155
	962
	Rücklauf angeschriebene Kommunen 2025 in Prozent
	28 %
	37 %
	50 %
	53 %
	34 %
	 
	 
	 
	angeschriebene Kommunen 2026
	1.912
	512
	188
	294
	2.906
	Rücklauf 2026 absolut
	605
	207
	96
	166
	1074
	Rücklauf angeschriebene Kommunen 2026 in Prozent
	32 %
	40 %
	52 %
	56 %
	37 %
	Quelle: KfW-Kommunalpanel 2026, durchgeführt vom Difu von Januar bis März 2026.
	Für das KfW-Kommunalpanel 2026 wurden insgesamt 2.906 Städte, Gemeinden und Kreise kontaktiert. Während unter den Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern und Kreisen traditionell eine Vollerhebung durchgeführt wird, wurde unter kleineren Kommunen zwischen 2.000 und 20.000 Einwohnern eine disproportional geschichtete Zufallsstichprobe gezogen.
	Mit 1.074 eingegangenen Antworten lag die Rücklaufquote bei 37 %. 
	Wie bereits in den vorherigen Befragungen wurden auch nach Abschluss der siebzehnten Panelbefragung die postalisch eingegangenen Fragebögen elektronisch erfasst und an die Daten der per E-Mail eingegangen PDF-Formulare und der Daten der Online-Befragung angespielt. Anschließend wurden die Daten auf Plausibilität geprüft. Zudem wurden die numerischen Angaben (in Euro und Prozent) Extremwert- und Ausreißertests unterzogen. Für weitergehende Analysen wurde wie in den Vorjahren auf mehrere Strukturvariablen zurückgegriffen. In der Analyse wurde bei allen relevanten Fragen geprüft, ob sich das Antwortverhalten der Landkreise, Städte und Gemeinden nach einzelnen Strukturmerkmalen unterscheidet. Auf markante Unterschiede wird in der Analyse eingegangen. Gleiches gilt für Unterschiede bzgl. im Panel abgefragter Strukturvariablen (bspw. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept, etc.).
	Übersicht Strukturvariablen
	Die Aufforderung zur Teilnahme über die kommunalen Spitzenverbände hat zur Folge, dass sich mitunter Kommunen an der Befragung beteiligen, die nicht vom Difu angeschrieben wurden. Da dies nicht dem Konzept der Zufallsstichprobe entspricht, werden die Angaben der so teilnehmenden Kommunen gekennzeichnet und die Antworten dahingehend überprüft, ob das Antwortverhalten von demjenigen der angeschriebenen Stichprobe stark abweicht, – etwa, dass hier überzogene Investitionsrückstände geltend gemacht werden könnten. Anzeichen für eine systematische Abweichung bzw. Einflüsse auf die Hochrechnung konnten bisher dabei nicht ausgemacht werden.
	Die überwiegende Mehrheit der Fragen, die im Bericht zum KfW-Kommunalpanel analytisch aufbereitet werden, basieren nicht auf einer Hochrechnung, sondern auf gewichteten Werten. Die disproportional geschichtete Stichprobe bzw. die Mischung aus geschichteter Stichprobe und Vollerhebung erfordert bereits per se eine Gewichtung der Ergebnisse, um repräsentative Aussagen über die Gesamtheit der Kommunen ab 2.000 Einwohnern treffen zu können. Mithilfe der Gewichtung kann zudem dafür kontrolliert werden, dass die Rücklaufquote beispielsweise bei Kreisen sowie Groß- und Mittelstädten höher ausfällt als bei kleineren Städten und Gemeinden mit 2.000 bis unter 5.000 Einwohnern. Um repräsentative Aussagen über die Grundgesamtheit aller Kommunen ab 2.000 Einwohner treffen zu können, erfolgt die Gewichtung auf Grundlage der drei Kategorien „Einwohnergrößenklasse“, „Region“ sowie „gruppenspezifische Steuerkraft“. 
	Auf Basis der Gemeindegrößenklasse und Region (siehe Kasten) werden 25 Gruppen gebildet. Jede der Gruppen wird auf Grundlage der Steuerkraft in drei gleich große Untergruppen (Terzile) unterteilt. Die Gewichtungsfaktoren ergeben sich aus dem Anteil an Kommunen einer Untergruppe in der Grundgesamtheit im Verhältnis zum Anteil teilnehmender Kommunen der Untergruppe in der Stichprobe. 
	Die Analysen zeigen, dass sich durch die Gewichtung nur selten stärkere Änderungen an den Ergebnissen ergeben. Sofern nicht anders vermerkt, sind alle in diesem Bericht aufgeführten Kennzahlen gewichtet. Die Hochrechnungen von Investitionen und Investitionsrückstand folgen einer anderen Vorgehensweise.
	Die Hochrechnung für die Investitionsvolumina und den Investitionsrückstand beziehen sich immer auf Landkreise, Städte und Gemeinden (mit mehr als 2.000 Einwohnern). Die Hochrechnung basiert auf den Angaben, die die Kämmereien für die 15 abgefragten Infrastrukturbereiche getätigt haben. Wie bei der Gewichtung wird in 25 Gruppen (5 Größenklassen à 5 Regionen) unterteilt. Innerhalb jeder dieser Gruppen werden für jeden Bereich die folgenden Zahlen verwendet: 
	 die Einwohnerzahl
	 die mittleren Pro-Kopf-Investitionen bzw. Pro-Kopf-Rückstände derjenigen Kommunen, für die der Aufgabenbereich „relevant“ ist, sowie
	 der Anteil derjenigen Kommunen, die den Aufgabenbereich selbst verantworten.
	Der Pro-Kopf-Mittelwert wird mit der Einwohnerzahl gewichtet und mit dem Anteil der Kommunen der Gruppe, für die der Aufgabenbereich relevant ist, skaliert. 
	Nicht alle Kommunen, die an der Befragung teilgenommen haben, haben auch Angaben zu ihren Investitionen oder den Investitionsrückständen in den einzelnen Infrastrukturbereichen gemacht. Für das Jahr 2026 basiert die Hochrechnung für den wahrgenommenen Investitionsrückstand auf den Angaben von 577 Kommunen, die zu mindestens einem Investitionsbereich Angaben (null oder positive Werte) gemacht haben. 
	Im Unterschied zu anderen Studien, die den kommunalen Investitionsrückstand thematisieren�, basiert der im KfW-Kommunalpanel ermittelte Investitionsrückstand� auf Einschätzungen der Befragten. Nicht alle Kommunen besitzen dazu belastbare Zahlen.
	Trotzdem hat die gewählte Vorgehensweise einen großen Vorteil: Die Befragten berücksichtigen bei ihren Angaben unter anderem auch aktuelle Schwerpunkte der politischen Diskussion, beispielsweise zu Themen wie Energie- oder Verkehrswende sowie veränderte Bedarfsstrukturen, z. B. im Zusammenhang mit der Brand- und Katastrophenschutz-Infrastruktur, lange bevor diese in Gesetzen und Normen ihren Niederschlag finden. Andere Aspekte wie z. B. veränderte Standards bei der kommunalen Infrastruktur oder Notwendigkeiten aus dem demografischen Wandel fließen ebenfalls in die Einschätzung mit ein. Es ist anzunehmen, dass dabei auch künftige Entwicklungen wahrgenommen werden.
	Damit geben die Befragungsergebnisse nicht nur Hinweise darauf, in welchen Bereichen bereits ein Investitionsstau besteht. Insbesondere die Veränderungen im Zeitverlauf zeigen, wo sich politische und gesellschaftliche Schwerpunkte verändern und in welchen Bereichen durch gezielte zusätzliche Investitionen eine drohende Zunahme des Investitionsrückstands abgemildert werden konnte. 
	Darüber hinaus ermöglichen die Befragungsdaten die Suche nach Zusammenhängen sowie dahinterstehenden Trends und geben Hinweise auf Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Somit lassen sich besser als zuvor zielgerichtete Handlungsempfehlungen formulieren. Ein Nachteil ist mit dieser Vorgehensweise jedoch auch verbunden: Einschätzungen geben die Realität mit einer gewissen Unschärfe wieder. Insbesondere quantitative Bewertungen sind schwierig und können trotz unveränderter Sachlage zu Schwankungen beim Ergebnis führen. Aus diesem Grund werden im Bericht qualitative Einschätzungen und quantitative Bewertungen nebeneinander betrachtet und aneinander gespiegelt. Die Methodik der Befragung und die daraus resultierenden Ergebnisse stehen somit nicht für sich allein, sondern ergänzen andere empirisch-statistische Zugänge, sodass sich durch die Gesamtschau ein klareres Bild auf kommunalpolitische Fragestellungen ergibt.
	Tabellenband
	Die Angaben der Befragung können dem Tabellenband entnommen werden, der unterwww.kfw.de/kommunalpanelzum Download zur Verfügung gestellt wird.



